
Kihungs-Urotocosse.
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Erste Sitzung.

Verhandelt in der Aula der Realschule zu Düsseldorfam 2!». AiMsi 1875.

Nach Beendigung des il, den Kirche,! beider ^onsessione» abgehaltene» !"ollesdie»sleS Eröffnung z«
versammellcn sich un, ! , >/x Uhr die Mitglieder des Landtage» i» der Aula der Realschule. Sesfw».

Vou einer Deputation geleite!, trat »ui ^ Uhr der königliche Vaudlags ^ouiiuissar, Herr
Dberpräsideut der Nheinproviuz Dr. von Vardeleben in den Saal nnd eröffnete den -_!l. Proviu'ial-
Landtag ,nit folgender Ansprache:

H o chgee h r teste He r r e n!

Se. Majestät Unser Allerguädigster Kaiser nnd König haben mittelst Allerhöchsten Erlasses
vom 9. d. M. den Landtag der Rheinprovinz auf den heutigen Tag nach der Stadt Düsseldorf
'"sammenberufen nnd die Dauer der bevorstehenden Sitzung auf drei Wochen bestimmt.

Zum Landtags - Marschall haben Se. Majestät den Herrn Fürsten zu Wied nnd zum
Stellvertreter des Marschalls den Herrn ssreiherrn von G eh r-3 ch wcp pen b »rg zu er-
ttennm geruht.

Wenn der Provinzial-Landtag, nachdem er in diesem Frühjahre bereits zn einer Sitzung
^'sammelt war, jetzt nach wenigen Monaten nochmals zusammen berufen wird, so haben wichtige
Motive ein solches außerordentliches Verfahren veranlaßt. Vor alleu Dingen ist es die Rücksicht
"uf das inzwischen erlassene Dotations-Gesetz vom «. Inli d. I. gewesen, welche diese nochmalige
^usammenbernfnng des Landtages zur Nothwendigkeit gemacht hat. Durch dieses Gesetz, meine hoch-
Kehrten Herren, sind wichtige VerwaltnngSzweige, welche bisher von den Staatsbehörden rcssortirlen
^runter gau; besonders mich die Verwaltung der Staatsstraßen, den Provinzialstandcu und deren
^'gancu übertragen und es sind sehr erhebliche Beträge ans Staatsmitteln zu diesem Zwecke den
^'ovinzialständischen Verwaltungen überwiesen worden. Da nach dem Gesetz diese nenc Organisation
Hon mit Anfang nächsten Jahres ins Leben treten soll, so ist es unbedingt nothwendig, daß die
stände der betreffenden Provinzen jedenfalls noch im laufenden Jahre die zur Ausführung jenes
Petzes nöthigen Beschlüsse fassen.

Sie werde», meine Herren, die hohe Bedeutung dieser Maßregel würdigen und darin
^ ich überzeugt biu, mit Danl eine» neuen Beweis des Vertrauens begrüßen, welches dir Staats-
^Mruug der provinzialständischen Verwaltung cntgcgenträgt.

Es ist damit eiu sehr wichtiger, folgeuschwcrer Schritt zur Verwirklichung der provinziellen
^lbstverwaltung geschehe». Von Ihnen nnd Ihren Organen wird es nunmehr abhängen, daß die
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von dieser Ncugestalluug erwartete» wesentlichen Verbesserungen in unseren provinziellen Verwal-
t»»gsA»gelegcuheite» z»r vollen Realität gelange».

In den. Allerhöchsten Propositio»sDeeret für den gegenwärtigen Va»dlag ist außer diesen:
noch ein zweiter Pnntt 7chrer Berathung unterbreitet worde». Es ist dies die Angelegenheit wegen
Vereinigung der Bczirtsstraße»fo»ds zu einem Provmzialstraßeufonds nud die Uebertragnng des
letztere» an den Provinzial Verband.

Diese Angelegenheit hat, wie Sie sich erinnern werden, Sie bereits früher beschäftigt, eine
Einigung Mischen dein Landtage nud der Regierung ist aber iu Bezug auf diese Frage nicht zn
Staude gekommen. Die Sache ist jetzt in ein neues Stadium getreten. Rachdem nunmehr, wie
ich bereits zn erwähnen die Ehre hatte, dnrch das Dotationsgesetz die Verwaltung der Staats»
straßcn au die Provinz übergeben wird, taun die nochmalige Erörterung der Frage wegen einer
gleichmäßigen Behandlung der Bezirtsslraßen nicht wohl von der Hand gewiesen werden.

Ans dem Allerhöchsten Landtags Abschiede für die im ^ahre 187! ordentlich nud in
diefem Jahre außerordentlich versammelt gewesenen Stände werden Sie ersehen, daß die Anträge,
welche Sie gestellt hatten, zunr größten Theile inzwischen die Genehmigung erhalten haben. Uner¬
ledigt ist allerdings eine sehr wichtige Angelegenheit geblieben, nämlich die Ernennung eines Landes-
directors für die Rheinprovinz, nnd damit znsammeuhäugeud der Nachtrag zu dem Allerhöchsten
Regulativ für die provinzialständisehe Verwaltung vom 27. September 1871.

Der Allerhöchste ^andtags-Abschied lantet in Bezug ans diesen Punkt wie folgt:
„Dem von Unseren getreuen Ständen in der Adresse von, April 187', gestellten
Antrage, dem zum ^audesdireetor der Rheinprovinz gewählten Präsidenten der
Regierung zu Frankfurt a. d, O. Grafen von Villers für den Fall feines späteren
Ausscheidens ans dem ständische» Dienste die Gewährung eiuer entsprechenden
Pension aus Staatsfonds zuzusichern, hat mit Rücksicht ans die entgegenstehenden
Bestimmnngen des Gesetzes über die Pensionirnng der nnmittelbaren Staatsbeamten
vom 27. März 1872 nicht stattgegeben werden können. Rachdem der Graf von
Villcrs in Folge dessen die- ans ihn gefallene Wahl zum Vandesdirector abgelehnt
hat, wird feitens Unserer getreuen Stände eine anderweite Wahl in Aussicht zu
nehmen fein.

Anlangend den von Unseren gctrenen Ständen beschlossenenNachtrag zum
Regulative für die Orgauisatiou der Verwaltung des proviuzialstäudischcn Ver¬
mögens nnd der provinzialständischeu Anstalten in der Rheinprovinz vom 27. Sep¬
tember 1871, so wird die Genehmigung dieseo Nachtrages bis dahin ausgesetzt
bleiben müssen, daß Unsere getreuen Stände eine auderweite zn Unserer Bestätigung
geeignete Wahl eines ^andesdircetors vollzogen haben werden, da die Bestimmnngen
des fraglichen Regulativ - Nachtrages erst dann in Kraft treten tönneu, wen» ein
Vanresdireetor bestellt sein wird, welcher insbesondere mich die ständischeVerwaltung
nach Außen und vor Gericht vertreten soll."

Ich hege die zuversichtliche Erwartung, daß die Wahl eines Vandesdirectors, welche Sie
zu thätigen haben werden, eine erfolgreiche sein nud daß es Ihnen gelingen wird, für die an
Bedeutung fo sehr zuuehmende proviuzialstäudische Verwaltung einen in jeder Beziehung geeigneten
weiter zu fiuden.

Ueberzeugt, daß 2ie auch in die gegenwärtige» Verhandlungen mit derfelben Hingebung
eintreten werde», welche Sie stets bewährt haben, habe ich mei»erseils nur zu erklären, daß ich
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gern bereil bi», ^hne» die ettv'a »och erforderliche» Mitlbeiluugeu m niache» und überhaupt >^hren
Arbeiten jede lluterslützuug,welche meine amtliche Stellung bieten tan», ;n gewähren.

Nl'ögeu Ihre Arbeiten zu»i Legen miscrer Provinz ausschlageu.
Indeni ick »unmehr das AllerhöchsteProposiliousDeeret sonne den Allerhöchste» Landtags'

Abschied in die Hände des Herr» Vaudtags. Marschatls lege, erkläre ich im Namen Sr, Majestät
unseres Kaisers uud Königs den 2l. RheinischenProviuzial^audtag für eröffnet."

Nach Eröffnung des Landtages brachte der Landtags- Marschall Fürst zu Wied ein Hock
auf dcu Kaiser und itönig ano, in lvelches die Versammlnng begeistert einstimmte.

Nachdenider Landtags Kommissar, von derselben Deputation geleitet, den Saal verlassen
hatte, schloß der Marschall nach Begrüßung der Versammlungdie Eröffnnngs- Sitzuug, uud be
räumte die nächste auf Moutag Bormittag II Uhr an.

(Schluß der Sitzung 12^ Uhr.»

Wilhelm Fürst zu Wird,
^audtags-Marschall.

Zweite Bitnmg.
Verhandelt in der Anla der Realschulezu Tiisscloorf am 30. August l«?5>.

Der Marsch all eröffnet die Sitzung um 11 Uhr.
Zu Protoeollführeru ernennt der Marfehall die Herren Freiherr v o u F ü r st euberg und Oesck.!stlick'ti,

Geh. CommerzieurathStumm; zur Führung des Iouruals Oraf von Spee.
Das Protoeoll für die heutige Sitzung führt der Abg. Freiherr von Fürstenberg,
Der Marschall verliest hierauf deu Allerhöchste» LandtagsAbschied für deu XX II. und

XXlll. Provinzial Vaudtag, foU'ie das Allerhöchste PropositiousHeeret.
Demnächstgedachte der Marschall der seit dem letzten Landtage durch deu Tod geschiedenen

Mitglieder: Dr. Würz er, Bürgermeister i» Hammerstei», und Abg. Berns« n, Ackerwirth z»
Born, deren Andenleu dir Versammluugdurch Erheben von den Sitzen ehrte.

Die Bildung der Ausschüsse fand in folgenderWeise statt:

I. Aussckusl. Ceutralverwaltuug uud Etatsaugelegenheileu, Bildn»., der
Vorsitzender Freiherr Uon Geyr-Schweppcnburg, Auslilulsse.

stellvertretenderVorsitzender Freiherr Uon Solcmncher - Antweiler.
1. Herr von Heister, '). Herr Dr. Bnnerunnd,
2. „ Graf Westcrhold, ,0.
3. „ Freiherr Eugen von ^M, 11.
4. „ Graf zu Stolocrg, 12.

„ .Mesen, lll.
(i. „ Franouf, l^.
?. „ Tictze, 15.
8. „ Bremig,

Prinzen,
Müller,
Hurster,
Stniiiln,
Nnuteustrauch,
LllUreyjeu.
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It. Ausschusl. ProvinziabÄnstalten, Anträge und Petitionen.
Vorsitzeuder Sc. Durchlaucht Alfred «viirst uud Altgraf ;u SallN-Nciffcrschcidt-Dyck.

»sesckäfts-Eingänsse,

6.
?.
8.
9.

l.
2.
?..
4.

N.
?.
8.

I.
2.

4.
5..
«.
?.
8.

Herr («ras NcsselrodeMreslioven, W-
„ Freiherr v. Solclliachtr-Alit!l>eiler, I I,
„' Freiherr von Spics, 1»2.
„ Freiherr von Schell, 1^-
„ Freiherr voll Schcililcr, I >.
„ Oraf von Tchlllcillml'ss, 1',.
„ Icntgcs, !0.
„ Conrth, I?.
„ Horst,

Herr .«itrcnzucrn.,
Hilger,
Münster,
Panli<scn,
Stt'Ulit,
Richter,
.^ockcrols,
Ätcrten<j.

III. Ausschuß. Proviu>ial°Fcuer-Soeietät.̂audtagsöeonomie.
Vorsitzender Herr (^raf Hoillpcsch.

Herr Graf F. vo» Spce, 9. Herr W. Schüler,
„ Freiherr Clemens voll 5!o«", 10. „ A. Lmuderts,
„ Freiherr vo» Bourschcidt, 11. „ Hirschlirnnn,
„ Dircetor Scill, 12. „ G. C. Imluich,
„ (5. vo» Hymmen, l^. „ A. Iasscnderg,
., W. von Eynern, l 4. „ I. Jausen,
„ von Fcllenlicrg, i">. „ (kremer.
„ OberbürgcrineisterBecker,

IV. Ausschuß. Bezirksstraßen.
VorsitzenderFreiherr von Eymtten.

Herr Freiherr von Ncll,
„ Graf Ncssclrode-lHhrcshovelt,
„ Freiherr (ksson von Flirsttiiuerss,
„ Freiherr von Plettenberg,
„ Anton Aldringeu,
„ Ioh. Will,. Caesar,
„ voin Hövcl,
„ Hauvtmauua. D. Münster,

9. Herr Trapp,
IN. „ Hauptmauu a. D. Mund,
11. „ von Vönnin^hansen,
12. „ Broich,
1Ü. „ R'ensch,
1^1. „ Pnulsscn,
15>. „ Schüler.

Der Marschall theilt folgendeEingänge mit:
Der Freiherr von Gehr - Sch w epvcnburg hat seiu Mandat als Mitglied des

Proviu;ial°Vcrwaltuugsraths niedergelegt uud wird nn dessen Stelle eine Neuwahl aus den, II.
Staude für deu RegierungsbezirkÜöln stattfinden.

Desgleichenist au Stelle des verstorbenen Abgeordneteni)r. Würz er, welcher ebenfalls
Mitglied des Verwaltnngsrathswar, eine Neuwahl erforderlich.

Von dem itöuigl. «audtags - Kommissar wird mitgetheilt,daß der Wahllreis Saarlonis
Saarbrückenuuvcrtrcten bleibe, da der Abgeordnete Schlachter nud dessen Stellvertreter die
Verhinderung angezeigt haben.

Der Fürst zu Solms Bra nufeld s wird sich durch seiueu Bruder, Prin; Albrecht
zu Solms-Brauufelds, vertreten lassen.
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Ä» Stelle des verhinderte» Freiherrn von Steffens ist der Stellvertreter Freiherr
von Böse lag er einberufe!, worden.

Von dem Köuigl. Vaudtags Conimissar wird mittheilt, daß der Herr Mnister des Innern
den Wunsch ausgesprochen hat, von den Verhandlungen des Landtages dnrch tägliche kurze Berichte
>» Kenntniß erhalten zu werden.

Der Marschall wird das Weitere veranlassen.

Für den Wahlbezirk LenneP ist an Stelle des Abgeordneten Ha rot der Kaufmann
Holthans zu Nonsdorf einberufen worden.

Für die Deputation des Heiniathweseus ist an Stelle des Abgeordneten Dr. Wur'er
m>e Neuwahl vorzunehmen.

Außerdem ist eine Ernenerungswahl der Kommissare und Stellvertreter für die Verwaltung
der Rrnlenbank erforderlich.

Von den, Königl Landtags-Eoniuiifsar wird mitgetheilt, daß die in der letzten Session
de<! Landtages beschlosseneErböhuug der Umlage für den Bezirks Straßen Fonds des Regiernugs-
be;irks Düsseldorf ans ? resp. 10°/<, bereits für das Jahr !«?<; vorzunehmen sei, indein die
nächste C'tatspcriode erst im Jahre 1«?? beginne und die Erböhnng sich schon für das Jahr 1870
als nothwendig herausstelle. Geht au den IV. Ausschus:.

Derselbe. Verwendungs-Nachweise der Zuschüsseans Proviu;ial-Mitteln für die Provinzial'
Archive. III. Ausschuß.

Derselbe. Ablehnung der Pflasterung der Elberfeld-Banner Bezirksstrasze Seitens der
Stadtverordneten. IV. Ausschuß.

Von dein Provinzial-Verwaltungsrathe. Reglement über künftige Leitung und Ver¬
waltung des Laudarmenhauses zu Trier. II. Ausschuß,

Derselbe. Entschädigung der Stacitsvegierung an die Proviuzialstände für Liberirung von
5er Wiederaufbaupflicht des abgebrannten Ständehanfes, II. Ausschuß,

Antrag des Provinzial-Verwaltnngsrathes an den Provinzial Landtag, die für die Königl.
^asfeubeamten ans den Frncr-Societäts-Fonds feither bennlligte Reniuneration von 7.2«) Thlr.
als erspart zu vcrrechuen, wenn die Regierung die Anzahlung au diese Beamte,, nicht wieder
bewilligt. III. Nnöschnß.

Derselbe. General-Uebersicht über Ausgabe,, und Einnahmen der Provinzial Verwaltung
»' .^olgc des Dotations-Gesetzcs vom 8. Juli e. und im Anschluß hieran:

1) Die Erweiterung der ständischen Verwaltung;
2) Zusatz-Etats zu dem Etat von 1875/7«;
3) Etats der ProvinzialStraßenverwaltung. I. Ausschuß.

Antrag des Provinzial-Verwaltnngsraths an den Landtag um Gewährung eines Zuschusses
an den Professor aus'n, Weerth für Herausgabe ciues Atlas über Rheinische Bandenkmäler
U- Ausschuß.

Von dem Königl. Landtags Eommissar. Mittheilung über die Zuschüsse für die land«
wn'lhschaftlichru Lehraustalteu der Nbeiuproviuz, welche früher von der Ttaatsregieruug geleistet
Wurden, und welche Verpflichtung jetzt die Provinzial-Verwaltnug in Folge des Dotatious Gesetzes
Übernommen hat. I. Ausschuß.

Derselbe. Rachweisung über Eiuuahmen und Ausgaben des Ehreubreitsteiuer Armen-
3",ds. I, Ausschuß.

Derselbe. Mittheilung über die verschiedene,, Polizcistrafgelder-Fouds. I. Ausschuß.
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Derselbe, liebersiebtder Einnahmen und Ausgabe«, welche >e!<l i» ,5olge des Erlasses
des Dotatious Gesetzes auf die Provinz übergehen, l. 'Ausschuß.

Derselbe. Antrag der Staatsrcgiernng auf eine Unterstützung der l^eineinden Aucrs-
macher und Nitschingenmit 29,200 Mark aus dem Dotations Fonds ;um Van einer Brücke über
die Alles. IV. Ausschuß.

Petition der Gemeinde Oberwcscluin einen Zuschuß aus den lleberscküsseu der Proviuzial-
Hülfstasse zum Ausbau der Straße nach Simmeru.

Der Abgeordnete Vremig hat die Petition zu der seiuigen gemacht,dieselbe wird genügend
unterstütztuud geht an den IV. Ausschuß.

Petition der GemeindeAlteudorf um Vertretung im Stande der Städte.
Die Petition wird nicht unterstütztuud geht zu dcu Akten,
Gesuch des DcichverbandesSicgburg Mülldorf um Erlaß der Zinsen eines Darlehus aus

dem Meliorations Fonds.
Der Abgeordnete Kreuzberg hat die Petition zu der seinigen gemacht, dieselbe wird

genügend nnterstütztund geht an deu II. Ausschuß.
Petition um Gewährung eines Zuschusseszur Instandsetzung der Mahen-Andernach-Nrn'

wieder Aetieustraße.
Der Abgeordnete Vremig macht die Petition zu der seinigen, dieselbe wird genügend

unterstütztund geht an den IV. Ausschuß.
Petition des Mathias Dewald aus Oberlahusteiu um ciuc Unterstützungzur Verwerthung

seiner Erfindung eines Elivseu^irkelsuud sonstigen damit in Verbindung stehenden wichtigenEr»
findnngen. Die Petition wird nicht uuterstütztuud geht zu den Acten.

Termin zur Der AbgeordneteDieK e beantragt in Rücksicht ans die lauge Dauer der Session, den
Einbringung uon Termin zur Einbringung uon Petitionen und Anträgen zu verlängern.

Petitionen. Der Marsch all bemerkt,daß es sich bei der in Aussichtgenommenendreiwöchentliche»
Session empfehle, die Aestimmnug deö tz. 4 der Geschäftsordnungbeizubehalten, wonach Anträge
und Petitionen nnr während der ersten ! ! Tage uach Eröffnung des Landtages eingebracht
werden können.

Der AbgeordneteMünster macht darauf aufmerksam,daß auch bei einer vierwöcheut.
liehen Dauer des Landtages die Frist von 14 Tagen zur Einbringung von Anträgen innegehalten
worden sei.

Der AbgeordneteDictze zieht hierauf seinen Autrag zurück.
Der Marschall schließt die Sitzung nnd beraumt die nächste auf Freitag Vor

mittag 11 Uhr an.
(Schluß der Sitzung 11'/^ Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,

LandtagsMarschall.
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Dritte Sitzung.
Verhandelt in der Aula der Realschulezu Düsseldorf am 3. September1875.

Der Marschall eröffnet die Sitzung »m 11 Uhr.
Das Protokoll der zweiten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Als Protokallfiihrer für die heutige Sitzung fungirt der Abgeordnete Freiherr von

F ii r st ciibcrg.
Der Marsch all theilt folgende Eingänge mit:
Bon deni Königlichen Landtags-Eommissar ist die Mittheilung eingegangen, daß an Stelle Geschäftliche

des Abgeordneten Sahler aus Erenznach dessen Stellvertreter Herr Wachter aus Boppard Mittheilungen,
einberufe» ist.

Desgleichen an Stelle des Abgeordneten vom Hövel für den Wahlbezirk Deutz-
Äiülheim a/N. ist dessen Stellvertreter Herr Keller zu Siegbnrg einberufen worden.

Desgleichen im Staude der Ritlerschaft ist au Stelle des Abgeordnete!! Weidenfcld
das Mitglied der Graf von Dro ste- N essclrod e zu Hertcn einberufen worden.

Dem IV. Ausschüsse sind noch zugetheilt worden die Abgeordneten P anlesen und
Schüler und dem II. Ausschüsse der Graf uou Nesselrodc.

Von dem Oberbürgermeister H a m m e r s hier ist an die Mitglieder des Landtage« eine
Einladung ergangen, zum Besuche der städtischen Gemälde-Gallerie in der Tonhalle.

Die von vem Provinzial Vcrwaltnngsrathe au erster Stelle prämiirtcu und demnächst
»ach einiger Verändermig ;nr Ausführung bestimmten Baupläne des Ständchanses von dem Bau¬
rath Nasch d orf sind ;nr Ansicht der Mitglieder iu dem Ansschußzimmer ausgelegt.

Antrag des Abgeordneten Breinig auf Dispouibelstellung von !i0,000 Mark aus den
Ziuoüberschiisscn der Provinzial-Hülfstasse znr Unterstützung der durch Wolteubruch Beschädigten
'»> Hahuenbachthale. insbesondere in Kirn an der Nahe und Entirch a. d. Mosel.

Die Petition wird unterstützt und geht au deu II. Ausschuß.
Von Herrn P. Qnast in Deutz, Vormund der früher in der Irren-Anstalt Siegburg

beschäftigten Köchin Peuuingsfeld um Bewilligung einer Pension.
Diese Petition ist in der letzten Sitzung des Provinzial-Venvaltungsraths zur Sprache

Monimen, nnd hat derselbe beschlossen,filr das nächste halbe Jahr eine monatliche Unterstützung
von .', Thalern zu gewähren.

Der Marschall stellt die Frage, ob der Landtag diesen Gegenstand hiermit für erledigt
erachtet, oder ob Jemand diese Petition zu der seinigen macheu will.

Da Niemand sich znm Wort meldet, ist die Angelegenheit nach dem Beschlusse des
Provin;ial.Verwalt.ingsraths erledigt uud wird «,ä aotli genommen.

Von dem Preobhterium der evangelischen Gemeinde Hierselbst ist eine Einladung znr
luchlichm Sedanfeier uud von dem hiesigen Fest-Eomite für die Sedanfrier das Festprogramm und
Einladung zur öffentlichen Feier eingegangen.
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Ueberleüung des

Der Marsch all bemerkt hierbei, daß diese Einladung erst nach der letzten Sitzung in
seine Hände gelangt sei nnd das; bei der damaligen Abwesenheit der meisten Mitglieder von
einer Mittheilung an den Landtag habe Abstand genommen werden müssen.

Mittheilung von dem Herr» ^audtags^Eommissar, betreffend die Nebernahme der Verwalt
lnng der Staatsstraßen in der Rheinprovinz in Folge des Dotationsgesetzes vom 5!, Juli ds. v'<S.
Gehl an den IV. Ausschuß.

Derselbe. Mittheilung über die Beschaffung der kosten zur Wiederherstellung der durch
einen Wolkenbrncb zerstörten BezirkSslraßen iin Regierungsbezirke Koblenz. Geht a» deu I V, Ausschuß.

Derselbe. Mittheilung, betreffend die Wahl eines Vandesdireetors. t^ehl an den l. Ausschuß.
Derselbe. Gutachtliche Äeußcruug zu dem Entwürfe einer landesherrlichen Verordnung

zur Durchführung des tz. 2^ des Fischerei-Gesetzes vom ^!<l. Mai !>!?'>. Gehl an den
III. Ausschuß.

Petition des Bürgermeisters von Trarbach um Gewährung einer Unterstützung der durch
Wolleudrueb beschädigte» Gemeinde» Trarbach und Enlirch ans Provinzial ^onds.

Die Petition wird von dem Abgeordnete» Ientgcs zu der seiuigeu gemacht, dieselbe
wird genügend unterstützt und geht an den II. AnSschnß.

Petition des Kirchenvorstandes von Eor»e!yniü»sler im Vaiidtreise Äacheu nm BeN'illignng
eines Zuschusses von I'i,N0t> M. ans Provinzial ^onds znr ^>lestanralion der doUigen Pfarrlirche.

Der Abgeordnete NockcrolS macht die Petition zu der seiuigeu, dieselbe wird gcuügcub
unterstützt und geht au den II AnSschnß.

Es wird in die Tagesordnung eiugelreteu.
Der Referent Freiherr von Sol e n, a ch e r - A u t >v eiler erstatlel das gedrucktvorliegende

?.n!dc,rmcnh>iuscszu Referat des ll. Ausschusses, betreffend den Entwurf eines Realeuieuls über die Veilnng und Ver^

^"«^^l'«>'^w,,,^n>,g des Landarmeuhanses zn Trier.
Der II. Ausschuß beantragt nach vorgenommener Prüfung der Borlage! der hohe Vandlag

»volle nach Antrag des Provinzial VerwallnngsrathS dem vorliegenden Reglement über die Vciluug
und Verwaltung des Vaudarmenhanses zu Trier seine Geuehmignng erlheileu.

Der Marsch all eröffnet über das Referat die «^eueral-DiSeussion und schließt dieselbe,
zum Wort meldet.

Demnächst wird zur Berathung des Reglements über die Leitung uud Verwaltung des
Vandarmenhanseszn Trier die Speeial-DiSenssion eröffnet.

Der Abgeordnete Renfch bemerkt, daß aus dem ^. l des R^zlements nicht hervor gehe,
ob und iu welcher Weise das Vermöge» des Vandarmenhauses zn Trier auf die Verwalluugs^
Orgaue der Proviu; übergehe. Er halte es deswegen für nöthig, einen Zusatz zn H. I in Betreff
der Vermögensvcrhältuisse ;n beantragen.

Der Marschall weist auf das zur Einsicht der Abgeordneten offenliegende Pn"
mcmoeia hin.

Abgeordneter Icntges: Da in dem Reglement keine Bestimmung über das Eigenthum
der Anstalt getroffen fei, so werde nach seiner Ansicht das Eigenthum Demjenigen verbleiben
müsse», dem es von Anfang an gehört habe.

Der Abgeordnete Freiherr Felix von '.'o," bittet, die Beschlußfassung über das Regle»
ment auszusetzen, bis die Sachlage über die Vermögensverhältnisse aufgeklärt sei.

Der Marsch all bemerkt, daß »ach dem Antrage des Provinzial Verwallnngsralhs auch
das Vermögcu ler Anstalt mit i» die provi»zia!stä»dische Verwalt»»g übe>gehe.

da sich Niemand
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Der Abgeordnete Neusch hätt es für nothwendig, das; eine nähere Bcstimmnng über
diesen wichtigen Pnntl gelrosfrn »verde,

Abgeordneter Graf von Kessel rode znr Geschäflsordnung: Die Zache würde sich am
Einfachsten in der Weise erledigen, wenn von den, Abgeordneten Neusch ;n Z. I ein Antrag
eingebracht nnd zur Diseussion gestellt würde.

Der Referent hält für die in Rede stehende Vesitzfrage das Pronieinoria für aus¬
reichend nnd schlägt vor, in der Verathuug nnd Feststellung des Reglements fortzufahren.

Der Abgeordnete Neusch erklärt sich unter Bordehalt eiueo von ihin noch zu stelleudeu
Antrages da,nil einverstanden,

Der Abgeordnete Graf von Nesselrode loninil ans seinen Vorschlag zurück, das! es
zur Verciufachuug der Debatte beitrage» würde, diese» Aulrag gleich mit iu Veralhuug zu ziehe».

Der Abgeordnete Nicht er bemerkt, das; die «rage über das Eigeulhum des Vaudarmen
Hauses zu Trier bereits durch die Verhandlung mit dem Negiernugs-Präsideuteu iu Trier eulsehiedeu
worden sei.

Der Abgeordnete Neu seh beantrag! zudem erste» Aliuea des H, l folgeudcu Zusatz:
„nicht aber d>,sseu Eigenthu»!, bestehend in Gebäude», ^äudereieu, Kapitalien und
Möbel der inneren Einrichtung."

Der Nefere» t warnt vor Annahme eines solchen Antrages, denn es könne sehr leicht
der Fall eintreten, für die in einem schlechtenZustande befindlichen Gebäude iu Trier Neubauten
herzustellen nnd diese Gebäude würde» da»» Trier gehören.

Jude», alle provinzialständische Austalteu i>urc> iu deu Besitz übergiugeu, könne es auch
in diesem Falle nicht anders gehalten werden.

Der Abgeordnete Dietzc bemerkt, daß wenn Herr Nensch einen Znsatz zu Z, ! deo
Neglemento slelleu wolle, so töuue er uur dahiu laute«: Die besteheude» Eigenlhumsvcrhälluisse
werden durch das Neglemeut uicht alterirt.

Abgeordneter Freiherr Felix von Voö: Wenn das Laudarmeuhaus zu Trier der pro¬
vinzialständische» Ver!valt»»g unterstellt werde» solle, dann müsse auch das Vermögen der Auslatt
mit in die Hände Derjenigen übergehen, denen die Verwaltung der Austalt übertragen werde,
Vor alle» Dingen müsse man wissen, wer Eigenthümer sein solle, um die Verwaltung übernehmen
zn können.

Der Abgeordnete Dr. Äauerband hält einen Zusatz für »»schädlich der eiue nähere
Bestimmmig über die Vermögeusucrhältuisse enthalte» würde.

Der Abgeordnete Eonrth erachtet es für wesentlich, daß zunächst das Eigenthums-
Verhältniß klargestellt werde. Es empfehle sich nicht, jetzt das Neglemeut zu beratheu, während
noch nicht feststehe, wer Eige»thümer sei.

Der Nefrrcnt erklärt, daß nach seiner Kenntniß der Verhandlungen im Proviuzial-
Verwallnngsrathe kein Zweifel darüber geherrscht habe, daß das Laudarmenhans zu Trier mit
alle» Aetivis und Passivis iu das Eigenthum der Provinzialverwaltnng übergehe.

Der Marsch all bemerkt in Bezug ans die Geschichte des ^andarmeubanses zu Trier,
baß dasselbe den Gemeinde» des Negieruugsbczirts Trier von der Negicrnng znr Nntzuießuug
überwiese» sei »ud durch die zur Vertheiluug gekommene» Onti,nf>» lrclttimwtt«!, muerbalten
worden sei. Zn diesen Beträgen sei noch ein Zuschuß vvu einigen Tausend Thalern von dem
Staate getonimen. Die Verwaltung des Vandarmenhanses sei von dem Negiernngs. Präsidenten
von Trier und einer dazu eingesetztenEommission geführt worden, mit der anch jetzt die VerHand
luugen stattgefunden hätten. Wegen der eingeleiteten Uebernahme des ^andarmenhauses auf die
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vrooinzialstanoifche Verwaltung habe im abgelaufen«',, ?ahre der Ttaat die Zahlung des Znschufses
verweigert, wodurch der Negieruugvbezirk in die Vage gekommen sei, eine höhere Abgabe von den
Gemeinden zu vertaugeu. Bei der Uebcrleiluug des Vaudarmcuhaufes ans die vroviuzialständischc
Verwalluug solle nun das ganze ^ig^„th»m, wie auch ans dem Promemoria hervorgehe, in die
provinzialständisebe Verwaltung übergehen und die kosten für die Anstalt auf die ganze Provinz
umgelegt werde,,,

' Der Abgeordnete Horst taun sich mit der Anficht des Herrn Ncusch nicht einverstanden
erkläre», wonach die Provinz die Kosten für die Anstalt zu überuchmeu und das vorhandene Eigen¬
thum Trier verbleiben würde.

Abgeordneter N e u f ch : Er habe als Eommissar des Vandarmeuhanfes zu Trier es für
seiuc Pflicht gehalten, ans diesen Puutt aufmerksam zn machen, Von den geführten Verhandlungen
habe er leine Kenntnis; erlangt.

Abgeordneter Ientgcs: Das Eigenthum tonne durch eiu Reglement nicht in andere
Hände übergehen und erst in dem Falle, wo die Nevenneu zu anderen Zwecken verwendet werden
sollen, würde die Frage nach dem Eigenthümer entstehen, Nach seiner Ansicht werde man unbe¬
schadet des Ameudemeuts Neusch das Neglenient, wie es vorgelegt sei, annehmen tonnen.

Abgeordneter Dr. Ban er band: Durch die Uebertragnng der Verwaltung von den
bisherigen Organen auf andere Organe werde an den Eigenthnmsverhältnisscn nichts geändert.
Es werde sich aber empfehlen, um Zweifel zn beseitigen, einen Zusab zu machen, daß dnrch diese
Ueberleitung ans andere Organe keine Eigenthums-Veräuderung entstehe.

Der Abgeordnete Freiherr Felix von Loü beantragt, die Beschlußfassung über das
Neglenient so lauge auszusetzen, bis das Eigenthumsvcrhältniß klar vorliege.

Der Marsch all bemerkt, daß, wenn die Provinz die Uuterhaltuugsvflicht der Anstatt
übernehme, selbstredend das gcsainmte Eigenthum auch auf dieselbe übergehen müsse.

Abgeordneter E o u r t b: Er möchte beantragen, die Bitte an den Minister des Innern
zu richten, zu veraulasseu, daß da« iu Rede stcheude Eigenthum in geeigneter Weife auf die Pro-
viuzial-Vcrwaltung übergeführt werde.

Der Abgeordnete Mnud beantragt, die Diseufsio» über das Neglemeut zu vertage,,, bis
die Eigcuthumsfragc klargestellt ist.

Der Abgeordnete vou Ehuern hält es für nolhwenoig, unter die Urlnude zu fetzen,
daß das Eigenthum vollständig anf die ProvinzialVerwaltmig übertragen werde.

Der Abgeordnete Dietze stellt den Autrag, das Neglenient vou der Tageoorduuug ab¬
zufetzen,bis die Eigcuthumsfrage klar gestellt ist.

Der Abgeordnete von Eynern beantragt, die Berathung des Neglemenlo vorzunehmen
unbeschadet der Eigcnlhumsfrage.

Der Abgeordnete Eonrth stellt den Autrag, das Neglenient zn berathen, aber dasselbe
erst in Kraft treten zn lassen', uachdem der Nebergang des Eigenthums des Vaudarmenhauses zu
Trier auf die Provinz erfolgt uud festgestellt ist.

Der Marsch all rccapitnlirt behufs der Abstimmung die gestellte,, Anträge.
Der Abgeordnete Eeurth zieht seineu Antrag zurück.
Dieser Autrag wird von dem Abgeordneten Frechern, von schell wieder aufgenommen.
Es wird zur Abstimmung geschritten.

Der Marschall bringt zunächst den weitgehendsten Antrag des Abgeoronelm Dietze zur
Abstimmung, das Neglemenl von der Tagesordnung abznfetzeu, bis die Eigenlhnmsfrage klargestellt ist.

Der Autrag wird abgelehnt.
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iVr A„leag des Abgeordnete,, von Ehnern, die Äeralhnng oeö Reglements vorzn
uehnien »»beschadet der Eigenthnmsfrage, >vird abgelehnt.

Der von dem Abgeordnete!! Freiherrn von Schell wieder aufgeuommeue Autrag des
Abgeordnclen Eourth, das Reglement ;u berathen, aber dasselbe erst in straft treten zu lassen,
nachdem der Uebergaug des Eigenthums des Landarineuhauses zu Trier auf die Proviuz erfolgt
und festgestellt ist, wird angenommen, n»d damit ist der Antrag des Abgeordneten Reusch erledigt.

Der Abgeordnete Reusch bemerlt als thatsächliche Berichtigung, daß viele Mitglieder
hier wären, welche die Anstaltsgebäude nicht tenueu, die nach der Mciuuug des Hcrru Referenten
in baufälligem Zustande sich befinde» sollen, eiue Ansicht, der er nicht beistimmen könne.

Der Marschall entgegnet, das; er vor wenigen Wochen selbst i» Trier gewesen sei nnd mit
dem Herrn RegienmgsPräsioenten das Landarmenhaus besichtigt habe, gegen dessen Neubauten sich
nichts einwenden lasse, während das alte Gebäude sich keineswegs iu einem guten bauliche« Zu-
staude befinde.

(5s wird nunmehr iu der Berathung des Reglements fortgefahren nnd der 8- 1
angenommen.

Die §8- ^^4 werden ohne Diseufsiou angenommen.

Znr Al. 1 des tz. 5 stellt der Abgeordnete Freiherr Felix von Lo5 die Frage, i»
welchem Rahmen die Bewilligung von Reüinnerationen ;n verstehen sei.

Der Marsch all erklärt, daß dieo oabin z» verstebeu sei, bis der Landtag einen neuen
Etat aufgestellt habe.

Der Abgeordnete Ieutges beantragt, den Schlußsatz im erste» Alinea des 8- 5 zu
streichen: „sowie der Letzteren gegen die Ersteren."

In der Eommissiou fei Riemand in der Lage gewesen, über diese ihm nicht klar erschei¬
nende Fassung Aufschluß zu geben.

Der Marsch all bemerkt, daß dieses ganze Reglement Wort für Wort analog mit dem
für Branwcilcr erlassenen Reglement sei, und daß die Regierung das Reglemeut mit einigen
Modificationen wieder vorgelegt habe.

Ter Referent erwidert, daß Herr Ientges diese Frage bereits im Ausschusse augercgt
habe, es sei aber iu ausreichender Weise ein Aufschluß darüber gegeben worden, deu er jetzt dahin
wiederholen wolle, daß es sich hier im Allgemeine,! um die Befuguiß des Provinzial-Vcrwaltnngs-
raths handle, bei Differenzen in Betreff der Liquidationen Seitens der oberen Anstalts-Äeamtcn
gegen die Verwaltung nud umgekehrt die Entscheidung zn treffen. In allen diesen Fällen solle
der Proviuzial-Vcrwaltuugsrath endgültig die Feststellung der Liquidation zu entscheiden haben.

Der Abgeordnete I e u t g e s glaubt, daß auch nach diesemAufschlüsse der in Rede stehende
Passus gestricheu werde« könne.

Der Abgeordnete Freiherr Felix v. Lo« bestätigt im Hinblicke auf seine bei Straf¬
anstalten gemachte Erfahrung, daß von deu iu der Anstalt wohnenden Beamten sehr häufig unrichtige
Liquidationen aufgestellt würde», die einer Ncmedur bedürfe».

Der Abgeordnete Ientgcs zieht feinen Antrag zurück.
Die Aliuea 1 2 und 3 des 8- 5 werden uuverändert angenommen.
Die N. 6 und ? werden ohne Disenssion angenommen.
Zu tz. 8 bemerkt der Abgeordnete Freiherr Felix von Lo.'!, man wisse noch nicht,

Welche Di'enstinstrnetioueu bis ans Weiteres in «rast bleiben, uud es frage sich, ob in Folge dieser
i" Kraft bleibenden Dienstiustruetioue» eiue t>ol!issiou eutsteheu tonne.
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Der Marsch all erklärt, daß die jetzigen Dienstiustruetioueu die seit Jahren bestehen, in
Kraft bleiben, bis auf dem nächsten Landtage anderweitig darüber beschlossenwerde. Sobald die
Verwaltung in die Hände der Provin; übergegangen sein werde, würden dein Landtage die nöthigen
Vorlagen gemacht werden.

Der F. ^ wird hierauf angenommen.
Die ßl<, 9, IN und 11 werden ohne Diseussion angenommen.
Zu §. 12 beantragt der Abgeordnete Graf von Nesselrode im Anschluß au die bei

tz. 1 aufgeworfene Frage über die Vermögensverbältnisse den Znsatz: die Ueberführnng der Ver«
waltuug ist zu bewirke», wenn die VermögensverlMuisse dahin geordnet sind, daß die- Aetiva des
Landarmenhanses ;u Trier ohuc Entgelt an die Provinz übergehen.

Der Abgeordnete Dietze hält eiueu derartige» Znsatz zu 8- l2, wodurch der bereits
gefaßte Beschluß wieder aufgehoben werde, nicht für angemesseu.

Der Abgeordnete Üourth schließt sich diefer Ansicht an uud weist auf den angenommeueu
Autrag hin, daß das Reglement erst dann in Kraft treten solle, wenn das Eigenthum der Anstalt
auf die Provinz übergegangen sei.

Der Abgeordnete Graf von Nessel rode zieht seinen Antrag zurück.
Der ß. 12 wird angenommen und damit das ganze Reglement.
'IVr Marschall erllärt die Tagesordnung für erschöpft, schließt die Atzung und

beraumt die nächste ans Dienstag Vormittag l I Uhr an,

(Schluß der Sitzung l2^/> Uhr.

Nil Helm Fürst zu Wied,

Vandtags Marschall.

Vierte Sitzung.
KerlMideltin der Aula der Ncnlschulezu DüsscldlN'f »m 7. September l«?5».

Der Marschall eröffnet die Zitznng n,n II Uhr.
Das Prolocoll der dritten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Das Protoeoll für die heutige Sitzung führt der Abgeordnete F r e i h e r r v o n

Fürsten b erg.
Äescküstlick'e Der Marfchall theilt folgende Eingänge mit:

Mttheisimgcü. Von dem Königl. Landtags Eommissar die Mitlheilung, daß der Oberbürgermeister Vecker
;u Enpen, sowie der Abgeordnete Kaesen z» Cölu ihre Verhinderung angezeigt haben, an der gegen
wärligen Zession Theil zu nehinen.

An Stelle des Herrn Vecker ist dessen Stellvertreter Herr Vang O^,^ z» Malmedy und
an Stelle des Herrn Kaescu zu Eölu dessen Stellvertreter Herr Elven zu Cöln eiubcruseu Worten.
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Derselbe. Die Mittheilung über Verhinderung des Abgeordneten Stellvertreters Stumm
ans Reuutircheu, nnd das; somit der Wahlkreis Saarbrücken, Ottweiler und 2t, Wendel in dieser
Session nnvertrcten bleibt.

An Stelle des zum Protoeollführer ernannten Abgeordneten Stumm wird der Abgeordnete
Eourth crnauut.

Von dem Königlichen ^audtagsEommissar die Mittheilung, betreffend die Uebernahme von
dlei Ztraßen ans den ostrheiuischeu Vezirksstraßcnfonds des Regierungsbe;irks Düsseldorf. <^eh<
an den IV. Ausschuß.

Von demselben eine Petition mehrerer Iudustrielleu aus dem Kreise Schleiden um Ans
Hebung der Barrieren auf den Bezirksstraßeu.

Der Marsch all stellt die Frage, ob einer der Herren Abgeordneten diese Petition ;»
der seinigeu machen will.

Der Abgeordnete Münster bemerkt, daß in der nächsten Sitzung am Mittwoch derselbe
Autrag iu eiuem Referate vorkomme, und daß demnach diese Petition sich von selbst erledige.

Die Petition wird nicht unterstützt uud geht licl u,etli.
Von dem Königliche» ^aud tags - Comm issar die Mittheilung, daß der einbernfene

Ltellvertreter Herr Vang Gores zu Äialmedy seine Verhinderung angezeigt hat, uud au dessen
Stelle Herr Ewald Jausen aus Montjoie einberufen worden ist.

Von demselben. Ein Antrag, betreffend die Bewilligung einer Unterstützung zum Van
Micr Ehanssee von Weyerbnsch nach Herchen an die Gemeinde Wrrkhansen im Kreise Altenlirchent
Geht an den IV. Ausschuß.

Gesuch einer Dienstmagd, Sibylla Dahmeu zn Wanlo, um Ersatz eiues Brandschadens
an Kleidern iu der Höhe von 50 Thlrn.

Der «andtag beschließt, dieses Gesuch an den ProvinziabVerwaltungsrath abzugeben.

Antrag des Abgeordneten Münster: der Landtag wolle beschließen, den Herrn Ober
Präsidenten zu veranlasse!,, daß die Kriegsleistungeu aus deu Iahreu 1870/71 eudlich regulirt
werden möchten. (Bravo!)

Der Antrag wird genügend nnterstützt nnd geht an den II. Ausschuß.
Antrag des Abgeordneten Richter auf Unterstützung der durch Wasser beschädigte« Ge¬

meinde» des Kreises Äerucastel.
Der Autrag wird genügend unterstützt uud geht au deu II. Ausschuß.
Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
Der erste Gegenstand der Tagesordnung betrifft das Referat des II. Ausschusses auf ÄmHdeutmHler

Bewilligung einer Snmmc von 3,000 Mark ans deu Finsüberschüssen der Provinzial - Hülfseasse des chrisil. Mittel
an den Professor Dr. aus',» Werth zur Herausgabe des vierte» uud fünften Bandes seines "ltcrs um, Proschuv
Werkes „Kimstdenkmäler des christlichen Mittclaltcrs". """„ ^"''b'

Referent ist der Abgeordnrtc H o r st. Der II. Ausschuß tritt dem Antrage des Provinzial
Vmvaltungsrathcs bei uud beantragt, der hohe Landtag wolle beschließe» dem Professor Dr. '^ ^
nus'm Werth die Smumc von 3,000 Mark aus deu Ziusüberschüsse» der Proviuzial - Hülfseasse
5» bewilligen.

Der Autrag des Ausschusses wird ohne Discussiou geuehmigt.
Referat des IV. Ausschusses, betreffend den Antrag des Verwaltmigsraths der Aetie» Miyc» ?lnv«nach

stwße von Mähen-Andernach nnd Ncuwied um einen Beitrag von 12 bis 15,000 Mark zur Nmwicd« AcUen
Instandsetzung der besagten Straße. Referent Abgeordneter Reusch. St«üe.
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Der Ausschußtaun nicht anerkennen,daß mit der Bewilligung des beantragten Betrages
die genannt!,' Straße ans ihren» nnfahrbareu Zustande gebracht werden kann, nimmt daher Bezug
ans den Beschluß vom ü, April cr, nnd lehnt den Antrag der Petenteu wiederholtab.

Der Antrag des Ausschusses wird ohue Discussioneinstimmigangenommen.
Der Marschall erklärt die Tagcsordnnng für erschöpft,schließt die Sitzung und beraumt

die nächsteSitzung unter Angabe der Tagesordnung auf Mittwoch um 11 Uhr an.
(Schluß der Sitzung 11»>^ Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.

Dunste Sitzung.
Verhnndelt in der Aula der Realschule zu Düsseldorf am 8. September 1875,

«esMstliche
MtthcttuncM.

Der Marschall eröffnet die Sitzung um 11 Uhr.
Das Protokoll der vierten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Als Protokollführer für die heutige Sitzung fungirt der AbgeordneteCourth.
Der Ma rfchall theilt folgendeEingänge mit:
Der AbgeordneteFreiherr v. Scheibler hat augezeigt, daß er durch Unwohlsein ver¬

hindert ist, der heutigen Sitzung beizuwohnen.
Von deni Königlichen Landtags - Eonunissar ist eine Zuschrift eingegangen, betreffend die

Uebernahmedes Eommunalwegesvon Dornap über Dnssel nach Wülfrctth als Bezirtsstraße auf
den ostrhcinischen AezirtsstraßenFonds des RegierungsbezirksDüsseldorf.

Geht au deu IV. Ausschuß.
Antrag der Beamten der Provinzial - Feuer - Societät um Erhöhung ihrer Gehälter bei

Gelegenheitder Uebcrfnhrnug der Proviuzial Feuer-Societät von Eoblenz nach Düsseldorf.
Der Dircctor der Fener ^ Societät AbgeordneterSeul hat die Petition zu der seinigen

gemacht, dieselbe wird genügend unterstütztund geht an den III. Ausschuß.
Es wird in die Tagesordnung eingetreten.

Wcchl des Referat des I. Ausschusses, betreffcubdie Wahl eines Landes - Directors für die Rhein«
Landes-Dirccto«.̂ ,vinz. Referent AbgeordneterDietze.

Der erste Ansschußhat nach eingehenderErörterung der Angelegenheit beschlossen,dem
hohen Landtage folgende Anträge zur Beschlußfassungzu unterbreiten.

1) Die Wahl eines Landes-Directors vorzunehmen.
2) Die Dauer der Wahl auf deujcuigenZeitpunkt festzusetzen,bis auf Grund ciuer

neuen Provinzial. Ordnung für die Rhcinprovinz ein neu gewählter Landtag z»»>
erstenmale zusammentritt; mit der Maßgabe jedoch, daß der gewählte Landes-
Director so lange die Anitsgeschäfte fortführt, bis er dieselben einem neu erwählten
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und Allerhöchstbestätigten Nackter übergeben kann, diese Dauer im Ganzen
aber auf sechs Jahre zu beschränken.

3) Dem zu wählenden Landes-Dircctor ein jährliches Gehalt von 12,000 Mark und
bis zur Herstellungeiner Dicnstwohnnngim ueu zu crbaueudeuStäudehause eiue
jährliche Miethscutschädigungvon 4000 Mark, sowie »ach sechsjährigerDienstzeit
im Falle der Nichtwiedcrwahl oder ciugetreteuer Dicustunfähigkcit eiue jährliche
Peusiou vou 4000 Mark zu gewähren, letztere mit der Maßgabe jedoch, daß
weu» die Pensioniruug aus ciuem dieser beide» Griiudc vor Ablauf dieser sechs
Jahre erfolgen muß, im crsteu Jahre vou dieser Summe ei» Sechstel, im zweiten
Jahre zwei Sechstel u. s, w. gezahlt werde« sollen.

4) Den Proviuzial - Verwaltimgsrath z» bevollmächtigen, auf Gruud dieser Be«
dingungcn mit dem erwählte» Landcs-Director»ach desse» Allerhöchster Bestätigung
den Austellungsvertragabzuschließen.

Der Marschall eröffnet über diese Anträge die General-Distussiouu»d schließt dieselbe, da
sich Niemand zum Wort meldet.

Demnächst bringt der Marschall die eiuzclncu Anträge des Ausschusseszur Abstimmung
Die Anträge sud Nr. 1, 2, 3 und 4 werden ohne Discussiouaugenommen.
Hierauf wird zu Nr. 2 der Tagesorduuug, der Wahl des Landcsdirectors, übergegangen.
Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel und ernennt der Marschall zn Scrutatorcu die

Herren- Graf Stolberg uud Freiherr vou Fürstenberg (Gimboru).
Es find 72 Stimmzettel abgegeben. Die absolute Majorität beträgt 37 Stimmen.
Es haben Stimmen erhalten:

Der Freiherr Hugo von Landsberg 49 Stimmen.
Der Provinzialrath Forst er ... 12
Der OberbürgermeisterBachen,.. 8 „
Der Landrath Knebel. . . . . 3

zusammen . 72 Stimme».

Der Marsch all erklärt, daß somit der Freiherr Hugo von Laudsberg znm Landcs-

d.reetor g^M ,st^ ^^^ ^^ Tagesordnung betrifft die Wahl zweier Mitglieder zum ^ahM^
Proviuzial-Verwaltungsrathc. Prou.°V«walti»^«°

Der Marschall läßt zunächst die Wahl für den RegierungsbezirkEoln vornehmen, es ^.
ist für das ansgeschiedene Mitglied Freiherr vou Geh r eiu Mitglied aus den: II. Stande zu

Der Abgeordnete Freiherr vou Spieß beantragt, diese Wahl nach dem Vorgange früherer
Jahre durch Neelamationzu vollziehen nnd schlägt vor, das ansgeschiedene Mitglied Freiherr von
Gehr per Neelamatiouwiederzuwählen.

Der Abgeordnete Ientges bemerkt, ob die Gültigkeit der Wahl uicht dadurch iu
Zweifel zu ziehe» fei, daß mehrere Herren bei der Abstimmungdurch Sitzenbleibengegen diese
Wahl gestimmthätten. „. . ^. ^ «« „

Der AbgeordneteMünster hält diesen Unistand für unwesentlich, da gegen das Wahl¬
verfahre» keine Einwe»d»ng erhoben worden sei uud bei der Abstimmung die Minorität sich der
Majorität zu fügen habe. ,
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Der Marschall erklärt dk> Wahl für pcrfeet, indem gegen den Verschlag, den Abgeord¬
neten Freiherr» von Gehr als Mitglied des Provinzial-Verwallnngsrathes per Aeclamaliou zu
wählen, lein Widerspruch erfolgt sei.

Der Abgeordnete Freiherr von Gehr uiniint dir Wahl mit den Worten an: ,,^ch weis;
das Vertrauen der hohen Versammlung im vollsten Maaße zu schätzen, und ich fiihlü mich des¬
halb verpflichtet, die getroffene Wahl anzunehmen."

Demnächst wird zur Wahl eiues Mitgliedes des Provinzial-Verwaltnugsraths für den
Regierungsbezirk Koblenz übergegangen, es kaun ein Milglied entweder aus dem zweiten oder
vierten Staude gewählt werden.

Der Marsch all erklärt, daß die Wahl durch Stimmzettel zu vollziehen sei, da lein
Antrag ans Wahl per Aeelamation erfolgt ist.

Als Scrutatoren fnngircn für diefcn Wahlact die Abgeordneten Graf Stolberg und Frei¬
herr von Fürstenberg (Gimborn).

(5s siud abgegeben ?<» Stimmzettel, davon beträgt die absolute Majorität 3<>.
Es haben Stimmen erhalten:

Herr Graf West erholt ...... 3«
„ Iagcnberg ........ 32

Oer Herr Graf Westerholt ist somit als Mitglied des Provinzial VerwallungonUhs
gewählt und nimmt die Wahl an.

Wah:zur Rheinischen Nr. -l der Tagesordnung betrifft die Wahl eines Mitgliedes zur rheinische» Deputation
5eM"t,on ^ ^ süv ras Heimathwcsen au Stelle des verstorbenen Bürgermeisters Dr. Wurzer.

Äci dieser Wahl, die durch Stimmzettel erfolgt, fnugireu wieder dieselben Serutatoreu.
Es sind 7l Stiuunzettel abgegeben, die absolute Majorität beträgt 3»>,
Es haben Stimmen erhalten:

Der Abgeordnete Vremig ..... 38
Der Abgeordnete Seul ...... 33

Der Marsch all proelamirt den Abgeordneten Äremig als gewählt und nimmt derselbe
die Wabl au.

Wahl d« Cmnmisjwn Der letzte (Gegenstand der Tagesordnung betrifft die Neuwahl zweier Eommissarc und
,ur Mitwirkungbe, .,,,^^, Stellvertreter zur Mitwirkung bei der Nentcubank-Verwaltung.
der Renleuliaul. Marfchall bemerkt, daß die beide» Eommissare und deren Stellvertreter GrafVerwaltung. , ,. , " . ,, . -.

von Nesselrode, Geh. Eommerzicnrath Hardt, Graf von ^pee und Hanplmauu a. D.
Münster noch gegenwärtig dem Landtage a»gehöreu.

Der Abgeordnete Gremig beantragt, die ge»annten Herren als Eommissare und Stell¬
vertreter zur Mitwirkung bei der NenteubautVerwaltnng per Aeelamation wiederzuwähleu.

Es erfolgt lciu Widerspruch und erklärt der Marsch all die Herreu:
Graf von Neffelrode, Hardt, Graf von Spee uud Münster

für gewählt znr Mitwirkung bei der Verwaltung der Neutenbauk.
Die anwesenden Herren Graf von Nesselrode und Münster nehme» die Wahl au,
Die Tagesordnung ist hiermit erledigt, der Marschall schließt die Sitzuug uud beraumt

die nächste ans Donnerstag N Uhr a».

(Schluß der Sitzung 12^ Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied.

^andtags-Marschall.
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Sechste Ätzung.
Verhandeltin der Aula der Realschulezu Düsseldorf am !». September1875.

Der Marsch all eröffnet dic Sitzung um 11 Uhr,
Das Protokoll der fünften Sitzung >vird verlesen und genehniigl,
Als Protolollführer für die heutige Sitzung fnugirt der Abgeordnete Freiherr vou svürsteu-

berg Bor heck.
Der Marschall theilt folgende Eingänge mit: ^e,Mftl>che
Vou dem Proviuzial-Vrrwaltuugsrathe an den Vaudtag einen Enlwnrf dec> Spe^ial Mitthcllnnqen,

Vesolduugs Etats für die Bezirls-Wegebau-Techuiter der ^theinproviu;, Gehl an den !, Ausschuß,
Vou demselben. Regulativ, betreffend die Vereinigung der in der Rheiuprovinz bestehenden

Vezirtsstraßen-Fonds »ud der Fonds zur Unterhaltung der Staatsstraßen ;n einem Provinzial-
Straßen-Fonds, Geht au den IV. Ausschuß

Von demselben. Reglemcut über Entschädigung bei polizeilich angeordneter Tödlnng rotz-
ranler Pferde und lnugeickrauteu Rindviehes in der ^theinprovinz. Geht an den I, Ausschuß,

Von demselben die vorrcvidirte ^andarmeurechuuug pro t8?:l mit dem Autrage, dic
Decharge ertheile,, zu »volle,,. Geht au den 11, Ausschuß.

Bon dem königlichen ^audtags-Eommissar die Mittheilung, daß in, Stande der Ritterschaft
Herr von Rell zu Trier nachträglich seine Verhinderung augezeigt hat und der Herr Franz vou
Äesseler zu Haus Vock einberufen worden ist.

Es wird in die Tagesordnung eingetreten:

Referat des I. Ausschusses, betreffend die Einnahme,! nnd Ausgabe» der provinzial- '/H^^,,^ ^"
ständischen Verwaltung pro 187«! uebst zusätzliche» Eredilen für das Jahr t875 in Folge des.^be» der M'uinM

Dotatiousgesetzes vo.n 8. ^nli 18?,^. ^ ,„?p'3"Z"H
Der Referent Abgeordneter vou Heister fuhrt zunächst die yanptbestimmuugen des z„Michcu Crediten

?olaliousgesctzcs vor, und geht da»» zu deu eiuzelueu Positioue» der gedruckt vorliegeudeu Ueber- Mdas Jahr ^18?5
sichl der Eiuuahmeu uud Ausgaben der proviuzialstäudischeu Verwaltung pro 187«, nebst zusätzlichen tionssseschcsumn
Ercditen für das Jahr 1875 über. ^ 2"li 1875.

Der Marsch all stellt nach Verlesung und Erläuterung jeder eiuzelueu Position seitens ^
des Referenten dic Frage, ob dagegen etwas zu erinucru ist.

Oinnaljme n.
.4. Provinzialfoilds.

1. Jahres r e n t e aus den Eiuuahmeu des Staatshaushalts gemäß vor, Mart. Pfg.
läufiger Feststellung durch die 88- 1 >"d 2 des Gesetzes vom 8. Juli
1875 (die defiuitivc Feststellung erfolgt nach der Zählung im December
1875 durch besondere Königliche Verordnung)........1,735,755

Die Verwendungszwecke sind in den 88- > ""d 5 des Gesetzes
vom 8. ^uli 1875 bestimmt mit der Maßgabe, daß, soweit die Staats-
regieruug ;ur Ausführung von Ehausseebauteu für Rechuuug der
Staatskasse oder zur Unterstützung von andern als Staatschausseebauteu
sich verpflichtet hat, der betreffende Eommuualverbaud auf Verlange,,
der Staalsregieruug iu diese Verpflichtuugeu eiulreteu muß.

s>
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2. Antheil au den etwaigen Ersparnissen beiden zu Neu- und Mark. Pfg.
Umbaute» der S t aats - E h ausser u, sowie zu Prämien für
Chaussee Neubauteu im Staatshaushallselat ausgesetzten Fonds, welche
der Provinz überwiesen werden möchten.......... »»bestimmte

(ß. 4 letztes ^üuou des Gesetze« vom 8. Juli 1875.) »»d »»sichere
3. Autheil au den Eapitalb estäudeu der gemäß ß. 5 des Gesetzes Einnahme,

vom 30. April 1873 gebildete» Fonds,
2,320,035 M. (^ 3 X 3 X 258,5.15 Thlr. 8- 3 des Gesetzes

vom 8. Juli 1875.)
(Die Effekte» dieser Fonds werden in Anrechnung auf die für

jeden der betheiligteu Eommuualverbäude sich ergebende Summe nach
dem Eonrs der Berliner Börse vom 2. Januar 1870 überwiesen.)

Da der Eapitalbestand zur möglichsten Erhaltung vorgeschlagen
wird, so ist er vor der Linie vorgetragen uud mir in Einnahme gestellt.

4. Muth maßliche Zinsen dieses Eapitals <><1 3) von,
1. Jauuar l8?3 bis ritt. 1875 u»d zwar im 1. Jahre von l/,„ im
2. Jahre ^/:> uud im 3. Jahre vom ganzen Capitale i>. 4 "^

^ 18l),UW M «0 Pfg.

Jahreszinsen dieses ganze» Capitals
iuI876ü4"/« .........^ !»3065 „ 4« ,, 2?!»,l!Xi 20

2,014,i151 20

5. Gesammt.Z ins gewinn der Provinzial-Hülfökas se znr
Verwendung zu gemeinnützigen Zwecken im Interesse
des Prvviuzial-Verbaudcs uach den 3iesultateu des Jahres
1871, pro 1870 veranschlagt zu............ 140,000 —

Der Eapitalbestaud beträgt Eude 1874 die Summe vou 1,743,905 M.
40 Pf. uud pro 1870 muthmaßlich rund 1,750,000 M.

Der Einnahme steht die Ausgabe in Folge separater Beschlüsse
gegenüber, die theils schon gefaßt siud, theils noch extraHirt werden.

Anmerkung.
Der ursprünglicheDotationsfonds, rücksichtlich dessen der in der KömglichenNotschaft um» ?. April 1847

und dem Abschied an die zum vereinigtenLandtage versammeltenStaude vom 24. Juni dess. Jahres gemachte
Vorbehalt wegen Zurückziehung desselben bei nicht statutenmäßigerVerwendung oder nach erfolgte»» Anwachse»
desselben ans das Doppeltedurch ß. 8 des Ges. um» 5. Juli 1875 aufgehobe» ist, sowie die demselben bisher z»^
gewachsene»CapitalbesMdesind gemäß §. 9 des citirte» Gesetzes als Capitalbestand znr Gewährungvon Darlehn
zu erhalten,

0. Hinsgcwiun d es M eli orationsfond ö zur freieu Ver - Mark. Pfg.
füguug der Provinz ial-V erb äud c pro 1876..... 11,050 —

Der bisherige Eapitalbestaud beträgt Ende 1874 ^ 143,997 Thlr.
21 Sgr. 9 Pfg., bleibt als solcher zur Gewährung von Darlchn fort¬
bestehen uud wird muthmaßlich pro 1876 betragen: 145,000 Thlr.
^ 435,000 M.

?. Zuschüsse zu Beihülfen und Prämien für Hebamme»
und Hebammenzöglinge aus der Staatskasse (tz. 12 des Gesetzes
vom 8. Juli 1875)................ 930 —



31

Der Einnahme steht die bestimiuuugsmäßigeVerwendung durch Mark Pfg.
deu ProvinzialVmvaltnngsrath iu der Ausgabe gegenüber.

8. Zuschuß zur Unterhaltung d es Pro v i n z ial-H eb ammeu-
Lchrinstituts zu Cöln (ß. 13 des Gesetzesvom 8. Juli 1875) 4,972 50

(Die Eiunahme erscheint bei der Instituts-Vcrwaltung wieder in
Ausgabe.)

9. Zuschüsse zur Unterstützung niederer la udwirth sch aft-
licher Lehranstalten (Z. 14 des Gesetzes vom 8. Juli l8?5) . 12,600 —

(Der Einnahme steht die bestimmungsmäßigeAusgabe gegenüber,
onnt. Vorlage des Landtags-Connuissarsvom 29. Aug. er.)

10. Einnahmen aus Staatöncb enfouds, welche der Provinz zur
Verwaltung und Verwendung mit alleu bisher der Staatsverwaltung
hinsichtlich dieser Fonds zustehenden Rechten nnd obliegenden Verpflich¬
tungen überwiesen sind (!?. 16 des Gesetzes vom 8. Juli 1875).

Die Einnahme ist nach der dem Gesetze bcigegebenen Uebersicht
aufgeuommen und wird durch die bestimmungsmäßigeVerwendung
Seitens des Provinzial-Verwaltungs-Raths in der Ausgabe compeusirt.

Die genügen Differenzen gegen die Mittheilungen des Landtags-
Commissars iu deu Erträge» der Polizcistrafgelder-Fonds sind hier
irrelevant, da sie nur die Nechnuugbetreffe».

5. Ehreubreitsteiner allgemeiner Armen-Fonds von
15,150 Thlr. -^ 45,450 M. Zinsen ........ 1,725 —

d. Polizeistrafgeldcr - Fonds zur Unterstützungvcrlasseucr Fiubel, und
verwaister Kinder :c. des rechtsrh«inischeu Theiles des Regierungs-
Bczirks Eoblcuz: Eapital 24,000 M. Iahresstrafgelder und
Zinsen .................. "'«24 80

e. Desgleichen des linksrheinischen Theiles des Regierung«-Bezirks
Coblenz; Capital 13,500 M.

LaufendeIcchres-Einnahmenan Strafgeldern und Zinsen . 13,457 50
.1. Desgleichen des rheinisch-rechtlichenTheiles des Negierungs-Bezirts

Düsseldorf; Capital 22,238 M. 90 Pfg.
iu Effecteu 14,400 M. — Pfg-
in Baar 7,838 M. 90 Pfg.

LaufendeEinuahmen an Strafgeldern und Zinsen . . . 51,708 81
«. Desgleichen des landrechtlichcu Theiles des Regierung«-Bezirks

Düsseldorf; Capital 72,042 M. 56 Pfg.
in Effecten 65,750 M. — Pfg-
in Baar 6,292 M. 56 Pfg.

Laufende Einnahmen an Strafgelder nnd Zinsen . . . 22,528 40
l. Desgleichendes Ncgierungs-BczirksEoln;

< in Effecten 39,570 M. — Pfg-
6"p'l"l < in Baar 32,906 M. 15 Pfg.

LaufendeEinnahmen an Strafgeldern und Zinsen . . . 53,994 48
8'- Desgleichendes Regierungsbezirks Trier; Capital 67,200 M.

Laufende Einnahmen an Strafgeldern und Zinsen . . . 40,676 25
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!>. Desgleichen des NegiernngsNczirks Aachen; Capital 48,0«» M. Mart Pfg.
V ans ende Einnahmen an Strafgeldern nnd

Zinsen ............... 32,431 '»«>

Polizeistrafgelder-Summa . . 228,147 14

1 1 . Znr Verwaltung nnd Unterhaltung der Staatscha nssee n einschließlich
der Kosten der Besoldung nnd Peusiouiruug des für die obere Leitung
der ^ieu nnd Uuterhaltnngsbanten, sowie für die Beaufsichtigung der
Chansseen neu anzustellenden beziehungsweiseschon vorhandenen Beamten
Personals,

>r, Jahres r e nt e nach tz, 20 ^liu. 1 des Gesetzes vom 8. Juli 18?'. l,N«'5,850 —
1>. Nutheil an den n o e>» nicht definitiv vertheilten

4 Millionen M. nach der Volls.zählnug vom Dezember 1871 070,8 l 3 23
(Die definitive Vertheilnug erfolgt nach der Volkszählung

im Dceembcr 1875 durch Königliche Verordnung (F. 2) und zwar
znr Hälfte nach dein Flächeninhalte, zur Hälfte uach der durch die '
Volkszählung ermittelten Eivilbevölternng,)

<'. Einnahmen aus ^intzungen nnd Pertinenzien ein
schließlich der E h ausse ew ärter- und Einnehmer
Hänse r.

(Grasuutzuugeu in den Gräben und Böschuugeu, Eiuuahnie
ans den Wcidepflanzungcn.)

Diese Erträge, welche nach deu Gesetzmotivcn für den
ganzen Staat pro 1875 die Summe von 138,000 M. betragen,
sind nach den Ertlärnugen der Negicrnngsbertretcr der Haupt¬
sache nach znr Belohnung uud Unterstützung der Ehansseeaufseher
verwendet worden, Im Verhältniß der Meilenzahl durchlaufend ea. 29,540 —

Haupt Vmnma Provinzialfonds 4,718,85)4 (»7

N. Krcisfouds.

12. Antheil au der durch die ^l?, I uud 2 des Gesetzes vom 30, April
187^ für die Durchführung der Kreisordnung nnd der zu erlassenden
ähnlichen Gesetze aus den Einnahmen des Staatshanshalts znr Ver
fügnng gestellten Tnunne von jährlich 1 Million Thalern (t?, 20 ves
Gesetzes vom 8. Juli 1875),

!l. Iahresrentc vom 1. Januar 1870 ab....... 333,411
Dieselbe ist dem Provinzial» Verband überwiesen, nm bis

znni Erlasse weiterer gesetzlicher Bestimmungen über deren Ver
Wendung dieselbe entweder ziusbar zu belege» oder zu den Zwecken
der Provinzialrcnte, für die Hcbammeulehraustalt, die niederen
laudwirthschaftlichen Schuleu und die Ztraßenverwaltnngszwecke
<58. 4, 13, 14 nnd 20 des Ges, vom 8,/7. 75) zu verwenden,

>>. Eapitalautheil dieser N e nte seit 1 873 zu gleiche m
Zwecke der Provinz überwiesen .......1,000,233 —



33

(Dir Uebcrweisung der bei den Fonds vorhandenen Effekte,, Marl Pfg.
erfolgt in Anrechnung auf die für jeden der Verbände sich erge¬
bende Summe nach dein Cours derVerliuerVorsc vom 2. Jan. 1870.)

o. Zinsen.
ü. Antheil an den, diesem Capital bis zum 1. Januar 1876

zugewachsenen Zinsen zn 4«/n ......... 80,018 «',4
I). Jahreszinsen pro 1870 zu 4»/, ........ 40,009 32

1,453,671 !»«

Summa im Ganzen <i,1?2,52<l U!i
ercl. des zu 3 vor der ^inie vorgetragene» .''tapitals von 2,32N,635 Mark.

Zu diesen vorstehenden Einnahme-Positionen findet sich nichts zn erinnern.
, Demnäcbst >oird zu den Ausgaben pro 1870 nntcr Hinzurechnung einzelner Mchrcrfordcr-

nisse in l8?5 gegen die Etats übergegangen.

Ausgaben.
^. Proviltzilllfl'ildo.

Tit. I.
Ceutral-Vcrwaltung.

1. Vandtagstosten gemäß dem Etat für die provinzialständische Ecntral^ Mark. Pfg.
Verwaltung................... 30,000

2. kosten der Eentral-Verwaltung, welche bisher umgelegt wurden, gemäß
Pos. 3 der Eiuuahmc des Etats............ 78,600 -

3. Snplcmcutarcredite znm Etat der Eeutralverwaltuug mit ^cücksicht auf
deren Ausdehnung:

!l. ^cl III. ^. (Hehalt des Vandesdircctors gemäß Beschluß des
Provinzial-?andtags vom 6. April 1«?',:

Gehalt 12,000 Mark
Wohunngsentschädignng 4,000 „ 16,000 —

Gehalt des 2. Oberbcamtcn .... "! ! ' ! ! ' ! ' 6,000 —
„ „3. „........... . 5,400 -

(Einer der Oberbcamtcn foll zugleich Institiarins sein.)
Gehalt für einen oberen Vautcchnikcr für das Hochbauwefen «nd

die Straßen-Banvcrwaltnug........... N,<>l)N -
Gehalt für einen 2. oberen Vautechnikcr ........ 5,,400 —

Die von dem Abgeordneten Ientges zn Nr. 3 aufgeworfene Frage, ob in dem ange«
Nebeneu Gehalt der neu anzustellenden Oberbeamten die Wohuuugsentschädigung mit Inbegriffen sei,
wird von dem Referenten bejaht.

Der Abgeordnete D i e'tz c hält es für zweckmäßig, nm jeden Zweifel zn beseitigen, in dem
Etat bei den Gchälteru zu sagen: iucl. Wohmmgs-Entschädigung, nnd wolle er nur darauf auf-
Mcrlsam machen, daß in Bemg ans die Wohnungseutschädigung cin ncucs Gesetz existire.

Der Marschall bemerkt, daß nur in den, Falle, wcnn in dem Etat Dienstwohnungen
angeführt werden, deren Fertigstellung noch nicht slattgcfnndcn habe, eine Wohunngsentschädignng
vorgesehen sei.

2



34

Dir vorstehenden Positionen werden genehmigt.
l>. H,ä III 1i. Bureau- und Kasscnbeamte: Mark. Pfg.

Für 6 Setrctaire resp. Registratorcn mit einein Durchschnitts¬
gehalt von 3000 Hcart in Abstnfnngcn von 2400 Mark bis
3900 Mark ............... 18,000 -

Für 4 Sekretariats-Assistentcn mit einem Durchschnittsgehalte von
2100 Mark . .'............. 8,400 —

Für 4 Hiilfstechuiter mit dem Durchschnittsgehalt von 1000 Thlr.
-^ 3000 Mark ........,...... 12,000

Für einen Ncntmeister............. 4,050 —
Der Abgeordnete Dietze bemerkt, daß ihm das Gehalt eines Nentmeisters zu niedrig

bemessen scheine, wie überhaupt der Etat den Eindruck auf ihn geinacht habe, daß derselbe zn knapp
beinessen sei, Er wolle jedoch keinen Antrag auf Erhöhung der Positionen stellen.

Der Marsch all erklärt, daß der Etat unr für ein Jahr aufgestellt sei und daß der
nächste den Verhältnissen entsprechend abgeändert werden tonne.

Die vorstehenden Positionen werden genehmigt.
Mark. Pfg.

Für einen Rechuungsrevisor oder einen weiteren Setretair . . 4,05,0 —
(Die Hiilfsarbeiter znr Rechnungsrevision werden aus der Zahl

der Hülfsarbeiter nach Bedürfniß zugewiesen.) > > , .
Für einen 2. Voten resp. Bnreaudiener und Attenheftcr ml III

Pos. 10 .... > ............. 1,000 ^
Für Hülssarbeiter, namentlich für Schreibhülfe, Vermehrung in

der Kanzlei zu Diäte« ml III. Pos. 11....... 6,000 —
<Dcr Etatseredit beträgt 3000 Mark.)

n. ^<l IV. 1. ^u Diäten und Reisekosten der Beamten .... 12,000 —
(Der Etatseredit beträgt 6000 Mark.)

cl. Zu sächlichen Ausgaben der Ecntral-Vcrwaltung..... 16,950 —
«. ^>l V. 2. Für unvorhergesehene Fälle........ 2,150 —

(Der Etatscredit beträgt 2400 Mark.)
4. Zn Diäten und Reisekosten der bürgerlichen Mitglieder der Ober ^Ersatz-

commissiou ................... 5,000 —
5. Erste Rate zum Stäudchausbau............ 380,000 —

Gemäß Beschluß des Proviuzial Landtages vom 8. Juni 1874 ist das Baucapital event.
aus der Dotatiousreute zu entnehmen, welche vom 1. Januar 1873 auf die Provinz entfällt.

Die erforderliche Ausgabe kann ans der Reute beziehungsweise ans den Zinsen der auf¬
gesparten Provinzialrcntc vom 1. Januar 1873 ab bis incl. 1876 von

186,130 Mark 80 Pfg. und
93,065 „ 40 „

279,196 Mark 20 Pfg.
(onnl. Einnahme »ul, Pos. 4) gedeckt werden.
Der Abgeordnete Freiherr von Solemach er beantragt, das zweite Nliua in Nr. 5

von den Worten: „Die erforderlichen Ausgaben" bis „gedecktwerden", zn streichen.
Der Referent bemerkt, daß dieser Satz deswegen in den Etat aufgenommen worden

sei, um dem Landtage dahin eine Ueberficht zn geben, daß die erste Rate zum Ttändchausbau aus
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der überwiescncuDotatiousrente und den Ziujcn bestritten werden könne, ohne zu Umlagenans
Kosten der Provinz übergehenzn müssen.

Der Abgeordnete Dietzc schließt sich dem Antrage des Abgeordneten Freiherr» von Sole¬
macher ans Streichung des Satzes an.

Der Abgeordnete von Ehueru erklärt sich gegen diesen Antrag, denn es liege kein
Grund vor, diese so allgemein gehaltene Nachweisuug in Wegfall zu briugeu.

Der Abgeordnete Freiherr vou Solem acher spricht sich wiederholt für die bcau-
kragte Streichung des Satzes aus, der nicht hierher gehöre.

Der Marsch all bringt den Antrag auf Streichung dieses Satzes zur Abstimmung.
Der Autrag wird mit großer Majorität abgelehnt.
Die vorstehenden Positionen werden genehmigt.
Des Weitereu kommt in 1876 zur Bcrweuduug, der Zuschuß des Mark Pfg.

Staates zum Stäudehausbau, der vorerst Seitens der Staatsregieruug nur zur
Höhe vou rund 70,000 M. zugesagt ist

Summa Eeutralverwaltung 623,600 —
Der Marsch all stellt die Frage, ob gegen die ganze Smnmc etwas zu eriuucru sei.
Wird verneint und ist demnach genehmigt.

Tit. II.

^audarmen-Verwaltuug. ^> , ^,
1. Äedürfuißzuschüssc an die «andarmeu-Verwaltuug laut Pos. 3 der Eiu-

uahme des Spezial-Etats .............. 311,100 —
2. Suplementarcredite

ll. für Brauweiler
Ersatz des weggefallenen Staatszuschusses vou 7875 Thlr. pro

1875 uud 1876 mit............. 17,250 —
Suplemeutarcrcdit zum Etat pro 1875 mit ....... 32,134 —
desgleichen „ „ „ 1876 mit....... 39,179 —

<Anit Spczialbercchuungsind diese Credite durch das Auwachscu
des Personalbestandesauf 704 Köpfe erforderlich.)

I,, für das ^audarmcnhaus in Trier, dessen Ucbcrgaug iu die Ver¬
waltung mit dem 1. Icmuar t. I. in Aussicht geuommeuist,
zur Deckuug deö Ausfalls in den Anstaltseinuahmcu durch Ent¬
ziehungdes Staatsznschuffesvou jährlich 568? Thlr. 15 Sgr.
pro 1875 uud 1876.............. 31,125 —

Summa ^audanuenVerwaltung 461,088
Die vorstehcudcu Positioueu werde» im Einzelne« und Oanzcn genehmigt.

Tit. III.

Irren-Anstalten. ^> . „,.
" Mark Psg.

1. «,. IrrcuAustalt zu Siegburg, Zuschußzum Etat, welcher bisher auf
dir Proviuz umgelegt wnrde (Pos. N. )tr. 6 der Einnahmen) 192,000 —

!>. Suplementarercditedieser Anstalt:
bei Tit. I. Pos. 17 der Ausgabe für 34 Wärter uud Wä'rteriuucu 642 —
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bei Tit. I. Pos. 18 für Wärter und Wärterinnen der höheren Mark Pfg.
Verpflegungsclafsen .............. 216

c. Gehaltserhöhung für den evangelischen Austalts Geistlichen . -. . ^!0N
2. Zuschuß zur Irren-Anstalt zu Vierzig laut besonderem Etat mit Motiven

unter der Annahme der Besetzung mit 200 Krauten....... 100,000
3. Desgleichen Zuschuß für die »ene Irren-Anstalt zu Audcruach . . . 100,000
.1. Desgleichen Zuschuß für die ueue Irreu - Anstalt zu Pudlcrhof bei Be¬

setzung mit 300 Krauten............... 15l>,000 —

(Vorschlag«des Summa Irreu-Austaltcu 561,158
Pr°v.'Venv..Nath« ^,^. .,^^>rent ^ägt zn Nr. 2, 3 uud 4, betreffend die Zuschiisse zn den ^rreu Aiislalte,,
' ^ '' ' '^' zu Merzig, Audernach und Pudlcrhof die Etats Voranschläge der geuauuteu Anstalten vor, und

werden die Ausgabe Positionen dieser Anstalt <>n dloo genehmigt.

Tit. IV.

Hebammen-^ehr-Anstaltzn Eöln, Hirrl Vfi
1. Zuschuß, welcher aus der Staatstasse als Dotationsrentc gewährt wird

(confr. Pos. 8 der Einnahme dieses General Etats)....... 1072 5'»
2. Bedürfnißzuschuß der Anstalt, welcher bisher ans die Gemeinden des

Bezirks umgelegt worden ist, gemäß Tit. III der Einnahme des Spezial»
Etats der Anstalt........... 30,000 M.

Hiervon gehen ab die Kostenbeiträge von eirea
5«! Schülerinnen, welche bisher gemäß der Anf-
stellnug des Etats auf Kosten der Provinz auS-
gebildet wurden, die später auf Kosten der Kreise
auszubilden sind (eonfr. Ges. vom 28. Mai 1875
über die Verpflichtung zur Unterstützung hülfsbc-
dürftiger Hebammen :e.)......... 15,000 M.

Daher würden als Bedürfnißzufchnß erforderlich bleiben .... 15,000 —
3. Suplemcntareredite zum Austalts-Etat und zwar-

-i. zu I. Pos. 1 Gehalt des Directors von 850 Thlr. .... 1050 —
». zn Pos. 2 Gehalt des Ockouomie-Beamteu lul 500 Thlr. . . 600 —
u. zu Pos. 4 Ncmnneration der Wirthschaften» >u1 130 Thlr. . . 60
ü. für eine 2. Haushebamme beim Wegfall der Repeteutinueu, neben

freier Station................ 600 -^
o. zu Pos. 5 Lohnerhöhung für die beiden Mägde (dieselben be¬

ziehen 48 Thlr. nach dem Etat) .........._________ ?2 —

Summa HebauimenlehrAnstalt 22,354 50
Die vorstehenden Positionen werden im Einzelnen nnd Ganzen genehmigt.

Tit. V.
Provinzial-Blinden Anstalt zn Diire».

1. Zuschuß aus Provinzial-Mittrln !«l Tit. >. oer Einnahme des Etats . 30,000 —
2. Desgleichen Nr. 1 des Nachtrags zum Etat ........ 8280 ^
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3. Suplementarcreeile mm Etat der Anstatt: Mark, Pfg.
!l, -l,I Tit. s. der Ausgabe,,. Erhöhung dos (Schalls.der Schließerin

von 5,2 Thlr. uin .............. W
>,. lul Tit. 11s. für Bermehruug der Bettwäsche, einmalige Aus-

gäbe von ................. 2000
Mehrausgabe für Heimug und Beleuchtung -u! IVc, ei».
schließlich der Rcmuucration des Maschinisten...... 1500

(Dampfwasserheiznug und Gasbeleuchtung der ueucn Anstalt
macheu einen erhöhten Credit nothwendig.)
Mehrausgabe für die beidcu Austaltsgeistlicheu -^ 75 Marl . . 150
Mehrausgabe für Musikunterricht ......... !50

!, für eine Birthschafteriu der alten Anstalt nebst freier Station , !00
>>'. „ eine Magd ............... 17)0
!,, „ zwei Wärter, nebst freier Station !, 350 Mark .... 700
i. „ :>»» Pfleglinge n 7 Thlr. monatlich ........ 7560 ^

lc. „ Umzug iu die ueue Austalt und Versetzung der Orgel :e. ein¬
schließlich des Transports des Möblements der Beamten auf
Liquidation................. 1000 —

I. für Reparaturen im alten und neucu Gebäude, Mehrkosten gegen
den Etatscredit von 310 Thlr........... 600

,„. für Beschaffung neuer Möbel:c. für die neue Anstalt . . . ?!>10 —
4. Suplemcutarcredit zum Ausbau der Blindenanstalt ...... 86,300 —

Summa Blindenanstalt 146,886 —
Der Abgeordnete Dietze wüuscht iu Bezug auf die Positionen zu Nr. 3, daß der Pro.

viuzial Berwaltuugsrath iu den Boranschlägen etwas präciser vorgehen möge.
Durch die von dem Abgcordueteu Freiherr von Soleina eher uud dem Referenten

abgegebene Erklärung wird die Bemcrknug als erledigt angesehen.
Die vorstehenden Positionen werden im Einzelnen und Ganzen genehmigt.

Tit. VI.
Taubstummeu - Anstalten.

1. Zuschuß aus Proviuzial»Mittel», soweit die eigenen Eiuuahmen uicht Mark. Pfg.
reichen. Tit. V. der Einnahme des Hauptetats....... 58,800 —

2. Snplemcntarercdit zum Anstaltsetat für Kempen pro 1875:
Mehrgchalt des Lehrers Mund............ 288 75
Gehalt des 4. Vehrrrs.............. 366 6?

3. Suplementareredit pro 1875 für Brühl:
Gehalt eines 4. Lehrers.............. 366 6?
Gchaltscrhöhuug für deu 3. Lehrer.......... 160 —

1. Desgleichen pro 18?<i für Lehrer Mund in Kempen, Mchrgehalt . . 495 —
Gehalt des 4. Lehrers 5 1500 Mark und 10°/, Wohnuugsgeld . 1650 —

5. Desgleichen Gehalt für einen 4. Lehrer in Brühl ...... 1650 —
6. Mchrgehalt des 3. Lehrers in Brüh!.......... 450 —
7. ^ür Umfassungsmauer,, iu Brühl, Mehrtosteu gegen deu bcwilligtcu

Ercdit.................... 1050 —
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Mark Pfg.

Für Einrichtung eines 4, Schnlzimmers in Brühl...... 450 —
9. Für Zuschüssezur llnterhallnng der Eholerafonds-Freischüler in der

Tanbstnmmeu.Anstalt;n Eöln ............ 1500 ^-
Snmma Taubslnmmcn Anstalten 07,227 00

Die vorstehenden Positionen werden im Einzelnen und im (Ganzen genehmigt.

Tit. VII.

Ausgaben nach dem Ausmge der Staatslasten ans Eap. 102, Tit. V.
nnd Eap. 125, Tit. 2! des Staatshanshaltsetats, welche der
Provinz für die im 8- 1 des Gesetzes vom 8. Juli 1875 ge-
wahrte Iahrcsrcute übertragen gemäß der dem Provinzial ^iand^
tage gemachten besonderen Negiernngs- Vorlage vom 29. August
1875 I.. 0. 5. 2197 Thlr. 11 Sgr......... 0,592 10

Die vorstehende Position wird genehmigt.

Tit. VIII.

Recapilnlaliou der, der Dotation bis hierher gegeuübergcstclllen Ansgabcn . . 1,891,905 09
Mark Pfg.

I. Ecntraluerwaltung ........ 623,000 —
II. ^andarmemVerwaltnug ...... 404,088 —

III. Irrenanstalten ......... 501,158 —
IV. Hcbammenlehranstaltzu Colu .... 22,354 50
V. Blindenanstalt zu Düren ..... 146,886 —

VI. Taubstummenanstalten ...... 67,227 09
VII. Verpflichtungen zu Lasteu der Icchresreute 0,992 10

Summa 1,891,905 09
Hiergegen balancirtdicIahresreute und Zinsen des Pro-

vinzialfonds i'o«. 1 und 4der üiuuahme^ 2,014,951 M. 20 P.
und rw8. 8 Zuschuß zur Hcbammeulehr-
Anstalt 4,972 M. 50 P. 2,019,923 70

Es bleiben zur Disposition ........ 128,018 01
Der Referent schlägt vor, am Schlüsse des Titels VIII. folgendenZusatz zu machen:
„Ans diese zur Disposiliou bleibendeSumme werden angerechnet werden tonnen die zur

Zeit iu ihrer Höhe nicht zu überschlagenden Ausgabe» für Straßcubauteu pro 1876, welche uach
tz. 4 des Gesetzes vom 8. Juli 1875 der bisher verpflichtetenStaatseasse abgenommen und auf
den Provinzialuerband überwiesen werden."

Der Antrag wird eiustimmigangenommen.

Tit. IX. Mark Pfg.

Vcrweuduug des Ziusgewiuucs der Provinzialhülfötaffe zu gemein,
uützigcuZwecken im Interesse des Proviuzial-Verbandes iu Folge besonderer
bereits ergangener oder noch ergehenderBeschlnßfafsnngcn des Provinzial Vand^
tages eunt'. ^n,«. 5 der Einnahme .............. 110,000 -^
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Tit. X.

Verwendung des Ziusgewinues des Nielioratiousfonds, welcher zur Mark Pfg.
freien Verfügung steht onnt. ^o,«. 0 der Einnahme........ 11,050 —

Tit. XI.

Beihülfen und Prämien für Hebammen und Hebammenzöglinge (ennf.
p<«, 7 der Einnahme) dem Provinzial-Verwaltuugsrath zur Disposition gemäß
der Separat Rcgicrungs-Vorlagc vom 29. August c. 1,. d 5..... 930

Tit. XII.

Zur Uutcrstützuug niederer landwirtschaftlicher Lehranstalten (Ackerbau,
Obstbau-, Wiesenban n. s. w. Schulen) eoiit'. ^,s>«. 9 der Einnahme und die
besondere Regierungsvorlage vom 29. August c, Nr. 7087 ..... 12,000

Tit. XIII.

Verwendung der disponibel« Erträge des Ehrcnbreitsteiner Armenfonds
und der verschiedenen Polizcistrafgclderfouds gemäß den sliftungsmäßigen oder
gesetzlichenZwecken dnrch den Provinzial-Verwaltnugsratb onnl. iin«. 10 der
Einnahme nud die besondere Regierungsvorlage vom 29. August c. l.. 0. 4 228,14? 14

Tit. XIV.

Für Unterhaltung :c. der Staatsstraßen ocnt. pu«. 11 der Einnahme 2,300203 23
Ueber die hieraus zn bestreitendcn Ausgaben für Organisation einer

Verwaltung zur Uebernahme der Straßenverwaltung wird eine besondere Vor¬
lage dem Provinzial Landtage nnterbreitct werden.

Summa Provinzial-FondS 4,718,854 0?

L. Kreisfonds.

Es wird vorgeschlagen, die neue Kreisrentc nud die Zinsen der ans
gesparten Rente von 1,000,233 M. ooni'. i>u«. L. 12 der Einnahme zu capita-
lisiren »ud dem Fonds zuzuschlagen, daher durchgehend in Ausgabe . . .

Dazu der Provinzial-Fonds ercl. des Eapitalstockcs nach Vorstehendem

1,453,071
4,718,854

Krcisfonds-
Dotations Äciite,

9«:
tt?

Snmma Snmmarum 6,172,52«» 03
Tit. IX—XIV angenommen nnd genehmigt.
Der Abgeordnete Freiherr von Solcmacher bemerkt, es werde hier der Vorschlag

gemacht, die neue Kreisrentc und die Zinsen der aufgefparten Rente vou 1,090,233 Mark der
Einnahme zu capitalisircn und dem Fonds zuzuschlagen, er würde aber bitten, sich dem Wortlaute
des Gesetzes anzuschließen und die Summe zu asscrviren.

Der Abgeordnete Dletze hält es für nothwendig, zu dem vorgelegten Etat die Aemer-
knug einzuschalten, daß die jährlichen Zinsen des Dotationscapitals vou 1,000,233 Mark, sowie
die jährliche iircisrente so lange znm Capital gcschlagcn werden, bis darüber gesetzliche Bestim¬
mungen erlassen sind.
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Der Abgeordnete von Ehuern erklärt sich gegen diesen Vorschlag, Es handele sich
hier >un Gelder, die den Kreisfonds belrcffen, lind wie man über diese angesammelten Gelder nach
Erlaß der neuen Kreisordunng verfügen welle, könne man rnhig der ^eit überlassen, in der diese
Gelder zur Verwendung kämen.

Abgeordneter Graf zu Stolberg: Er könne sich der Ausführung des Vorrednero nicht
anschließen. Der Proviuzial-Landtag würde schon jetzt in der Lage sein, über diese Gelder ander-
wcitig zn verfügen, und deshalb erscheine ihm eine derartige Bestimmung, wie sie von dem Frei¬
herr« von Solemacher und Herrn Dietze in Anregung gebracht sei, sehr zweckmäßig.

Der Abgeordnete Brcmig bemerkt, daß mau kciueu Beschluß fassen könne, wodurch das
Gesetz abgeäudert werde.

Der Referent führt aus, daß man von der in dem Gesetz enthaltenen Alternative Gebranch
machen könne, und daß es dem Landtage zustehe, sich für dasjenige Prinzip aufzusprechen, welches
er für richtig halte.

Abgeordneter Ar einig: Wenn das Bedürfniß vorliege, von der Alternative Gebrauch
zu machen, fo habe man das Gesetz zur Seite. Man wolle aber durch diesen Vorschlag auch den
späteren Landtagen die Hände biudcu, was nicht angehe.

Der Abgeordnete Dietze stellt den Antrag: Der hohe Landtag wolle beschließen, zn dem
vorgelegten Etat iu Ausgabe L. Kreisfonds, die Bemerkung einzuschalten, daß die jährlichen Zinsen
des Dotatious - Eapitals von 1,000,233 M., sowie die jährliche iircisrenle so lange znm Capital
geschlagen werden, bis darüber weitere gesetzliche Bestimmungen erlassen werden.

Der Marschall stellt den Autrag zur Diskussion.
Der Abgeordnete Vremig bemerkt, daß er, nachdem er den Wortlaut des Antrages

gehört habe, den Zusatz erst recht für uuzuläsfig halte. Für deu gegeuwärtigeu Landtag würde
das Prinzip gewahrt, wenn er von der Alternative, das C>wld zu vcrwcuden, keinen Gebrauch
mache. Wenn aber ein späterer Landtag vor Erlaß der Kreisordumig das Bedürfniß fühle, diefe
Gelder anzugreifen, fo könne man ihn nicht daran hindern, denn er habe das Gefetz zur Seite.

Der Abgeordnete uou Eynrrn fchließt sich den Ausführungen des Abgeordneten
Brcmig an.

Der Abgeordnete Dietze vertheidigt seinen Antrag. Er tonne nicht einschen, warum
man über die zur Verfügung gestellte Rente nicht disponircu solle.

Abgeordneter Brcmig: Jetzt tonne man in Anbetracht der Befuguiß, welche die Schluß-
bestimmuug des §. 2<! enthalte nur sagen, wir wollen von deu Gelderu uichts angreifen und
damit fei genug geschehe».

Der Abgeordnete Ieutgcs bemerkt, daß ihn, der Autrag des Abgeordneten Dietze
unzulässig erscheine, und schließt sich der Ansicht des Vorredners an.

Der Abgeordnete Freiherr von Solemacher führt aus, daß der Landtag in der Lage
sei, hierüber Verfüguugeu auf die nächsten Jahre hinaus zu treffen. Ebenso gnt wie man die
Summe ausgeben könne, habe man auch das Recht, zu beschließen, die Summe zu asserviren.

Abgeordneter Dietze: In seinem Antrage sei nichts Ungesetzliches enthalten, denn derselbe
gehe nur dahin, hente schon zn beschließen, die Zinsen so lange zn asserviren, bis darüber gesetzlich
weitere Bestimmungeu erlassen werden. Der künftige Landtag werde uach seiner Ansicht das aus¬
führen, was der gegenwärtige Landtag in Bezug auf diefeu Puutt beschlossenhabe.

Abgeordneter Bremig: Er müsse wiederholen, der Landlag habe u»r das Recht, das
Geld zinsbar zu belegen, oder nach deu iu 8- 4, 13, l4 und 20 des Dotationsgesetzcs angegebenen
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Zweck«, zu verwende», aber derselbe könne nicht eine Resolution fassen, daß das Gelb nicht anae-
griffen werden solle. '

Abgeordneter Ientges: Nach seiner Ansicht trete man in Widerspruch mit dem Gesetz
wenn man über zukünftige Fonds verfügen wolle.

Der Abgeordnete Dictze vertheidigt nochmals seinen Antrag und weist ans die über
die,eu Punkt iu Berlin geführten Verhandlungen hin.

Der R cferent führt aus, daß es sich in diesem Moment um eiuc principielle Entschei-
d»ug des Landtages handle. Der Proviuzial-Laudtag müsse eine gewisse moralische Verpflichtn,,«,
auerleuueu soferu nicht eine zwingende Nothwendigkeit vorhanden sei, für die Kreise dasjenige
weiter anzusammeln und zu verwalten, was überwiesen worden sei.

Der M a r s ch a l l schließt die Disenssion und bringt den Antrag des Abgeordneten Diebe
M' Abstiminuug.

Der Antrag wird abgelehnt.

Der Referent verliest hierauf die Anträge des Provinzial-Verwaltnngsraths an den Landtag.

Der Provinzial-Landtag wolle 1) die vom Vcrwaltuugörathe vorgeschlagene,, Einnahmen
und Ausgaben der provinzialständischcn Verwaltung pro 187<! nebst zusätzliche,, Crediten für das
^'ahr t «?.">, >vie dieselbe,, iu der Anlage gedruckt vorliegen, genehmigen, und 2) den Verwaltungs-
rath ermächtigen, für den Fall, daß in, Jahre 1876 kein «audtag zur Etatberathung zusammen-
mtt, auch die Verwaltung des Jahres 187? auf Grund des jetzt neu festgestellten ordentlichen
"als von 1870 fortzuführen und für 187? die zweite uud letzte Rate des für den Ständehausbau
bewilligten Credites aus den bereite» Beständen der Verwaltung zn entnehmen und ;n dem Ban
5u verwenden.

Der l. Ausschuß tritt dem Antrage des Proviuzial-Verwaltuugsrathes bei und befürwortet
^1'seu Auuahmc durch deu Landtag.

Der Marsch all bringt den Antrag zur Abstiminuug und wird derselbe angenommen.
^ Nach einer kurzen Pause wird um 2 Uhr die Sitzung wieder eröffnet uud zur Nr. 4 der
^ngesorduuug übergegangen.

Referat des II. Ausschusses, betreffend deu Ständehausbau, insbcsouderc auch deu zu be- Ständehausbau.
"«tragenden Staatszuschuß hierzu.

Der Referent Abgeordneter Courth verliest den gedruckt vorliegeuden Bericht. ^^ ,
Der II. Ausschuß hat den Bericht und Antrag des Verwaltuugsrathes zu dem seinigcn

^>»acht und genehmigt eine von der gewählten Subeommission in, Entwürfe vorgelegte Petition an
^>e. Majestät den Kaiser und König und beantragt bei dem Landtage auch seinerseits den Bericht
>"wie die Petition genehmigen zu wollen.

Der Marsch all eröffnet die allgemeine Disenssion nud schließt dieselbe, da sich Niemand
iu«, Wort meldet.

Der Antrag des Ausschusses wird bei der Abstiminuug eiustimmig angenommen.
Der Referent, Abgeordneter Courth verliest hierauf die über diese,, Gegenstand an Se. »

Majestät den Kaiser und Köuig gerichtete Adresse, welche der 'II. Ausschuß vorberatheu halbe. "^ /,
Die Adresse wird bei dieser Abstimmuug genehmigt.

Es folgt das Referat des IV. Ausschusses, betreffend das Gesuch des Bürgermeisters Zuschuß zum Wege.
'°u Oberwesel in, Kreise St. Goar, Namens der Gemeinde Obrrwesel, um eiuen Zuschuß zum b>'» ""' Oberwcsel
'^irksstraßrnmäßigeu Ausbau des VerbiuduugswegcS von Oberwesel „ach Suumeru aus den Zins- "^ wimmern.
Überschüsse der Rheiuischen Provinzial-Hülfseasse.
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Au Stelle des durch Unwohlsein verhinderten Referenten AbgeordnetenNl drin gen
erstattet der AbgeordneteMensch das Referat.

Der Ausschuß beantragt die Abweisung des Petenten, indem zu solchen Bauten Anschüsse
nicht bewilligt werden können.

Der Marsch all eröffnet hierüber die Discussion.
Der Abgeordnete Bremig erklärt in der Lage zu sein, über die GemeindeOberwesel

nähere Aufschlüsse geben zu tonnen und den Beweis zu liefern, daß die von dem Referenten hervor¬
gehobenen 50"/» Umlagen für die GemeindeObcrweselebenso drückend seien, wie mancher anderen
Gemeinde 100"/» Umlagen. Nachdemder Redner des Rähereu auf die Verhältnisse der Gemeinde
Oberwescl eingegangenist, bemerkt derselbe weiter, daß gesetzlich die Ziuöiibcrschüsse zur freien Ver¬
fügung des Provinzial-Landtages für Gcmcindezwecke gestellt seien und es tönuc der Ausschuß
nicht, sagen, daß zn solchen Bauten keine Zuschüsse bewilligt werben könnten. Die in drückenden
Verhältnissen sich bcfiudendc Gemeinde sei ohne Beihülfe nicht in der Lage, zu dem Umban der
Straße 10,000 Thlr. aufzubringen, nnd da es sich in dem vorliegendenFalle um einen gemein¬
nützigenZweck handle, zn dem die Zinsüberschttssenach den gesetzlichen Bestimmungenverwendet
werden sollen, so hoffe er, daß der Landtag, nm einigermaßender Petition gerecht zu werden, der
Gemeinde Oberwescl 0000 Mark aus den Zinsübcrschüssen der Provinzial-Hülfötassebewilligen werde.

Der Referent erwidert, es sei im Ausschüsse anerkannt worden, daß die Straße einen
Kostenaufwandvon 10,000 Thlru. erfordere,es fei aber auch zur festeu Regel geworden,nnr vor
schriftsmäßigausgebaute Straßen auf die Bezirksstraßcufoudszu übernehmcu.

Indem der Bürgermeister diesen Nachweis nicht geliefert habe, muffe er Namens des
Ansschusscs darauf autrageu, den Petenten abzuweisen.

Abgeordneter Bremig: Der Ausschuß scheine die Sache falsch aufgefaßt zu haben. Der
Bürgermeister der GemeindeObcrweselhätte keinen Antrag stellen können,einen Zuschuß aus dem
Bezirksstraßenfonds zn vcrlangcn, deshalb habe er beantragt, man möge der Gemeinde ans den
Zinsüberschüssender Provinziell - Hülfskasse eine Unterstützunggewähren. Man möge sich doch
vergegenwärtigen,daß es sich hier nm einen gemeinnützigen Zweck handle, in welchem Falle nach
den gesetzlichenBestimmungendie ZinsübcrschüsseVerwendung finden können uud sollen.

Abgeordnetervon Heister: Die beiden Gründe, auf die sich der AbgeordneteBremig
stütze, der gemeinnützige Zweck und die Armuth der Gemeinde tönuc er nicht anerkennen. Wenn
die Gemeinde den Bau der Straße übernommen habe, so sei es eine freie Verpflichtunggewesen,
die nicht unter den Begriff eines gemeinnützigen Zweckes falle, uud was die Armuth der Gemciude
anbelange', fo wolle er daran erinnern, wie oft der Proviuzial-Vcrwaltungsrath bei weit ärmeren
Gemeindennur dann einen Zuschußaus dem Landarmenfondsgegeben, wenn Umlagen über 120",»
von deu dirccten Steuer« gchobcuwurden. Er bitte, dem Antrage des Ausschusses beizustimmen.

Der Abgeordnete Ghmnich bemerkt, daß 50»/« Umlagen als eine sehr geringe Be¬
steuerung anzusehen seien und der Ansschuß habe mit Recht seinen Autrag ans die Thatsache
gcstützt, daß zu solchen Zweckenkein Geld von dem Provinzial-Landtage bewilligt werden könne.
Es seien nie Straßen übernommen worden, die nicht vorschriftsmäßigausgebaut waren und daher
tönue er dem Antrage des Ausschusses nur beitreten.

Der Abgeordnete Bremig erwidert, daß es sich nicht nm die Uebernahmeeiner Bezirks-
straße handle, sondern darum, ob eine Gemeinde sich in einer bedrängten Lage wegen des Ausbaues
einer Straße befinde, nnd ob zu einem gemeinnützigenZwecke Mittel in Anspruch geuommcu
werden. Der angefochtenegcmcinnützigcZweckescheine ihm aber außer allem Zweifel zu fein,
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und was die Armuth anbelange, so köuue eine Gemeindemit mir ,">N"/n llullagen sich in schlechteren
Verhältnissen befinden,als eine Gemeindemit 12«»"/° Unilagcn.

Nachdemder Referent in seinen! Zchlußworteebenfallsauf die Verhältnisseder «Gemeinde
Dbern'esel eingegangenist und den Antrag des Ausschusses aufrecht erhält, schließt der Marschall
die Disenssionund bringt den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung,Derselbe wird angenommen
wodur-ch der Autrag des Abgeordneten Vremig fällt.

Es folgt das Refe.rat des IV. Ausschusses, betreffenddie Erhöhung der Vezirtsstraßem Erhöhung der
zuschlage des Regiernngsbezirts Düsseldorf pro 18?«>. Vezirtsstraßmzuschläge

Referent Freiherr von F ü r st enberg - (^ iinbo r n.
Der XXI!!. Provinzial^audtag hat rie Erhöhung der Vezirtsstraßeuzuschlägefür den

RegierungsbezirkDüsseldorf für den ostrheiuischeu Vezirksstraßeufondsans ? «/» und für den west-

i»! Negicnnigsbezirte
Düsseldorf.

rheinischenVezirtsstraßeufouds auf 10 °/° beschlossen und zwar für das nächste Etatsjahr. Da
letztereserst mit 187? beginnt, fo frägt der Herr Landtags-Commissaran, in welcherWeise pro
1870 das voraussichtliche Defieit gedeckt werdeu foll.

Der Ausschuß beschließt, dein Herrn LandtagsKommissarzu erwidern, daß hier ein Ver¬
sehen vorliege niw die Erhöhung pro 18?»i bereits stattzufindenhabe.

Der Marsch all stellt den Antrag des Ausschusses zur Discussion.
Der Abgeordnete Münster beantragt, den Gegenstandvon der Tagesordnung abzusetzen,

weil derselbe dnrch einen demnächst zu behandelndenähnlichen Gegenstanderledigt würde.
Der Marsch all erklärt, daß dies nicht der Fall sei und daß die Königliche Regierung

eine Erledigung ihrer Aufrage wünfche.
Der AbgeordneteMünster zieht seinen Antrag zurück.
Der Marsch all bringt hierauf den Autrag des Ausschusses zur Abstimmungund wird

derselbe angenommen.
Der Marschall erklärt die Tagesordnung für erschöpft, schließt die Sitzung und ladet

zur nächsten Plenarsitzunganf Samstag um 11 Uhr ein.
(Schluß der Sitzung um ü Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
. LandtagsMarschall,

Siebente Sitzung.
Verhandelten der Aula drr Ncaljchulc zu Düsseldorfam II. September 1875.

beizuwoh

Der Marschall eröffnet die Sitzung um 11^ Uhr.
Das Protokoll der sechsten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Das Protokoll für die heutige Sitzung führt der Abgeordnete Freiherr v. Fürstenberg,
Der Marsch all theilt folgende Eingänge mit:
Der Graf von Nesselrodehat telegraphirt, daß er verhindert fei, der heutigen Sitzung Geschäftliche

Mittheilungen.neu.
6»



/ . 44

Von dem Königlichen Landtags-Eommissarist die Mittheilung eingegangen,daß im Stande
der Ritterschaft Freiherr v. Aourfcheidtseine Verhinderung angezeigthat, ferner an den Arbeite»
des Landtages Theil zu nehmen. Ein Stellvertreter in, Stande der Ritterschaft ist aber nicht
mehr vorhanden.

Von demselben die Mittheilung, betreffend die Uebernahmeder Schlebusch - Wiesdorfeuer
, Straße auf den DüsseldorferBczirksstraßenfonds. Geht an den IV. Ausschuß.

Von demselben die Mittheilung, betreffend einen von den, Landtage m geuehmigeudeu
Zuschuß zur Beschaffung einer Meute zur Vertilgung des Schwarzwildes in der Nhrinprovi»-,.
Geht an den III. Ausschuß.

Von dem Proviuzial-Verwaltuugsrath ist eingegaugcu eine Vorlage an den Provin^ial-Landla^.
betreffenddie Eigenthnmsverhältnisfedes Landarinenhanfeszu Trier. Geht an den ll. Ausschuß.

Vou demselbendie Vorlage, eine Petition an Se. Majestät den Kaiser und ^iöuig ;»
richten, bezüglich des Anstellungs - Modus der Dircctoreu der Irren Anstalten und der Direktoren
und Lehrer der Taubstummen-,Blinden- und Hebammcnlehr-Anstaltcn.

Von demselbender Antrag, dem Provinzial Verwaltnngsratyc bis zur Aufstellungeines
ueueu Etats aus den Mitteln der Feuer-Societät 3000 Mark zur Verfügung zu stellen, »», die
«Behälter der Beamten der Feuer-Soeietät aufbessernzu tonnen. Geht au oen IN. Ansschnß.

Von demselbenein Antrag, die Raten für Prämiirung nnd Unterstützungvon Slraßeu
bauten normireu und die Oenehmiglingertheilen zn »vollen, um die nicht vorhandenen Mittel auf
die Provinz umzulegen. <Heht an den IV. Ansschnß.

Von dem .Königlichen Landtags-Eommissardie Mittheilung, betreffenddie Uebernahmeder
Straße vou dem Böckel über Anrath-Vorst bis znr Vosscnhof-Mülhansencr'Bezirtsstrasie. Geht
an den IV. Ausschuß.

Vou dem Proviuziat-Vcrwaltungsrath der Antrag den vorrevidirtcn Rechnungen der
Blinden-Anstalt pro 1873/74 Decharge ertheilen zu wollen. Geht an den II. Ausschuß.

Der Marsch all macht die Mittheilung, daß die Abgeordnetenv. Keßcler und Wachter
den, II, Ausschuß zugetheiltsiud.

Der Marsch all bemerkt, daß die Mittheilungen der Regierung zn dem Antrage des
Provinzial - Verwaltungsraths, betreffend die Rate für Prämiirung und Unterstützungvon Straßen-
baute» erst vor der letzten Vcrwaltungsraths-Sitzung eingegangensind und darüber eiue Vorlage an
dcu Landtag kommen würde.

Die in dem 8- 4 der Geschäftsordnungenthaltene Bestimmung, wouach Anträge und
Petitionen nur in den ersten 14 Tagen nach Eröffnung des Landtages eingebrachtwerden tonnen,
dürfte sich seiner Meinung nach nur auf solche Auträge und Petitionen beziehen, welche von Außen
an den Landtag kämen, während dringendeAnträge von Seiten der Verwaltung auch noch später
au den Landtag gestelltwerden könnten.

Das Haus erklärt sich damit einverstandeu.
Vtelwertreter ^ Der Abgeorducte Freiherr v. Solemacher bemerkt in Bezug auf die vou dem Herrn

^^mdenM,^ eingegangene Mittheilung, wonach für den Freiherr» v. Bourschcidtkein Stell¬
vertreter vorhanden sei, daß für den RegierungsbezirkAachen »och 2 Stellvertreter vorhanden
wären, und daß, wenn in den einem Regierungsbezirkekeine Stellvertreter vorhanden wären, sie
seiner Meinung uach aus einem andern genommenwerden könnten.

Der Marsch all erklärt, daß er diese Bemerkung des AbgeordnetenFreiherr v. Sole-
macher als eine Berichtigung zu der Mittheilung des Herrn Landtags - Eommissars ansehen müsst',
und ersucht den AbgeordnetenFreiherrn von Solemacher nm schriftliche Formulirnng des Antrages.
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Hierauf wird in die Tagesordnung eingetreten.
Referat des I V. Ausschnsses, betreffend deu erneuten Antrag auf Pflasterung der Elberfcld- Pstcistcrunn der

Barn,euer Bezirtsslraße auf Kosten des BczirtsstraßewFouds. tilberfeld Nariner-
:1>cferentAbgeordneter Muud. Der Ausschuß beantragt: VeziMstraßc.
Der hohe Landtag wolle beschließen, au den aufgestellten Normativbestimmuugeu über die

Pflasterung von Vezirlsstraßeu festzuhalten und den erncnten Autvag auf Pflasterung der Elberfeld-
BarmeuerÄezirtsstraße, ausschließlich aus deu Mitteln des Vezirksstraßeu-Fouds, abzulehnen.

Der Marsch all eröffnet hierüber die Diskussion,
Der Abgeordnete Dietzc verbreitet sich zunächst über die Geschichte dieser Straße, die

ril<^ eine Bezirlsstraße geworden sei, und die viel billiger unterhalten werden tonnte, wenn sie
gepflastert würde. Auch die Königliche Regierung selbst habe eonstatirt, daß die Unterhallnng der
gepflastcrien Straße» billiger zu steheu komme. Nichtsdestoweniger »volle der Ausschuß an den:
festgcstcllleu Prineip festhalten, und er bitte daher den hohen Landtag, dem Antrage des Ans-
schnsscs nicht Folge geben zu wollen.

Der Abgeordnete Münster führt des Näheren aus, daß die Uebernahme dieser Straße
feiner Zeit wohl mit Unrecht erfolgt fei. Der Autrag auf Pflasterung der Elberfeld-Barmener
Straße sei bereits im vorigen Jahre von dem Ausschüsse nach allen Seiten hin bclenchtet worden,
und der Landtag habe mit Rücksicht auf die großen Vcitragslasteu der Städte beschlossen, daß die
Pflasterung solcher Straßen mir erfolgen solle, wenn die betreffenden Orte zwei Drittel der
Pflasterungstosten überuehmcn, und ein Drittel dieser Kosten werde dann von dem Vczirtsstraßem
fonds getragen werden.

Es werde sich nun frage«, ob der gegenwärtige Landtag es für zweckmäßig finde, diesen
-Beschluß wieder aufzuheben.

Der Abgeordnete Di etz e hält die Pftasternug der Straße aus zwei Gründen für geboten:
erstens der Billigkeit halber und zweitens, weil jetzt auch die Staatsstraßen, die vielfach gepflastert
seien, von der Provinz übernommen werden müßteu. Er habe gar keine Veraulassung, heute für
Elberfeld zu Plaidiren, fondern er fpreche nur für das Prineip und darum bitte er nochmals um
Gcnchmignng der Pflasterung dieser Straße.

Der Abgeordnete Müuster macht darauf aufmertsem, daß allerdings die Staatsstraßen,
die durch größere Städte führen, gepflastert scicu, dieses könue aber keinen Grnnd abgeben, die
Pflasterung ans die Vezirtsstraßcn auszudehnen.

Der Marsch all schließt die Discnssion und bringt den Autrag des Ausschusses zur Ab¬
stimmung.

Der Antrag des Ansschnsses wird angenommen.
Referat des II. Ausschusses, betreffend das Gesuch des Deichamtes des Siegburg-Müll- Gesuch dc« Deich-

borf- Ober- und Niedermendeuer-Schutz-Deichverbandes um weitere Ausdchuuug der Ziusfreiheit, Mülldo^Obev m?d
"om I. Oktober 1875 bis 1. Oktober 1880 von einem aus dem rheinischen Mcliorationsfonds ^ Nicdcrmcndener

"'haltenen Darlehn von 18,000 Mark. Referent Abgeordneter Strunck. m,?'weittrVAusdch^
Die Direktion der Rhciuifchcu Provinzial-Hülfstassc zur uähercu Aeußerung über das nung der Zinsfreiheit

besuch der Deichgeuosseuschaft aufgefordert, beantragt dessen Ablehnung, auf Grund des 8- 5 des"h" i' Qttbr.' 1880
"vidirten Statuts vom 19. November 18?2. v°" ,einem ans dem

^., ^ ^>> <> ^ <^ > >c^ c« . , ^ > „<-^ -- rheinischen Mclw
Der II. Ausschuß tritt dem Autrage der Directiou der Rheinischen Provluzlal-Hulsstafse ^ti,„sfonds erhalte.

bei und bittet die hohe Persammlung, deu Uebergaug zur Tagesorduuug zu beschließe». " 18 WU M'arl"'
Der Marschall eröffnet die Diseussiou und bringt, da sich Niemand zum Wort meldet

ben Antrag zur Abstimmung.
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Der Antrag des Ausschusses wird einstimmig angenommen.
Ausssicichimss der Referat des II. Ausschusses, betreffend deu Antrag des Äbgcordueleu ').!iü,!>tcr, die Aus

KrieMeisnm.imauü ^^chu,,^ ^ Kricgsleistuugeu aus deu Iahreu 1870/71 bei dem Hcrrn Ober Präsenten wieder
«n Jahre» !«70/7,, ^^^ .^ ^^,„,„,„^g ;u briugeu. Referent Abgeordneter üonrth.

Der II. Ausschuß beantragt über dieseu Autrag des Abgeordneten Münster znr Tages-
orduung überzugehen, iu der Erwägung, daß nach der Mittheilung des Herrn Ober 'Uväiidcutcu vom
I?. April d. I. die betreffcudeu Erhebungen uoch nicht abgeschlossensind, oieiuiehr wegen ihrer
Schwierigkeit uoch eine geraume Zeit iu Anspruch nehmen würden, im Uebrigen aber der Herr
Ober Präsident die Versicherung gebe, daß diese Angelegenheit nach Möglichkeit beschleunigt werde.

Der Marsch all eröffnet hierüber die Discufsion.
Abgeordneter Münster: Dem Autrage des Ausschusses töune er 'die volle Berechtigung

nicht absprechen. Da aber nach den erfolgte« Mittheiluugcu die Ausgleichung der Kriegsleistuugeu uoch
lange Zeit sich hinziehe» könne, wodurch diejenigen Gemeinden, welche bedeutendeVorschüssegemacht
hätten, durch Zinsverlnste in Nachtheil kämen, so wolle er sich erlaube«, folgenden Autrag zu stellen:

„Nach inzwischen vernommenen Mittheilungen und nach erfolgter Einsicht des betreffenden
Referats wird sich die Reguliruug der Äriegslasten-Entschädignngen pro 1870 71 uoch längere Zeit
hinziehen, und würden dadurch die Gemciudcn, welche bedeutende Borschüsse gemacht haben, durch
den Ziusverlust bedeutend in Nachtheil kommen, wenn solche nicht berechnet würden. Deshalb
beantrage ich, der hohe Landtag wolle beschließe», daß vom 1. Januar 1872 ab den Gemeinden,
welche Vorschüsse gemacht, Zinsen zu gut gerechnet, und die Gemeinden, welche ferner Zahlungen
zu leisten haben, mit den Zinsen dieser Summen bis zu dem für die Auszahlung festzusetzenden
Tage belastet werden."

Der Abgeordnete Dietze halt diesen Autrag nicht für gesetzlichzulässig uud er möchte in
dem Falle, daß der Antrag des Ausschusses nicht angenommeu werden sollte, anheim geben, deu
Antrag des Abgeordneten Münster erst einem Ausschusse Mr Berathung zu überweisen.

Der Abgeordnete Freiherr vonGehr bemerkt, daß er dieselbe Ansicht habe äußeru wollen
und schließt sich daher der Ansicht des Vorredners auf Neberweisnng des Antrags an einen Ausschuß au.

Der Abgeordnete Vremig führt an, daß jetzt nach dem inzwischen erlassenen Reichsgesetz
die Zuweisungen auf der Basis dieses Gesetzes erfolgen müssen, und halte er den Antrag auch aus
juristischen Gründen für durchaus unzulässig. ,

Der Referent giebt anheim, ob es sich empfehlen möchte, eine Petition au die Staats-
rcgiernng zu richten, von dem Zuschüsse, den der Staat bewillige, Zinsen gewähren zu wollen.

Der Abgeordnete Dietze spricht wiederholt gegen die Massigkeit des Antrages.
Der Abgeordnete Eourth tritt der Ansicht des Herrn Bremig bei, daß der Landtag nicht

berechtigt sei, eine solche Forderung zu stellen.
Der Marsch all schließt die Discussiou und bringt deu Autrag des Ausschusses mit der

Maaßgabe zur Abstimmung, daß im Falle der Ablehnung desselben über den Antrag Münster uoch
zu bestimme» sein würde, in welcher Weise die geschaftsordnuugsmäßige Behaudluug zu
geschehen habe.

Der Autrag des Ausschusses wird bei der Abstimmung einstimmig angenommen nnd damit
fällt der Antrag des Abgeordneten Münster.

Unterstützung der Referat des II. Ausschusses, betreffeud die vorgelegte» Auträge auf Unterstützung der
Wasserbeschädigte»an Wasserbeschädigteu an der Mosel, Nahe nnd im Hahncnbach-Thalc.
der Mosel, Nahe und
im Hahücnwchthale. Der I!. Ausschuß — nach eingehender Prüfung uud Berathuug 1) des vorliegende»

Antrages Bremig, 2) des vorliegenden Antrages des Bürgermeisters von Trarbach, 3) des vorlie-
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gcndenAntrages von Richter, säüinitlich betreffenddie Unterstützungder Wasserbeschädigten an der
Mosel, Nahe und im Hahuenbach^Thale— beschließt:

Dein hohen Hause die Ablehunugdieser Anträge vorzuschlagen, weil nach tz. 17
des Reglements der Proviuzial-Hülfstasse die Uebcrschiisse nur für öffentliche Zwecke
der Provinz zu verwende« find, und weil auch die Proviuz durch große Beschädigung
der Bezirksstraßenbei jenem Woltenbrnchein Mitleideuschaftgezogen worden ist.

Der Marsch all eröffnet hierüber die Diseussion.
AbgeordneterBremig: Bei Einbringung des Antrages habe er geglaubt, dadurch bei¬

tragen zu können, die große Noth der durch die elementaren EreignisseBeschädigteneinigermaßen
zu mildern. Der Ausschuß lehne nun diesen Antrag ab und stütze sich dabei auf deu tz. 17 des
Reglemenlo der Proviuzial-Hülfskasse,deren Uebcrschiisse nur für öffentliche Zwecke der Provinz
zu verwendenseien. Hierbei müsse er fragen, ob das nicht auch ciu öffentlicher Zweck sei, wenn
man eine Anzahl von Gemeiuoeuvor Verarmung zu schützensuche? Der Gesetzgeber habe in dem
Dotationsgesetz deu Ausdruck „öffentliche Zwecke" ganz richtig mit dem Worte „gemeinnützige
Zwecke" be;eichuet, mir der in Rede stehende Fonds werde jetzt durch das Dotatious Gesetz der
Provin; eigenthümlichübertragen. Ferner habe der Ausschuß sich darauf berufe», daß auch die
Provinz durch große Äcschädiguugder Vc^irlsstraßen bei jene» clcmeutaren Ereignisse»in Mit¬
leideuschaftgezogen wordeu sei, worauf er erwidcru müsse, daß dazu ein besondererFonds vor¬
handen wäre, der Bczirtostraßenfonds. Bei Einbringuug feines Antrages habe er geglaubt, daß
man ihn, vielleicht das Eine übel nehmen werde, nur :w,000 Mark beantragt ;u haben. Da
aber auch diese Summe nicht bewilligt werden solle, so könne er nur das höbe Haus bitteu, den
Antrag des Ausschussesabzulehueu und die von ihm und Herrn Richter gestellten Anträge
anznuehmcn.

Der Abgeordnete Ientges bemerkt, daß für den Ausschuß bei Ablehnungdieser Anträge
auch der Umstand mit maßgebendgewesen sei, daß man sich kein klares Bild habe machenkönnen,
in welchergerechtenWeife diefc Beträge znr Vertheilnng zu bringe» scie». Die Erfahrmig habe
gelehrt, daß zum Beispiel bei dein Brandunglückin Memwgen durch die öffeutlichcn Sammlunge»
mehr eingekommenwäre, als der Schaden betragen habe. Er selbst hätte in Oemeiuschaft
mit Frcu»den Sammlungen zu veranstalte» gesucht, die auch uicht erfolglos geblieben feieu. Der
Ausschuß habe sich sagcu müssen, oaß die Proviuzial-Hülfscafsenicht für elementare Unfälle, die
fast in jedem Jahre vorkäme»,iu Auspruch geuommeu werden könue, »ud da die Provinz felbst in
Folge der großen Beschädigungenau deu öffentliche» Bantc» i» Mitleidenschaftgezogen fei, so
habe der Ausschuß einstimmigin der Ansicht sich vereinigt, die Anträge abzulehnen.

Der Abgeordnete Bremig bemerkt, daß gerade der Umstand ihn am meistenbestimmt
habe, den Antrag einzubringen, weil er unmittelbar vor dem Zusammentritt des Landtages den
Nothschrei des Bürgermeisters zu Mrn veruommenhabe, uud daß die cingega»ge»cn Beiträge nicht
im Entferntesten hinreichten,die Notl, zu mildern. In Kirn allein betrage der Schaden über
1 Millio» Mark.

AbgeordneterNeusch: Wenn hier eine Unterstützungbei Brand- oder Hagelschäden be¬
antragt worden wäre, so würde er unbedingt für Ablehnnugstimmcu. Da es aber rein unmöglich
sei, sich gegen derartige Schäden zu versichern, so müsse er bitten, dem Antrage des Abgeordneten
Bremig zuzustimmen.

Der Referent bemerkt, daß im Ausschüsse auch gelteud gemacht worden sei, der durch
jene NaturereignisseangerichteteSchade» sei viel zn groß, um mit der Vertheilnng von 30,000
Mark die auf Millionen sich belaufendenVerluste auch nur annähernd entschädigen zu können.



48

Der Abgeordnete Courth hofft, daß die reichlich fließenden öffentlichen Unterstützungen
;nr Minderung der Noth beitragen werden, nnd da nicht hinreichend Material über die am meisten
Beschädigten vorliege, halte er cö für zweckmäßig, den Antrag des Ausschusses aumnehmcn.

Der Abgeordnete Freiherr von Schell bittet in Rücksicht auf deu umstand, daß noch
eine große Summe aus der Provinzial-Hülfstasse zur Verfügung stehe, den. Antrage des Abgeord^
neten Brcmig zuzustimmen.

Abgeordneter N reinig: Das von dem Ausschusse mit geltend gemachte Motiv, weil man
die von dem Unglück Betroffenen nicht hinreichend entschädigen könne, solle mau ihnen gar Nichts
geben, sei unzutreffend. Nach den c^u^i amtlichen Veröffentlichungen in iiirn sei noch niebt ein
Viertel des Schadens durch die freiwilligen Beiträge aufgebracht worden.

Der Referent empfiehlt in den Schlußworten die Annahme des AnSschnßamrages,
Der Marschall bringt hieranf den Antrag des Ausschusses -mr Abstimmung und wird

derselbe augenommen.
Beschädigung u°n Referat des IV, Ausschusses über den Bericht der Negierung zn Cob'lcuz, betreffend die

V«zirkssi«ßcn im Nc> V^^^^j^^^ ^„ Bezirksstraßcn durch Woltcubruch.
giclungsbeMLoblenz Referent der Abgeordnete Freiherr v. P lettenbcrg - Mch r u m. >'un Negiernngsbezirlc

' Üoblenz sind in Folge WoltenbruchS in der Nacht vom 4. anf den .'>, Angnsl entstandenen
UeberschN'cinmnngenvon den nnter dortiger Verwaltung stehenden Bezirtsstraßen folgende Strecken
beschädigt worden:

!) die 5Urn-Castellanner Straße von Kirn bis zur Oldenbnrgischcn Grenze;
2) die Bezirtsstraßeu dcö Bantreises Zell.
Der IV. Ausschuß ist der Ansicht, daß die durch Naturereiguisse iu dem lints-rheinischen

Theile des Regierungsbezirks (5oblenz an den Bezirtsstraßen entstandenen Schäden resp, die zn
deren Beseitigung erforderliche Summe von 88,000 Mark aus Proviuzialmitteln gedecktwerden
muß, während das Deficit des ostrheinifchen Bczirtsstraßeufouds von 10,000 Mark nicht ans die
Provinz zu übernehmen sei. Ob die Kosten der antieipirteu Pflasterung der Neuwied-Dicrdorfcr
Bczirksstraße auf die Provinz zu übernehme,! sind, muß späterer genauer Uutersuchuug überlassen
bleiben. Wegen Dringlichkeit des ersten Theils der Vorlage schlägt der Ausschuß ,sofort Ueber-
Weisung an den Provinziell Verwaltungsratl) vor.

Der Marsch all eröffnet hierüber die Diseuffion.
Der Abgeordnete v. Ehnern bemerkt, daß in Folge des vorher gefaßten Beschlusses es

nur eousegueut sein würde, keine Unterstützuug deu durch Wasser Beschädigte» zu gewähren, und
dem Bezirtsstraßcufonds es zn überlassen, den Schaden selbst zn tragen.

Abgeordneter Br einig. Der Landtag werde dem abgegebenen Votnm um so mehr treu
bleiben müssen, als hier ein Verband vorhanden sei, der dafür zu forgen habe, die zerstörten
Straßen wieder herzustellen.

Der Abgeordnete Nichter bemerkt, die Regierung in Trier habe einen derartigen
Autrag uicht eingebracht, obschou sie Grund dazu gehabt hätte, da auch im Regierungsbezirke Trier'
ähnliche Verhältnisse vorliegen.

Der Marsch all schließt die Disenssion nnd bringt den ersten Autrag des Ausschusses
zur Abstimmung, für den linksrheinischen Theil des Regierungsbezirks Coblcnz dem Provinziab
Verwaltungörathe 88,000 Mark aus Provinzialmittclu zur Verfügung zu stelle».

Der Autrag wird abgelehnt.
Hierauf wird der zweite Anlrag znr Abstimmung gebracht, das Defiei» des ostrheinifchen

ÄezirtsslraßeufoudS von 10,000 Mart nicht auf die Provinz zu übernehmen.
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Dcr Antrag dcs Ausschusses wird angenonnneu und damit jede Geldbewilligungabgelehnt.
Der M a r s ch a < I stellt den inzwischen von dein Abgeordneten Freiherr» v. Sole »iacher Stellvertreterfür

eingegangenen Autrag iu Bezug auf die Stellvertretung des verhindertenFreiherrn v. A o u r s ch c i d t ^ ^tcrschaft,deren
zur Diseussion. Derselbe lautet: Linbcrufimc,.

„Hober Landtag wolle dem Köuigl, LandtagScommissar auf die Mitlheilnng, daß für den
im Stande dcr Ritterschaft für deu Wahluerbaud der RegierungsbezirkeAachen-Düsseldorf ge¬
wählten und an der fernern Theilnahme an deu Sitzungen verhinderten Freiherr» v. Bourscheidt
kein weiterer Stellvertreter einberufe,! werden könne, da die Liste der Stellvertreter erschöpft sei,
ergebenst erwiedern: daß wegen Erschöpfungdcr Liste der allgc m ciuen Stellvertreter die von
deu betreffenden Regierungsbezirkenspeziell gewählteneinzutretenhaben."

AbgeordneterIeutges: Er sei über diesen Punkt nicht informirt und bitte, diesen
Autrag einem Ansschusse zur Berathung zu überweisen.

Der Marsch all bemerkt, daß nach dcr Geschäftsordnungein Autrag erst in einem
Ausschüsse berathen werden müsse, um auf die Tagesordnung einer der nächsten Sitzungen gebracht
werden zu tonnen. Da der Nutrag genügendunterstützt wird, geht er an den I. Ausschuß.

Dcmuächst verliest der AbgeordneteDietze eine Adresse an Se. Majestät den Kaiser
nnd König, betreffenddie Wahl des Herrn Freiherr» Hugo von Landsberg zum Landes-Director
der Rheinproviuz.

Die Adresse wird genehmigt.
Der M a r s ch a l l erklärt die Tagesordnung für erschöpft, schließt die Titzuug und

beraumt die nächste ans Montag 11 Uhr an.
(Schluß dcr Sitzung 2 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.

Achte Mung.
Verhandelt w der Aula der Realschule zu Düsseldorfam 13. September1875.

Der Marsch all eröffnet die Sitzung um 11 Uhr.
Das Protokoll der siebenten Sitzung wird verlesen nnd genehmigt.
Als Protokollführerder heutigen Sitzung fungirt der Abgeordnete Courth.
Der Marschall theilt vor Eintritt iu die Tagesordnung die Liste der Entfchnldigten mit: Geschäftliche
Der Fürst von Hatzfeld hat angezeigt, daß er zn seinem großen Bedauern an der Mittheilunge»,

feueren Theilnahme der Sitzungen verhindert ist.
Der Graf von Nefselrode hat mitgetheilt,daß er in Folge des Todes seines Bruders

bm nächsten Sitzungen des Landtages nicht beiwohnentonne.
Dcr AbgeordneteDietze hat sich auf telegraphischemWege wegen seiner Abwesenheit für

b'e heutige Sitzung entschuldigt.
ferner macht dcr Marsch all die Mittheilung, daß im Bureau zwei Adresse» a» Se,

Hcajestätden Kaiser nnd Ktöuig zur Unterschrift ausgelegt sind.



^imdanumhaus
zu Trier,

Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
Referat des Proviuzial-Vcrwaltnugsraths an den Provinzial-Landtag,betreffenddie Ueber¬

leitung der Verwaltung des Vandarmenhanseszn Trier in die ständische Verwaltung.
Referent Freiherr von Solem acher -An tw eile r.
Der Provinzial-Verwaltungrsath beantragt den bei Feststellung des Reglements in der

Sitzung vom 3. dss. Mts. gemachten Vorbehalt für erledigt zu erklären, damit die Verwaltung
übergehenund die damit erreichbarenallseitigenVortheile, die in dem Promemoria weiter entwickelt
wären, ins Leben treten können.

Der Marfchall eröffnet hierüber die Discufsion.
Der Abgeordnete Vremig spricht für den Antrag. Der Vorbehalt müsse aufgehoben

werde», es trete sonst eine Verwirrung ein. Die Provinzial-Vcrwaltnng habe kein Interesse,
die Eigeuthumsfrage zu erörtern. Seiner Ansicht nach sei ,dcr Staat Eigenthümer gewesen
uud geblieben und gegenwärtigübertrage der Staat den Besitz dieses Instituts au die Provinz
zur Selbstverwaltung.

Der Abgeordnete Freiherr Felix von Lo 8 ist ebenfalls der Ansicht, daß der gemachte
Vorbehalt nicht mehr festzuhaltensei. Nach den Ansführnngen des Vorredners halte er es jedoch
für angebracht einen anderen Vorbehalt dahin zu machen, daß der Staat feine eventuellen
Eigenthumsrcchtean die Provinz übertragen müsse.

Der Abgeordnete Vremig constatirt, daß der Vorredner damit einverstanden sei, daß
der in der dritte» Sitzung beschlossene Schlußpassus gestricheu werden müsse. Mit dem Augenblicke,
wo die Königliche Staatsregierung dies Iustitut der provinzialcn Selbstverwaltung übergebe,trete
Letztere den Besitz au, uud eines Weiteren bediirfe es nicht. Er könne daher nicht einsehen,daß
man über diese schwierige Frage mit dem Staate, der jetzt der Provinz dies Institut factifch als
Eigenthum übergebe, noch einmal verhandeln wolle. Er fei daher der Ansicht, ohne jeden Vor¬
behalt in den Besitz des Instituts zu treten.

Der Abgeordnete Freiherr Felir von Lo« erklärt sich bereit, den von ihm beantragten
Zusatz unter der Voranssetznng zurückzuziehen, daß die juristischen Ansführnngen des Vorredners
richtig seien.

Der AbgeordneteB reinig erklärt, daß er nicht einen Moment hierüber im Zweifel ge¬
wesen sei. Nach Maßgabe des Dcercts vom Jahre 1810 müsse entweder der Staat, oder das
Institut selbst als Eorporation Eigenthümer sein. Im ersteren Falle übergebeder Staat dies
Institut der Provinz, und in: anderen Falle gehöre es der Provinz von dem Augenblicke au, wo
es in den Verband derselben aufgenommenwerde.

Der Abgeordnete Dr. Vaucrbaud bemerkt, daß es ihm noch nicht klar gewordensei,
zu wessen Gunsten die damalige Regierung durch das Decret vom Jahre 1810 das Institut cib-
andonirt habe, und bittet darüber um eine nähere Aufklärnug.

Der Referent erklärt nach nochmaligerVerlesung des erwähnten Decrets, daß nach
seiner Meinung darin nirgends gesagt sei, an wen diese Abtretung erfolgt sei, sondern nur, daß
dieselbe zu allgemeinenWohlthätigteitszweckcn stattgefundenhabe. Für ihn sei es wesentlich, daß
die Provinz am 1. Iannar k. I. in den Besitz trete, welcher nicht werde angefochten werden,
und zur Verjährung führen werde.

Der AbgeordneteDr. Banerband führt aus, daß es sich empfehle in dem ReMlatiu
von den Eigcnthumsverhältnisscngar nicht zu sprechen.

Der AbgeordneteBremig ertlärt hierauf, daß es am besten sei, wenn man die frühere
Vorlage wieder herstelle.
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Der Marsch all erklärt, daß der einmal gefaßte Beschlußnach der Geschäftsordnung
des Landtages in derselben Session nicht mehr aufgehoben werden könne. Der Landtag könne aber
erkläre,!, daß durch die gescheheneDarlegung der frühere Vorbehalt erledigt sei.

Der Abgeordnete Freiherr Felix v. Loü zieht feinen Aulrag zurück.
Der Marfchall schließt die DiScussionund bringt den Antrag des Ausfchusfcszur

Abstimmung.
Der Antrag des Ausschusses wird einstimmigangenommen.
Referat des IV. Ausschusses, betreffend Unterstützuug zum Wegebau der WeYerbuschcherM^au^

chcucr Straße für die GemeindeWerkhauseu. Werkhausen.
Referent Freiherr von Plctteuberg - M e h r u m.
Der IV. Ausschuß beschloß, wcgeu der außerordentlichen Dringlichkeitder Angelegenheit

dem hohen Proviuzial-Lcmdtagcvorzuschlagen, daß dieselbedem Provinzial-Vcrwaltuugsrath zur
näheren Prüfung überwiesenund dieser autorisirt werde, cveut. aus den zur Dispositiou gestellten
Mitteln'eine entsprechende Unterstützungzu gewährcu.

Der Marfchall eröffnet hierüber die Diöcufsionuud schließt dieselbe, da sich Niemand
zum Wort meldet.

Bei der Abstimmungwird der Autrag des Ausschusses einstimmigangenommen.
Referat des II Ausschusses über dcu Autrag des Kircheuuorstandcs zu Corneli-MünsterZuschuß zum Kirchen-

um Bewilliguug eines Znschnsses zu den Kosten der Nestanration der dortigen Pfarrkirche. bau iu EormlimUnfier
Referent: AbgeordneterKockcrols.
Die Minorität oes Ausschusses mit 5 Stimmen glaubt dem hohen Hanse den Uebergaug

zur motivirten Tagesordnung deshalb vorschlagen zu luüsseu, um den Petenten anheim zu geben,
bei dem nächsten Landtage unter Vorlegung der erforderlichen Materialien die Bitte nm eine Bei¬
hülfe aus Provinzialfonds zu erneuern.

Die Majorität hingegen mit ? Stimmen stellt den Antrag, das hohe Haus wolle über
die Petition des Kirchenvorstandes zu Corneli-Münster zur Tagesorduuug übergehen.

Der Marschall eröffnet über dich Anträge die Discnssion.
Der Abgeordnete v. Heister erklärt sich mit der Motivirung des Minoritätsgutachtens

ciuverstandeu (5s müsse zuerst festgestellt werden, ob das Bauwerk ein hervorragendes sei, und
was die Gemeindebereits beigesteuert habe und nach Lage ihrer Mittel noch beizusteuern im Stande
sei Die in dein Majoritätsgutachteu enthaltenen Gründe könne er nicht anerkennen, und wenn
darin im Allgemeinen gesagt werde, der Fonds würde durch derartige Bewilligungeu zu sehr in
AusPruch geuommeu, so müsse er darauf hinweifen, daß ein Zinsüberschußvon 140,000 Mark vor¬
handen sei. Er bitte daher, den Miuoritätsautrag anzunehmenund dadurch der Gemeinde Gelegen¬
heit ;n geben, mit aufkläreudenAngaben wieder an den Landtag heranzutreten.

Der Abgeordnete Icntgcs bemerkt, daß die Majorität mit ihrem Antrage gerade das
habe vermeidenwollen, was der Vorredner als wünfchenswerthhingestellthabe. Man fei im Allge¬
meinen der Ansicht gewesen, daß »ur in solchen Fällen, wo gewichtige Gründe für die Restanration
von derartigen Bauwerken sprechen, der Landtag eine Beihülfe gewähren könne.

Der Abgeordnete La mberts spricht sich für das Miuoritätsgutachten aus. Der Gesichts¬
punkt, daß ähnliche Petitionen nachfolgen würden, könne nicht maßgebendsein, da jeder einzelne
Fall an sich geprüft werde.

Der Abgeordnete Freiherr von Hymmen fpricht sich ebenfalls für die Annahme des
Minoritätsgutachteus ans. Er fehe den Antrag der Minorität als nnschnldig an und bitte, dem»
selben beizupflichten.
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Der Abgeordnete Freiherr von Plcttenber,q schließt sich der Ansicht des Borredners
an. Mau möge der (Gemeinde aufgeben eine Zeichnung der Kirche cinzureicheu.

Der Marsch all erklärt, daß eine solche Zeichnung bereits vorliege.
Der Abgeordnete Oymnich erklärt sich für das Minoritätsgutachten uuter Bezugnahme

auf ein aus Aacheu ihm zugegangenes Schreiben des Nr. Bock, der die Erforschung von Alter-
thümcrn zu seiner Lebensaufgabe gemacht habe, und der die dortige Pfarrkirche ein großartiges
Monument von der höchsten Bedeutung nenne.

Abgeordneter Bremig: Die Majorität des Ausschusses habe eiu ganz correetes Vcr-
fahren eingeschlagen, indem sie den Antrag stelle, über die Petitiou einfach zur Tagesordnung über
zugehen. Durch diescu Antrag bleibe die Sache, welche bis jetzt nicht aufgeklärt sei, intatc.

Der Abgeordnete von Heister erklärt sich wiederholt für Annahme des Niinoritälsau^
träges, indem dadurch den Petcnten die Erneuerung ihrw Bitte ermöglicht werde, indem die An
nähme der Tagesordnung als Abweisung erscheine.

Der Abgeordnete Bremig bemerkt, der Landtag sei nicht dazu da, den Petenteu Iustruc
tiouen in Bezug auf ihre Gesuche zu geben.

Der Marschall schließt die Discussiou und bringt zunächst den weitgehendsten Antrag
der Majorität des Ausschusses zur Abstimmung.

Der Autrag wird abgelehnt.
Hierauf wird zur Abstimmung über den Antrag der Minorität geschritten.
Der Antmg wird angenommen.

Vewldmmg zur Referat des III. Ausschusses, betreffend den Entwurf einer landesherrlichen Verordnung zur
Nnsführung der Nur Ausführung der Vorschriften im 8. 22 des Fischerei-Gesetzesvom 30.Mai1«?4 für die Rhcinproviuz.

de. Fischerei («chtzts ^"'eut ' Abgeordueter ^ eul.
uum 30. Mai 1874 ^^ ^' Ausschuß beantragt: das hohe Hans wolle dem vorgelegten Entwürfe ,mit
jiir die Ahcmprouiuz. Motiven mit der einzigen redaetionellen Aenderung seine Zustimmung ertheilen, daß für die Nr. 2

des 8- 10 des Entwurfes die folgende Fassung vorgeschlagen wird-
„Die Anwendung von Mitteln zur Verwunduug der Fische, als fallen mit Schlag-
federn, Gabeln, Speeren, Stccheiscn, Stangen, Schicsiwaffen u. s. w. — Dagegen ist
der Gebranch von Angeln gestattet."

Gleichzeitig erlaubt sich der III. Ausschuß dem hohen Landtage eine Resolution ;ur
Annahme nud Mittheilung au den Herrn Landtags-Commissar vorzuschlagen, dahingehend,

„daß den nach S. II des Fischerei-Gesetzes auszufertigenden Erlanbnißscheinen eine
Einrichtung gegeben werden möge, daß dieselben etwa nach Art der bereits eingeführten
Jagdscheine, in einer anch dem gemeinen Manue, wozu die Bcrnfsfischer meistens
zählen, verständlichen Weise die hauptsächlichsten bei dem Betriebe der Fischerei zu
beachtenden Vorschriften enthalten."

Der Marsch all eröffnet hierüber die Discussiou.
Der Abgeordnete Freiherr von Schell beantragt einen Zusatz zu Nr. 2 des 8- 1^'

dahingehend:

„Der Fang der Salme ist auch durch Gabeln zulässig."
Räch Mo-tivirung dieses Äutrages Seitens des Antragsstellcrs eröffnet der Marschall

hierüber die Discnssiou.
Abgeordneter Freiherr Engen von Loü: Er wohne im Siegtreise, wo viele Salme

gefangen würden. Es sei hier durchaus nicht üblich, dieselbe» mit Gabelu zu stechen, sie würden
vielmehr ganz allgemein mit Netzen gefangen.
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Der R e f e r e u t bemerkt, daß der Zweck dieser Verordnung dahin gehe, alles das zu ver¬
bieten, was die Fischerei l'eeiuträchligcu tonne, und er glaube nicht, daß es sich empfehle, einseilig,
wie dies der Antrag wolle, eine Auöualmie zu statuireu.

Der Marsch all bringt den Autrag des Abgeordneten Freiherr» v. Schell zur Abstim-
mnug und wird derselbe abgelehnt.

liegen die redaetionclle Aendermig findet sich nichto ;n erinnern.
Demnächst wird die Resolution zur Abstimmung gebracht uud wird dieselbe angenommen.
Hierauf bringt der Marsch all den Antrag des Ausschusses im ^au^e» ;ur Abstimmung.
Der Autrag wird angenommen.
Referat des III. Ausschusses, betreffend Antrag Nemnnnalimi <iir

Remuueratio» der Veamten der Rheinischen Rcgiernngs-Hanptkassen für Milwirlnng bei den Wahrnehmungder
t, „„ .. „., , ,,, , , ^ ^, ^ , , „, itassenqeschalteder
Üas,enge,chastcn der Provmzial-Fener.Soc.ctat. ^^ ^^ ^^,^^

R'escrent Abgeordneter L ambcrt s. ^, ^^ samten der
Der ProvinzialVerwaltnngsrath beantragt: Der Landtag wolle beschließen, daß in dem Regierungs-Haupt-

Falle die hohe Staatsregicrung dabei beharre, die im Titel V des Etats der Provin;ial Fener- lassen.
Societät pro 1874 — 1876 für Remuneration der Regiernngs Haupttasseu-Veamteu bewilligten
7N0 Thlr. oder ^li!N Mark, nicht an diese Beanitcn fernerhin vertheilen, fondern zur Staats-
lasse vereinnahmen zu wollen, diefer Betrag überhaupt nicht gezahlt, fonderu als crfpart ver«
rechnet werde.

Der Marfchall eröffnet über diesen Antrag die Discussiou und schließt dieselbe, da sich
Niemand znm Wort meldet.

Hierauf wird der Antrag des Ausschussesresp, des Verwaltnngsraths zur Abstiunnung gebracht.
Der Autrag wird einstimmig genehmigt.
Der Marschall erklärt die Tagesordnung für erschöpft, schließt die Sitzung nnd beraumt

die nächste auf Mittwoch 10 Uhr an.
(Schluß der Sitzuug 1 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.

Neunte Sitzung.
Verhandelt in der Aulll der Realschule zn Düsseldorfam 15. September1875.

Der Marsch all eröffnet die Sitzuug um 10 Uhr.
Das Protokoll der 8. Sitzuug wird verlesen und genehmigt.
Als Protokollführer für die heutige Sitzuug fuugirt der Abgeordnete Eourth
Der Marfchall macht vor Eintritt in die Tagesordnung folgende Mittheilungen:
Von Seite» des Düsfcldorfer ilünstlervereius ist eine Emladimg für die Mitglied

Landtages zum Besuche des Malkastens rmgegangen. Es wird von Seiten der Verwaltung be

OeMftlicde
>der des Mittheilungen.
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dnnerl, daß diese Einladung durch die Abwesenheitder Vorslandsinilglieder sich bis jetzt ver¬
zögert habe.

Von dem Königlichen Landtagseommissarist die Mittheilung eingegangen, daß der einbe¬
rufene Stellvertreter für den WahlbezirkMoutjoieEupeu, Herr Ewald Jausen, seine Verhinderung
angezeigthat, au der Session Theil zu nehmen, und daß ein weiterer Stellvertreter nicht mehr
vorhanden ist.

Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
Uebernahme ecv Referat des IV. Ausschusses, betreffenddas AllerhöchsteProposiliouöDeerel vom 9. August

Sttaßc,wc,wall!nui,^.^ ^ ^.^ Referat über das vom Provinzial-Vcrwaltungsrath vorgelegte Regulativ über die
^ Verwaltuug der Straßen.

<^'/ Referent AbgeordneterMünster.
^' Der IV. Ausschuß beantragt, das hohe Haus wolle beschließen:

mio ^crcnwn'ng der 1) Die bisher getrennt verwalteten BczirtsstraßcuH>erbäudewerden von dem
uersch,cdc„enBezirk . ^,„ P^oviiizial^Venvaltliugsrath mit der Köuiglichcu Staatsregiernng näher zn ver-
stui,,«, ^«xu, c n einbareudeuTcnnine zu einem Proviuzialstraßeu-Verbaudmit der'Maßgabe zusammen^

P«U!NZ !,! ^lneu , , " . , ^, , " ^.
^n„z,s. gelegt und vereinigt, daf; jeder bisherige Verband sein Vermögen resp, seine Schnlden

behält, von denen ersteres dem betreffendenVerbände zu Gute kommt, letztere dem
betreffendenVerbände zu einer Abtragung in den nächsten10 Jahren verbleiben.

2) Die vereinigtenBczirksstraßeu und bisherige,! Staatsstraßen werden zu einer
ciuhcitlichcu Verwaltung unter dem Rainen „Provinzialstraßen" vereinigt. .

!y Die bisherigen Vezirksstraßeu Zuschläge fallen von dein vom Proviuzial-Ver-
waltuugsrathe festzusetzendenTermine, jedenfalls aber vom 1. Januar 187? au weg,
und werden die Mittel für Uuterhaltung, welche nicht durch oic Dotation aufgebracht
werden, mit den übrigen zu Provinzial-ZweckcnerforderlichenKosten nach dem gesetzt
lichcn Modus vertheilt.

4) Daß mit dein Tage der Uebernahmeder ehemaligenVezirksstraßeuauf die
Provinzial-Verwaltuug die Barrieren uud Brückengelderwegfallen.

Der Marsch all eröffnet über diese vier Anträge die Oeueraldistussiou.
Der Abgeordnetevon Eynern bemerkt, daß zwei Landtage es abgelehnt hätten auf die

Zusammeuleguugder Bezirks-Straßeu einzugehen und daß die damals bestimmeud gewesene» Gründe
gegen die Zusammenlegungzum Theil noch bestäudcu. Damals habe die Verwaltung der Bezirks^
Straßen noch in den Händen von fünf Regierungen verbleibensollen, wodurch ein einheitliches
Verfahren nicht zu ermöglichen gewesen wäre. Das sei jetzt anders geworden, indem eine einheit¬
liche Verwaltung geschaffenwerde. Was nun die frühere Bestimmung bezüglichder Pflasterung
der Vezirksstraßeuanbelange, so werde diese jetzt nicht mehr aufrecht zu erhalte« sein, da die den
Ortschaften auferlegtenLeistungen sich mit dem gegenwärtigenGesetz nicht mehr vertrügen.

AbgeordneterDietze wünscht Aufklärungdarüber, ob der nuumehr entstehende Gegensatz
zwischen Staats- und Bezirksstraßen, bezüglich der Pflastcruug, im Ausschüsse zur Sprache ge¬
kommen sei.

Der Referent erklärt, daß der Ausschuß hierauf nicht eingegangensei, uud er würde
cö auch uicht für passcudgehalten haben, über einen kurz vorher von dem hohen Hanse gefaßte»
Beschlußwieder in Diskussionzu treten.

Abgeordnetervon B önninghausen bemerkt, das Reglement sei bloß eine Vorschrift
für die Eommissaricngewesen.



Abgeordnetervon Eynern: er habe keinen Antrag gestellt ans Aufhebungder früheren
Bestimmungen, er hege aber die Erwartung, daß die spätere Wcgegcsetzgebnngseinen Bemerkungen
Rechnungtrage» werde. Im Uebrigeu sei die betreffende Bestimmung über Pflasterung keine In-
strnction für die Wegecommissare gewesen, sondernhabe als ein aufgestellterGrundsatzgegolten.

Der Marschall schließt die Gencraldisknssion nnd es wird znr Verlesungdes Regulativs
übergegaugen.

Regulativ
betreffenddie zlereinignny der in der illieinnrouinz bestehenden BesirliLstraßeiifond« und der Fond«

znr Unterhaltung der Staatsstraßen m Einem ^nminiialstraßenfand«.

Gegen die Ueberschrift findet sich nichts zu erinnern.
Der Marsch all stellt den 8. t M' Distussiou.

Die seither uach dem revidirten Negleiuentvom 15. September 1855 verwaltetenBezirks'
straßenfoudsder Rbeinproviuz, sowie die nach dem Gesetze über die Dotation der Proviuzial nnd
itrcisverbänbe vom 8. Juli 1875 für die Verwaltung und Unterhaltung der Staatschansseecucin-
schließlichder kosten der Besoldung uud Pensionirnng des für die obere Leitung der Neu- und Unter«
haltungsbanteu, so>oie für die Beaufsichtigungder Ühausseecu neu anzustellenden, beziehungsweise
schon vorhandenen Bcamtenpcrsouals gewährten Fonds werden vom I. Januar 1876 ab, mit
Nktivis uud Passivis, unter der iu ß. 8 »linLll 2 dieses Regulativs vorgesehenen Eiuschräutung,
zu einem Provinzialstraßeufondsvereinigt. In diesen Fonds fließen auch die von deu Proviuzial-
straßen anfkommendeu ?tutzuugcu.

Bou demselben Zeitpunkte ab erfolgt
1) die Unterhaltung derjenigen Straßen, welche bisher für Rechnung der Bezirks-

straßenfoudsunterhalten worden sind und
2) derjenigen,welche die Provinz zufolge des Dotationögesctzcszu unterhalten hat;
.°y der Neu« und Umbau solcher Straßen;
4) die Gcwährnug von Beihülfe« und Prämieu zum Straßenbau in der Provinz,

einschließlichder dein Staate bisher obliegenden Leitung der Neu- und Unterhallungs
bauten hinsichtlich der chaussirten uud uuchcmssirteuStraße« außer den Staatsstraßen

fNr Rechnungder Provinz aus dem ProviuzialstraßeufoudS.
Die vou der Provinz zur Unterhaltung übernommenenStraßen heißen fortan Provin-

zialstraßen.
Der ß. 1 wird angenommen.
Der Marsch all stellt den 8- 2 znr Discussiou.

§. 2.

Die Aufnahme einer Kunststraßeunter die Zahl der Provinzialstraßen erfolgt durch Be¬
schluß des Provinzial-öcmdteigs.

In gleicher Weise kann die Eigenschaft einer Provinzialstraße wieder aufgehoben werden,
bei den bisherigen Staatsstraßen jedoch nur mit Genehmigungdes Oberpräsidentcn.
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Dauert das Bedürfniß zur Erhalinng der aus der Zahl der Provinzialslraßen ausge¬
schiedenen Wege oder einzelner Theile derselben für den öffentlichen Verlehr fort, so tritt die
gewöhnliche Wegebaulast nach den hierüber bestehenden allgemeinen und besonderen Bestimmungen
wieder ein.

Das Hliuoa 1 wird ohne Dismssion angenommen.
Zu lllinL», 2 beantragt der Abgeordnete ^5eul die Worte zu streichen:

„bei den bisherigen Staatsstraßen"
und motivirt derselbe seinen Antrag.

Der Abgeordnete Wachter spricht für Beibehaltung der vorliegenden Fassung, lieber
die Staatsstraßen habe die Regierung eiu erworbenes Recht, aber nicht über die Bezirlsstraßen.

Der Referent empfiehlt die Streichung ans praktischen Rücksichten. Von einer Auf
hebnug würde dein Herru Oberpräsideuten Mittheilung zu machen sein und derselbe werde gegen
die Aufhebung retlmuircu, falls ein Staatsinteresse au der Beibehaltung vorhanden sei.

Abgeordneter Freiherr von Ey n alten. Er tonne keine Veranlassung finden, die Eom<
petenz des Oberpräsibcnten zu erweitern.

Der Abgeordnete Freiherr von Solemach er richtet die Frage au den Referenten, ob
letzt zur Aufhebung einer Bezirtsstraße die Genehmigung des Oberpräsidcntcn nothwendig
gewesen sei.

Diese Frage wird vom Referenten bejaht.
Der Abgeordnete von Ehnern bemerlt, bisher sei die Bestätigung durch Sc. Majestät

nothwendig gewesen. Es sei zweckmäßig, den betreffenden Gemeinden eine Instanz zu gönnen.
Abgeordneter Mund. Die Frage, welche Straßen Prooiuzialstraßen sein sollen, habe in

Zntnnft der Landtag zu eutscheiden; es werde freilich ein Unterschied zwischenStaats- und Bezirks-
straßeu bleibe«. Daß die Aufhebung einer Staatsstraße der Genehmigung des Obcrpräsidenten
unterliegen müßte, fei so ;u sagen kontraktlich festgesetzt. Die Ausdehnung dieser Genehmigung
auf die Bezirlsstraßen entspreche nicht der Selbstverwaltung.

Der Abgeordnete Freiherr von Solemach er beantragt folgende Fassung:

„In gleicher Weise kann dir Eigenschaft einer Provinzialstraße wieder anfgehoben
werden, hinsichtlich der am 1. Iannar l«?<> bestehenden jedoch nur mit Genehmigung
des Oberpräsidcnten."

Abgeordneter Vremig. Der Landtag dürfe nicht weiter gehen als die Königliche Pro-
Position, Die Motive zu ß. 2 führten ans, warum der Provinzial-Landtag allein über die
Bezirtsstraßen verfügen folle. Das Dotatiouögesetz habe auf jede Eiuschränknng verzichtet.

Der Referent beantragt die Annahme des Antrages Seul. Nach seiner Information
zweifle er, baß das Reglement fönst die Bestätigung der Staatsregiernng erhalten werde.

Der Abgeordnete Wachter hebt den Unterschied zwischenStaats- und Bezirksstraße hervor.
I» der Sitznug des Vcrwaltungsraths habe der Obcrpräsideut selbst sich nur die Einwirtnng ans
die Staatsstraßen vorbehalten.

Der Marsch all bestätigt die Angaben des Referenten. Er sei ermächtigt mitzutheilen,
daß die Genehmigung iu der vorgeschlagcucu Fassung Schwierigkeit finden werde.

Der Abgeordnete von Eynern erklärt sich gegen den Antrag des Abgeordneten von
Solemacher. Hierdurch würden fogar drei Klassen von Straßen entstehen.

Der Abgeordnete Freiherr von Ehnatten toustalirt, daß anch dadurch eine Eompetenz'
Erweiterung des Oberpräsidcnteu geschaffen werde.
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Abgeordneter Wachter, Der Antrag deß Freiberr» vo»ol Gemacher habe für ihn keine»
Werth. Die vom 1. Januar e, an zu bauenden Straßen würden sehr nöthig sein, so daß an
deren Aufhebungnicht gedacht «werden tonne.

AbgeordneterBremig. Dureb das Dotationsgesetzhabe Se. Majestät ans die Präro-
gative verzichtet und er könne nicht einsehe», warum man dieselben ans einen Ander» übertragenwolle.

Der Marsch all schließt die Diskussionnnd bringt zunächst den Antrag des Abgeordneten
Tenl als den weitgehendsten zur Abstimmung.

Der Autrag Seul wird abgelehnt. Hierauf wird der Autrag des Abgeordneten Freiherr
von Sole», ach er zur Abstimmunggebracht.

Der Autrag wird ebenfalls abgelehnt. Das lüiii^ 2. des ß. 2 wird in der vorlie¬
genden Fassung angenommen.

Das .".. nlincül des 8- 2 wird ohne Diskussion angenommen nnd damit der ganze 8- 2
in der von dem Provmzial-Vcrwaltmigsrathe vorgelegte»Fassung.

Der M a rscha < I stellt deu 8. 3 zur Diskussion.

5 3.

Die Proviuzialstraßen erhalten der Regel nach eine Breite von 7,5 Meter, ansschlicßlick
der Grabe», und eine Vefestigungsdecke vou 5 Meter Breite. Die Steigungen derselben dürfen
nicht mehr als 50 Zentimeter auf 10 Meter ttcmgc betrage» und müssenbei läiigereuHöhe»'ügeu
auf je !!00 Meter Väuge nm einen Theil dieses Maximums bis zu 40 Ccntimctervcrmiudcrt»'erden,

Abweichuugeu hiervon könne» nur uutcr außergewöhnliche» Umstände» durch Beschlußdes
Proviuzial-Vaudtageszugelassen werde».

Der Abgeordnete Graf von Spee beantragt hinter der zweiten Zeile nach dem Worte
„dürfe»" hinzuzufügen i

„bei »eu «»zulegende» Straße»".
Der Marsch all erklärt, daß das Regulativ teiuc rückwirkende Kraft haben werde.
Der Abgeordnete Freiherr von Solemach er bemerkt, daß i» dem tz. l! das Wort

„vermindert" darauf hi»de»tr, daß die bestehende» Straße» cbe»falls durch das Regulativ berührt
würde».

Der Abgeordnete Ncusch erklärt sich gegen deu Autrag des Abgeordnete» Grafeu vo» Spee
Es wäre» viele Staatsstraßen mit zu starten Stcigmigc» vorhanden.

Der Referent hält den Zusatz für ungefährlich. Sollte» Straßen z» große Steigmgc»
habe», so würde» spezielle Anträge Berücksichtigung fiudeu.

Der Marsch all bringt das Ameudement des Abgeordnete«Grafen von Spee znr Ab-
stimmungund wird dasselbe angcnommeu.

Hierauf ist das erste u,linen, des 8- 3 mit dem Amc»deme»ta»gc»omme».
Das zweite »liiwü, des H. 3 wird uiweräudcrt a»ge»omme».
Der Marsch all stellt deu ij. 4 zur Discussion.

Auf die Proviuzialstraßeu fiuden alle gesetzlichenVorschriftenAnwendung, welche für die
Staatsstraßen der Provinz bestehen.

Die Erhebung von Ehausseegeldfiudct vou, 1. Januar 1876 ab auf deu sämmtliche»
Provmzialslraße» »icht mehr statt.

Das g,linou, 1 des 8> 4 wird »»verändert augcnominen.



Der Referent bemerkt, daß zu liliuuu. 2 des l<- 4 der Ausschuß folgenden Zusatz
vorschlage:

„Die Erhebung von Chanssee- nnd Brückengeld von solchen Brücken, die einen integrirenden
Theil der Proviuzialstraßcn ausmachen,"

nnd er, Referent, halte noch folgendenZusatz für nothwendigdahingehend:
„unbeschadet der Rechte dritter Personen".

Der Abgeordnete Mnnd erklärt sich gegen diesen Zusatz. Wo solche unglücklichen Servitnte
noch vorhanden seien, müßten dieselben abgelöst werden.

Der Referent bemerkt, es würben zu große Entschädiguugsfordcruugeukommen. Es
stehe nichts im Wege hernach zu unterhandeln.

Abgeordneter Maas: In seiner Gegend beständenConcessionen zu Nrückeugeldcruauf
Staatsstraßen und es würden viele Prozesse hervorgerufenwerden, wenn man nicht den Zusatz
annehme, ,

Der Abgeordnete von Eyuern hält diesen Zusatz für überflüssig.
Der'Abgeordnete Vremig ist aus practischeu Gründen für den Zusatz, um Auseinander'

setznngen zwischen dem Publikum und den Berechtigten vorzubeugen.
Der Abgeordnete Maas macht darauf aufmerksam, baß auch einzelne Communen das

Recht zur Erhebung von Brückengeld besäßen.
Der Marsch all erklärt, daß juristische Personen in dem Zusätze einbegriffen seien.
Der Abgeordnete Freiherr von Pleite nberg beantragt, zu sageu:

„unbeschadet der Rechte der Communenund der Privatpersonen,"
deuu sonst tonne auch der Staat mit Entschädignngsfordcrungeukommen.

Abgeordneter Mund: Insofern der Zusatz eine Handhabe sein solle, nm sich gegen
exorbitante Forderungen zu schützen, schließe er sich dem Autrage au.

Der AbgeorduetcBrcmig schlägt vor, allgemein zu sagen:
„unbeschadet der Rechte Dritter".

Bei der Abstimmung wird der Autrag Bremig, uud hiernach das !rlinc>n, 2 des 8- 4
in folgenderForm angenommen:

„Die Crhcbung von Chausseegeld nnd Brückengeldvon solchen Brücken, die einen inte-
grirendeu Theil der Proviuzialstraßcu ausmachen, findet vom 1. Januar 18?l> ab
auf den sämmtlichen Provinzialstraßeu nicht mehr statt, unbeschadet der Rechte Dritter".

Der Abgeordnete Freiherr von Hhinmen beantragt und motivirt zu 8- 4 fol¬
genden Znsatz:

„diejenigenGemeinden,welche jetzt im Ausban von Straßen zu Bezirksstraßeubegriffe»
sind, werden von dem Bau resp, vou der Beschaffung von Loyalitätenzu den Barrieren
entbunden."

Dem AbgeordnetenScul erscheint es als selbstverständlich, daß wenn keine Barriere»
geldcr mehr erhoben werden, die Gemeinden cmch nicht mehr nöthig haben, derartige Localitäten
zn bauen.

AbgeordneterWachter: Cs scheine ihm nicht richtig, eine solche Bestimmung ins Regu¬
lativ aufziünchmeu.

Der Marsch all ist derselben Ansicht. Es tonne am Schlüsse des Regulativs gesagt
werden: der Landtag ermächtige den Provinzial-Berwaltnngsrath den Gemeinde» die betreffende
Mittheilung zu machen.

Er werde auf den Antrag am Schlüsse der gegcuwärtigenBerathung zurückkommen.
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Der Abgeordnete Ientges beantragt noch eine rcdactioncllcAenderung,
Der Marschall erklärt, daß die« nicht mehr zulässig sei.
Der AbgeordneteFreiherr von Solemach er macht die thalsächlicheBcmerlnng zn

8- l, daß durch Annahme des aliuLu, 1 des 8 4 nunmehr festgestellt sei, was mau vorher abge¬
lehnt habe, nämlich daß bei Aufhebungjeder Provinzialstraßedie Geuehmiguugdes Oberpräsideuteu
nothwendigsei,

Ber Marsch all stellt den 8- 5 zur Discussion.

8- 5.

Die Verwaltung der Proviuzialstraßeufondsgeht am 1. Januar 187N, die Verwaltung
der Straße»- uud Wegcbauaugclegcnhcitcuan einem von der Staatsregieruug uud dem Proviuzial-
Verwaltungsrath näher zu vereinbarendenZeitpunkte, womöglich innerhalb des Jahres 18?«», an
den Proviuzial-Vcrwaltungsrath und feine Organe über uud erfolgt »ach Maßgabe der für die-
selbe» erlasseneu Geschäfts-Iustructioneu. Behufs örtlicher oberer Leitung und Verwaltung des
Straßeuwcscns wird die Provinz uuter möglichster Berücksichtigung der KrcisEiutheiluug derart iu
Insveetions-Bezirtegetheilt, daß der Regel nach 50 bis 60 Straßenmcilcn auf eiuen Inspectious-
Bezirk kommen, Deu Inspections-Bczirten werde» technischeBeamte vorgestellt, welche nach den
Anforderungendes Staates als Baumeister ausgebildetfind. Dieselbenwerden gleichzeitig mit der
bautcchnischcu Beaufsichtigung und Verwaltung der i» dein betreffende» Bezirke befindliche» Pro-
Vinzial-Institutebeauftragt.

Die Stelleu der für die Wahruehmuug der Straßcn-Vcrwaltuug erforderliche»Beamten
werde» nach Zahl, Dicnsteinnahme und Art der Befetznng(auf Lebenszeit, Zeit oder Kündigung)
auf Vorschlagdes Provinzial-Vcrwaltungsraths durch deu Haushalts-Etat bestimmt.

Die Besetzungder Stellen erfolgt durch deu Provinzial-Vcrwaltnngsrath auf Vorschlag
des Laudes-Directors, beziehungsweise durch Letzteren in Gcmäßheit der Geschäftsordnungfür den
Provinzial - Verwaltnngsrath und den Landes-Director. Ingleichen werden die (5hausseewärter
angestellt.

Für die Pensionirung der Beamten gelten die Bestimmungendes Pensious-Reglcmeutsfür
die provinzialstäudischen Beamten.

Die Beamten werden von dem Landes-Directoroder einem von ihm hierzu beauftragte»
anderen Beamte» i» ihre Aemter eingeführt und vereidct. Sie erhalten ihre Geschäfts Instruttionen
durch den Provinzial-Verwaltnugsrath.

Hinsichtlich der Dienstvergehender Beamte» und deren Bestrafung findet das Gefetz über
die Dienstvergehcn der nicht richterlichenBeamten vom 21. Juli 1852 Anwendung. Bio zur
gesetzliche!,auderweiten Regelung der Diseipliuar-Bcfuguisse der ständischen Behörden ist den Be¬
amten die vertragsmäßige Verpflichtungaufzucrlegeu, sich für deu Fall der Vcrletzuugder Dienst¬
pflichten die Festsetzungvon Geldbußen bis zu 30 Mark seiteus des Provinzial-Verwaltungsraths
und Laudes-Dircctors und bis zu 9 Mark seitens der WcgebamInsveetoren nnd die Einbehaltung
lolcher Geldbußen vou dem Gehalte gefallen zu lassen.

Der 8- 5 wird ohne Diseussiouunverändert augcuommen.
Der Marschall stellt deu 8- 6 zur Discufsion.

8. 0.

Der Gcfaimutbetrag der jährlichen Verwendungen für die im 8- 1 bczeichucten Zwecke
wird vom Provinzial-Landtagemittelst des Fiuanz-ütats bestimmt.
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Innerhalb dieses Gcsammlbetrages erfolgt die Bewilligung der Neuban- uud Unter¬
haltungskosten,beziehungsweise der Beihülfen und Prämien au die einzelnen(Gemeinden uud Eor-
porationen, sofern der Provinzial-^andtag nicht einzelne bcstinunteBewilligungen selbst beschließt,
durch den Provinzial Verwaltnngs-Nath unter Berücksichtigungder von der Staats Behörde vor
Erlaß des Dotatious-Gesetzcs ertheilten Zusagen vou Zuschüsse» uud Prämien, sowie nach dem
Bedürfnisse des Verkehrs, beziehungsweisefür die einzelnen Proviuzialstraßeu nach Maßgabe des
Bedarfs,

Der Neferent bemerkt, daß der Ausschußvorgeschlagen habe, in dem 2. ü,>in^ des
ß. 6 in der dritte« Zeile das Wort „eiuzelne" zu streichen.

Der Abgeordnete Dietze giebt anheim, ob es sich nicht mehr empfehle, in derselben
Zeile statt des Wortes „einzelne" das Wort „bestimmte"zu streiche».

AbgeordneterFreiherr von P leiten borg: Der Ausschuß habe auszudrücken gewünsch!,
daß der Landtag ein allgemeinesBewilligungsrechthabe.

Bei der Abstimmungwird der tz. l» mit der vou dem Ausschussebeantragten Modificalion
augeuommeu.

Der Marschall stellt dcu tz. ? zur Discussiou.

8- 7-

lieber die sämmtlichenin einer Etatspcriodc aus dcu ProviuzialstraßeuFonds gewährten
Beihülfen und Prämie» zum Straßenbau hat der Provinzial-Vcrwaltuugsrath dem Proviuzial-
Landtage eiue Uebersicht vorzulegen,welche den Fortschritt des Baues und die Aufwendungenresp.
Vcistuugeu der Gemeindenuebeu den Zuschüsse« aus dem Proviuzial-Fouds ersichtlich macht.

Der 8- ? wird ohue Discussiou unverändert augeuommeu.
Der Marscb/all stellt den 8- « zur Discussiou.

Die Koste» der Erfüllung der Vcrpflichtuugcu der Provinz im Straßcnwcse» <H. l)
werden zunächst aus dcu Eiuuahmcu des Fouds bestritte». Soweit diese Eimiahmen nicht zu¬
reichendsind und auch eiue ausreichende Quote der »ach H. 1 des Gesetzes vom 8. >^uli 1877,
gewährte» Provi»zial-Dotatious-Ne»te zur Fürsorge für deu Neubau von chaussirtcnWcgen und
Unterstützungdes Gemeinde nnd Krciswcgebaucsnicht verfügbar ist, wird die Bcdarfssnmme nach
Maßgabe der directcn Staatsstcncrn nnd zwar nach der Grimd-, Gebäude-, «lassen-, classificirtcn
Einkommen und Gewerbe-Steuer, jedoch mit Ausschlußder 2teuer vou dem Gewerbe-Betrieb im
Umherziehe»auf die Kreise und Gemeindcnucrthcilt und letzteren die Äufbriuguug durch Aufuahmc
iu den Gemeinde-Haushalts-Etat iiberlassen.

Die am l. Januar 18?«» vorhandenen «apitalbestände und Uebcrschüsse der einzelnen
Be;irtsstraße»fo»ds, beziehungsweisedie Schulde» derselben verbleibenden Kreisenuud Gemeinden
des betreffenden Bezirks dergestalt zur Entlastung beziehungsweise zur ^ast, daß die Bestände uud
Zinsen der ctwa bcibchaltcmc» Capitalien dcm bctrcffcndcn Bczirte ans die Umlage aufzurechnen,
die zur Verzinsungund innerhalb 10 fahren zn bewirkenden Amortisationder Schulden erfordere
liehen Summen dagegender Umlage zuzufetzc» sind.

Eine Belastung der Provinz für Straßen nnd andere Zwecke der Verwaltung über 25"/»
der gcsammtendirectcn Staatsstcncrn uutcrliegt der Geuehmignug dcr Minister des Innern rind
der Finanzen.
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Der Referent erklärt, daß der Ausschnft in dem ersten -Uinel», des tz. 8 die Streichnng
folgender Sahe beantrage:

„nach Maßgabe der directcn Staatssteuern" bis „im Umherziehen", fowie bei: Schluß.
Passus: „und letzteren die Aufbringung durch Aufnahme in den Gemeinde Haushalts-
Etat iiberlasfeu."

ferner solle ein Matz gemacht werde« hiutcr dem Worte „Bcdarfssnmme":

„als integrirender Bestandtheil der gefammten Provinzial-Umlagcu auf die Kreise uud
Gemeinde» vertheilt."

Der Abgeordnete Maas bemerkt, so gut wie die Gruud- und Gebäudesteuern tönnteu
auch ,<och andere Steuern als Eisenbahn- nnd Bergwerlssteucru herangezogen werden; er beantrage,
die Vertheilnng nach Maßgabe der Klassensteuer- und klassifizirten Eiutommenstener zu verordnen,

Abgeordneter v. Heister: Es sei dies ein principieller Autrag, Obgleich er dem
Princip beistimme, fo muffe er doch dem Antrage entgegentreten, da die Erledigung nicht in dem
gegeuwärtigeu Ncglemeut, sondern in der ucuen Provinzial-Ordunng gesucht werde» müsse.

Der Abgeordnete Dictze schließt sich der Ansicht des Vorredners au.
Der Abgeordnete Maas zieht seinen Antrag zurück.

Der Abgeorducte Bremig spricht sich für die unveränderte Aunahme des vorliegenden
Entwurfes aus.

Der Abgeordnete Freiherr v. Sole mach er hält es für praktisch, dem Antrage des
Ausschusses beizustimmen.

Der Referent beantragt seinerseits, den ersten Paffns:

„nach Maßgabe" bis „im Umherziehen" nicht zu streichen, dagegen den erwähnten
Schlnßpafsns zu streichen uud dcu von dem Ausschüsse bcautragtcu Zusatz einzuschalten.

Der Abgeorducter v. Eyucrn beantragt den Schlußsatz auch steheu zu lassen.
Der Abgeordnete Freiherr von Hymmen erklärt sich für den Autrag des Ausschusses.
Abgeordneter Dietze: Der Schlußsatz passe nicht für alle Gemciudeu, z.V. paffe er

auf Elbcrfeld nicht, wo die Steuern durch direkte Umlagen aufgebracht würden.
Der Abgeordnete Freiherr von Plettcubcrg ist der Ansicht, daß die vorliegende

Fassung nicht präjudicire, wie die Gemeinden ihre Quotcu aufbriugeu wollte»; dies sei dereu Sache.
Abgeordneter Bremig: Der §. 8 cuthalte die gesetzlichenBestimmungen. Der Zufatz

des Ausschusses habe teiue Bedeutung und er beantrage die Annahme der Vorlage.
Der Marsch all schließt die Discnssion »nd bringt den Antrag des Ausschusses zn dem

ersten u,Uu6n, des 8- 8 M Abstimmung.
Der Antrag des Ausschusses wird augenommeu und somit sind die übrigen An¬

träge erledigt.
Das zweite lliüiuli, des 8- « wird einstimmig angenommen.
Der Abgeordnete Graf zu Stolbcrg beantragt das dritte alinea des tz. 8 zu streichen

da diese Bestimmung nicht iu das Regulativ gehöre.
Der Abgeordnete Bremig erklärt sich gegen die Streichung dieses lUiiwll, dasselbe sei

nur zur Verdeutlichung aufgenommen nnd es enthalte die gesetzliche Bestimmung.
Bei der Abstimmung wird der Antrag des Grafen zn Stolbcrg abgelehnt und das dritte

lUin«li iu der vorgeschlageucu Fassung angenommen.
Der Marsch all stellt den tz. V M Discnssion.



8, 9.

Die für die Verwaltung des Provinzialstraßeufonds,insbesondereauch die für das Cassem
und Rechnungswesenbei den Localstcllen erforderlichenEinrichtungenwerden durch deu Provinzial
VerwalliingsRath getroffen.

Die Eentralverwaltuug der Fonds erfolgt durch die provüizialständische Hauptlasse nach
dein für dieselbe erlassenenEassen-Reglemeut.

Der tz, u wird ohne Discnssionin der vorliegendenFassnng angeuoinmen.
Der Marsch all stellt deu ß. 10 zur Discussion.

§. 10.

lieber die Einnahmen und Ausgaben des Straßenfonds ist eine jedes ilalenderjahr um-
fassende Rechnung nach den bestehenden Vorschriftendurch die Eenlralcassczn legen, von, Provinzial
Verwallnngs Rathe vorzurevidirenund dein Prooinzial Landtage zur Schlußprüfllng und Decharge
vorznlegen.

Der Z. 10 wird unverändert angenommen.
Der Marfchall stellt den tz. 11 zur Diskussion.

Die Uebernahme der Kreisstraßen des Kreises Wetzlar auf den Proviuzialstraßenfouds
bleibt künftiger Regnlirung vorbehalten. Bis zur Uebernahme werden die Gemeinden des Kreifcs
Wetzlar von der im 8> 8 vorgefehenen Umlage znm Provinzialstraßenfouds befreit.

Der Ausschuß schlägt zu 8- 11 die Fassung vor, den Kreis Meiseuheimmit eiuzm
führen, der in gleicherVage wie der Kreis Wetzlar sei.

Es entspinnt sich hierüber eine längere Diseussion,deren Resultat ist, daß leine amlliche
Auskunftbezüglich des Kreises Meiseuheimvorliegt.

Der Marschall bringt den Autrag des Ausschusseszur Abstimmung, derselbe wird
abgelehnt, und die ursprünglicheFassnng des 8- H angenommen.

Dir Marsch all stellt deu 8- 12 zur Discnssion.

ß. 12.
Gegenwärtiges Reglement tritt mit dem Tage der Genehmigung der Ressort Ministerien

mit der Maßgabe in Kraft, daß die StraßcwVcrwaltung der Provinz bis zn den, in 8- "' angl>
gcbenen Zeitpunkte des Uebergauges iu die prouinzialständische Verwaltung durch die Organe der
Staatsverwaltung iu bisheriger Weise fortgeführt wird.

Bis zur Aufstellungneuer Straßen-Uutcrhaltuugs-Etats :c. bleiben die bestehenden Etats
i» Kraft.

Für dir behufs Uebernahme der Verwaltung des Straßeuwcsens anzustellendenobere»
Äcamtcn zur örtlichenLeitung und Verwaltung der StraßemAugelegenheiteu wird ein besonderer
Äesoldungs-Etat aufgestellt.

Das erste ^linea des H. 12 wird ohne Discnssionangenommen.
Zu lllinLll 2 stellt der AbgeordneteFreiherr v. Solcmacher die Frage, ob die Vei^

schlage zn den Vezirtsstraßen bestehen bleiben, ober allgemeine Umlagen ausgeschrieben werden sollen.
Der Referent beantragt, den Provinzial Vcrwaltungsrath zu ermächtigen, die fehlenden

Mittel nach Erschöpfungdes Dotationsfonds aus den vorhandenen Beständen der Provinz z»
entnehme», oder einen angemessenen Theil den Zuschlägenzuzusetzeu.
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Abgeordneter v, Eynern: Die nöthige Bestimmuug finde sich im Dotationsgesetz.
Hiernach müsse der Vcrwallungsrath die Umlagen macheu.

Abgeordneter Freiherr v. Solemach er: Ueber die Bezirksstraßeu sei im Dotations-
gesetz nichts vorgesehen, es sei also eine besondere Ermächtigung nöthig.

Der Abgeordnete Nichter beantragt als Zusatz zn aline» 2:

„und wird der Verwal-tungsrath autorisirt, etwaige Mehrkosten nach §. 8 umzulegen".

Der Abgeordnete Freiherr u. Sole mach er stellt folgenden Antrag: zn dem zweiten
u!m«ll, hinter den Worten „Straßeu-Uuterhaltuugs-Etat" zn sagen: „bleiben die bestehenden Etats
für die Ausgabe iu Kraft uud wird der Proviuzial-Verwaltuugsrath hierdurch ermächtigt, bis zur
Aufstellung neuer Etats die zur Deckung der Ausgabe erforderliche» Beträge uach 5. « zu
beschaffen.

Der Referent zieht seinen Antrag znriick, ebenso der Abgeordnete Nichter.
Bei der Abstimmung wird der Antrag des Abgeordneten Freiherrn v. Solemacher an¬

genommen, und demnächst mit diesem Antrage das zweite aUiioli des 8- 12.
H,iiuoll "> wird unverändert angenommen.
Demnächst bringt der Marsch all das Regulativ mit deu bcschlosseueuModifieatioueu

und somit auch die Anträge des Ausschusses im Ganzen zur Abstimmung und wird das Ganze
angenommen.

Der Marsch all kommt auf den von dem Abgeordneten Freiherr» von Hhmmen gestellten
Antrag zurück.

Der Ncfercut beantragt folgende Resolution zn fassen:
„den 5>errn Ober-Präsidenten zn bitten, durch die Regierungen die Gemeiudcu zu
benachrichtige,!, daß die vou ihueu zu erbauenden Ehansseehänser durch die heutige,,
Beschlüsse des ^audtages, betreffend die Aufhebung der Barrieren nicht mehr erforderlich
seien, nud daß den Ehausseegeldcmpfängern möglichst bald, jedenfalls vor dein 1. October
er., gekündigt werden möchte."

Der Abgeordnete Freiherr von Hymnien erklärt sich damit einverstanden.
Der Marsch all bringt die Nesolntion zur Abstimmung uud wird dieselbe eiustimmig

angenommen.
Nach einer viertelstündigen Pause wird die Sitzung wieder anfgcuommen.
Referat des IV. Ausschusses, bctreffeud Gewährung einer Znschußsumme von 29,20N Mark Zuschuß zum Vai,

ZUM Bau einer Brücke über die Blies bei Saargemünd für die Gemeinden Änersnmchcr uud der Blicsbrilckcbe,
Nilchiugeu im Regierungs-Bezirk Trier. Saar<,emiwd,

Referent Abgeordneter von Bönnigh ausen: der Ausschuß ist wegen UnVollständigkeit
der Acten nicht in der r^age zn beschließen, und trägt mit dem Hinweis, daß hier mehr ein staat¬
liches wie provinzielles Interesse vorzuliegcu scheine, darauf au; das hohe Haus wolle beschließen,
daß die hu. Angelegenheit dem Proviuzial - Vcrwaltmigsrathc zur sorgfältige,, Prüfung ,,»d
Erledigung überwiesen werde.

Der Marsch all stellt den Antrag des Ausschusses zur Discussiou uud briugt denselben,
b" sich Niemand zum Wort meldet, znr Abstimmung.

Der Antrag des Ausschusses wird eiustimmig angenommen. uel>er.,abme»°„ «,
Referat des IV. Ausschusses, die Uebernahme mehrerer GeineuideEhansseen im ^giernngs s^^,Straßen,

bezirk Düsseldorf auf den Äezirksstraßenfonds betreffend. Nessierungsbezirle

Referent Abgeordneter Mund. Bezirtsstraßeufonds
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H. Im Kreise Essen.
1) Den Comnmualwegvon Stub durch die Gemeinden Ueberrnhr, Veyfang und Kupfer-

dreh mit Abzweigungen von hier bis zur Äochnm-McttmcmnrrKreis-Grenze behnfs
Herstellung einer Verbindung mit Niernhof, einerseits und der Vilbert, Hefel-
Schwarzcucr-WerdenerChaussee aneercrseits.

2) Den Comnmnalweg von Schwarzen durch das Hcspcr-Thal über den Hefel nach
Vilbert.

i;. Im Kreise Mettmann.
3) Die Straße von Vilbert nach Vehlendahl.

Der Ausschuß beantragt die Uebernahmeder genannten Straßen auf den betreffenden
Straßeufouds, uach dem bezirksstraßenmäßigenAusbau derfelbeu,genehmigen zu »volle».

Die Anträge des Ausschusses werde» einstimmigangenommen.
Uebernahme der Referat des IV, Ausschussesüber die Aufnahme eines von Dornav über Düsfel nach

Straße u°"D°rnap M,McM) zu erbauenden chaussirtcn Weges in den ostrheinischen Vezirksstraßcu - Verband des Re¬
nach Wttlfrath au den , ,. . ^ ^„.. ^ , ,« ! , ^. ^ «^ ^^„^
Aezirlsstraßenfmlds,glerungsbezirts Duffcldorf. Referent: AbgeordneterW. Schuler.

Der IV. Ansfchußhält es für seine Pflicht, dem hohen Hause die Anfuahinc dieser Straße
in den betreffendenVerband zur Befürwortung zu empfchleu, da wohl sicher anzunehmenist, daß
der Staat die beantragte Prämie bewilligenwird.

Der Antrag des Ausschusses wird einstimmigangenommen.
Reglement über Ge- Referat des I. Ausschusses über das Seitens des Provinzial-VerwaltnngsrathS dein hohen
wcihrunssvon Litt- ßaMage zur Annahme vorgelegteReglement über Gewährung vou Entschädigungenfür polizeilich

schadlgmisscn für ^ rotztrantcr Pferde und lungentranteu >)NndvieheS in der Rheiuprovinz, zur
Tbdtmw'ro"^ ber Vorschrifteniin tz. «iN des Gesetzes vom 25. Juni l«?5, betreffenddie Abwehr
Pferde und Kmge»' und Unterdrückungvou Viehseuchen. Referent: AbgeordneterVremig.

trauten Nmduiehes in P^. Ausschuß glaubt dem hohe» Landtage die Auuahme des Autrages des Provinzial-
der Rheiuprouinz,zur ^^^^^^^ ^,^^. ^ fragliche Reglement in der von ihm vorgelegtenFassung zu genehmigen,
Ausfuhrmii, der Vu» ,,,.,, ^ ^ < ,, , < ^
fchr>ften nn8.S0deö v"1chlageu zu plleu.
Gesetzesuom 25. Juni Der Marsch all eröffuct über den 8- l des Reglements die Discussiou.
1875 betreffend die ^^. abgeordnete Richter frägt, ob nicht auch der Milzbrand mit hier anzuführen sei.
Abwehr und Unter^
driict'mia, uon Vieh- Der Referent bemerkt, daß hierüber in dein Hanptgesetz das Nöthige vorge-

senchen, s^hl'N sei,
-eB- Der 8- l wird unverändert angenommen.

^'^ Desgleichendie l?8- 2, 3, 4, 5., «, 7, «, !', Ilj, 11, 12, 13, 14.
Der War schall bringt hierauf das Regulativ im Ganzen znr Abstiunnuug und wird

dasselbe augcuommeu.
VerlÄnaernnc,der Referat des I V. Ansschusseö, betreffenddie Uebernahmeder Verlängerung der Schlebnsch

SchlebnschWiesdorfer z^z^^rfer Bczirksstraße bis an den Rhein.
BeMssiraße. Referent Abgeordneter Münster. Der Ausschuß hält sich für verpflichtet, das hohe

Haus zu bitteu, es möge beschließe»,daß die Aufnahme der 1338,6 Meter langen Straßenstrecke
vom Nheiu durch Wiesdorf bis znr königlichen Düsseldorfer Staatsstraße als eine Verlängerung
der SchlebnschWiesdorfcr Vezirlsstraße ans den betreffenden Straßenverband zur Genehmigung
Allerhöchsten Orts empfohlen werde.
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Der Marschall stellt den Antrag des Ausschusses zur Discussiounud bringt deuselbeu,
da sich Niemand zu», Wort meldet, zur Abstimmung.

Der Autrag des Ausschusses wird eiustiunuig angenommen.
Die beide» letzten (Gegenstände >vcrden von der Tagesordnung abgesetzt.
Der Marschall schließt die Sitzung und beraumt die nächste auf Donnerstag Vor¬

mittag 9 Ul»r an.
(Schluß der Sitzung 2^ Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied.
Landtags Marschall.

Zehnte Sitzung.
Verhnitdclt in der Aula der Nenlschulczu Diisscldorfmn 1<i. Septemlier 1875.

Der Marschall eröffnet die Sitzung nm 9 Uhr.
Das Protokoll der neunten Sitznng wird verlesenund genehmigt.
Als Protokollführer für die heutige Sitzung fuugirt der AbgeordneteEourth.
Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
Der Marsch all stellt die beiden von der gestrigen Tagesordnung abgesetzten Referate des Spcziawesolduugs^

l. Ausschusseszunächst zur Verhandlung. Referat des I. Ausschussesbetreffend den Special- ^^" d" Nezirts-
Besolduugs - Etat für die Bezirks - Wegebau - Techniker der Rheinprovinz. Referent Abgeordneter^Mui Technik

. ', der Alxuiprouuiz,
Von peilt er.

^n Folge der Vereinigung der verschiedenenBe;irtsstraßeu-Fouds, sonne deren Verbiuduug .>^
mit deu bisherigen Staatsstraßen der Provinz zn einem Proviuzial Straßeu Fouds, hat der Pro ^/?,
vin.zial'Verwaltuugs°Rath die Orgauisatiou des provinzialstäudischen Straßenwcsens berathen nnd ^-^
dem Landtage den Entwurf eiucs Spezial Besoldungs Etats für die Bezirks - Wegebau-.Teckmiler
vorgelegt.

Der I. Ausschuß hat diese» Spczial-Besolduugs-Etat, sowohl was die Bildung nnd Anzahl
der Bezirke als auch die einzelnen Gehalts- nnd Entschädigungssätze betrifft, einer sorgfältigenPrü
fung unterworfen und stellt bei dem Provinzial-Laudtagedeu Autrag:

„Derselbe wolle dem Spezial-Äcsolduugs-Etat für die Bezirts-Wegebau-Techuikerder
Rheinprovinz feine Genehmigungertheilen."

Der Marsch all eröffnet hierüber die OeneralHislussion.
Der Abgeordnete Richter beantragt:

„damit sich Jeder ein klares Bild von der Rothwendigkeitoder Nützlichkeit über deu
Bau von Straßen machen könne, daß eine Straßenkarte angefertigt und während der
Versammluugeudes Landtages im Sitznngsgebäudeaufgehängt werde."

Der Marfchall ersucht deu AbgeordnetenRichter, deu Antrag am Schlüsse der Ver¬
handlung einzubringen.

9
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Der Marsch all schließt die General-Dislnssion und bringt die betreffendenPositionen
einzeln zur Abstimmung.

IN Wcgebau-Inspectorenmit einem Minimalgehalte von ",000 Mark
und einem Maximalgehalte von 5400 „
durchschnittlich...... 4200 „
oder zusammen ..... — 07200 Mark.

Dieselben erhalte» keinen Wohnuugsgeldzuschußneben dem Gehalte.
Wird genehmigt.
Fuhrkosten derselben bis zn 1500 Mark zum Nachweis der Verwendung 24000 Mark.
Wird genehmigt.
Zur Gewährung mechanischer Arbeitshülfe, Unterhaltung der Iuveutaricustückeercl, New

beschaffuug, sowie zu Schreib- und Zeichnen-Materialien i>, 900 Mark 14400 Mark.
Wird genehmigt.
Außerdemerhalte» dieselben bei Reisen von 2'/, Meilen Entfernnug vom Wohnorte und

weiter an Diäten pro Tag N Mark lea. 100 Reisetage jährlich für Jeden) - 14400 Mark.
Wird genehmigt, nnd damit ist der Spezial-BesoldungsEtat im Betrage von 120000

Mark angenommen.
Der Marsch all stellt jetzt den von dem AbgeordnetenNichter eingereichten Antrag,

bezüglich der Straßenkarte zur Verhandlung.
Derselbe lautet:

„Der hohe Landtag wolle beschließen, den Verwaltungsrath um Beschaffungvon Land«
karten zu ersuchen, in welchen nicht allein die vorhandenen Bezirksstraßen und die
Staatsstraßen der Nheinproviuz in verschiedenen Farben eingezeichnet sind, fondern in
denen auch die später ausgebaut werbende» Strecken eingezeichnet werden, und diese
Karten bei Vcrsammlnngen des Landtages im Sitzungsgebäudeaufhängen zu laffeu."

Motive.

Leichte Uebersicht für jedes Mitglied des Landtages über das Straßennetz der ganzen
Provinz und Beurtheilung der Nothwendigkeit oder des Nichterfordernisses beantragter neuer Bauten,

Der Referent bemerkt, daß er keinen Grund finden könne, daß auf diesen Karten die
Staats- und Bezirtsstraßen durch verschiedene Farben kenntlich gemachtwerden sollen, wodurchdie
Uebersichtlichteit mir erschwert würde.

Abgeordneter Richter: In Folge des Beschlusses, daß die Staatsstraßen nur mit
Bewilligung der höheren Behörde aufgehobenwerden können, dürfte es von Interesse fein, wenn
die Staatsstraßen von den Aezirksstraßeu auf der Karte kenntlich gemachtwürben.

Auf die Frage des Marschalls erklärt sich die Versammlung damit einverstanden,diesen
Antrag als Resolution des Landtages an den Provinzial-Verwaltnngsrath abgehen zu lassen.

Techarge der Centtal Referat des I. Ausschusses, -betreffend Ertheilung der Decharge der Rechnung der Pro-
«erw. Rechnung viuzial Eeutral-Verwaltuug pro 1874. Refercut: Abgeordneterv. Heister.

l"" ^^' Die Mitglieder des Proviuzial-Verwaltungsraths, welche mit der Revision der Rechnung
der provinzialständischenCentral Casse pro 1874 beauftragt waren, haben diefe Rechnung geprüft,
mit den 3 Heften der Beläge verglichenund nichts zu erinnern gefunden.
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Die Rechnung schließt in Einnahme mit .... 15,245 Thlr. 19 Sgr. 6 Pfg.
Die Ausgabe iucl. der «anbtagskosteumit ... . 25,408 ___^ ^__„___2 „^

ab, mithin Vorschuß ..............10,102 Thlr. 15 Sgr. 8 Pfg.
Die Einnahme-Restebetragen ........ 662 „ 20 „ — „
Die Rechnung wird dem liehen Landtage zur Ertheilung der Decharge vorgelegt.
Der Marschall eröffnet hierüber die Discussion und bringt, da sich Niemand zum

Wort meldet, deu Antrag auf Ertheilung der Decharge zur Abstimmung.
Die Decharge wird ertheilt.
Der erste Gegenstand der heutige» Tagesordnung ist da« Referat des I. Ausschusses,

betreffenddie überschlägliche Berechnung der nach 8- ^ "ä 1. uud vorletztes uinwll des Gesetzes
vom 8. Juli d. I. von der Provinz zu übernehmendenAusgaben, sowie die Deckung derselben.

Referent: Abgeordneterv. Heiste r.
Der Provinzial-Verwaltungsrath beantragt, zu dem bereits geuehmigteu Etat pro 1876

folgenden Zusatz: „, . ^
„Der Proviuzial-Laudtag wolle ihu ermächtigen, zur Deckung der nach §. 4

lnl I. und vorletztes alinen, des Gesetzes vom 8. Juli d. I. auf die Proviuz über-
gehenden Verpflichtungenaußer der im Etat disponiblen Summe von 128,018 Mark
1 Pfg. noch den durch Umlagen aufzubringenden Betrag von 155,000 Mart zu
verwenden."

Der I. Ausschuß schließt sich deu Ausführungen des» Provinzial Vcrwaltungsralhs an,
erkennt namentlich die Höhe der nach 8- 4 »ä I und vorletztes ulin^ des Gesetzes vom 8. Juli
d- I. auf die Proviuz übergeheudeuuud im Etat vou 1876 vorzuschcudeu Ausgabe» als voraus¬
sichtlich richtig berechnet an, kann jedoch dem Autrage des Provinzial-Verwaltuugsraths diefeu
Bedarf durch Umlage aufzubriugen. uicht beitreten, sondern stellt bei dem hohen Landtag deu
folgenden Autrag:

„Iu Erwägung, daß der Provinzial.Landtag am 8. Juni v. I. beschlossen habe, das
Baucapital für das Stäudehaus event, aus der Dotation zu entnehmen, welche vom
1. Januar 1873 an auf die Provinz entfallen ist, und diese Dotatiousrente nunmehr
mit eiuem Kapital von 2,326,635 M. der Proviuz überwiesenist, daß also bereite
Mittel vorhanden sind, aus welchen der herangetreteue Bedarf gedeckt werden kann;
in Erwägung ferner, daß die Etatsaufstellung pro 1876 eine erste uud versuchsweise
ist, bei welcher angeuommen werden darf, daß sich an vielen Positionen Ersparnisse
herausstclleu werden, ermächtigt der Provinzial-Landtag den Provinzial-VcrwaltimgS-
rath, das nachträglichherangetretene Bedürfniß im Betrage von 155,000 Mark aus
deu bei den verschiedenen Titeln des Etats pro 1876 voraussichtlicheintretendenEr¬
sparnissenzu decken, oder wenn diese Ersparnissedazu nicht ausreichen sollten, aus dem
Dotatiouscapitale von 2,326,635 M. zu entnehmen."

Der Marsch all eröffnet hierüber die Discussion.
Der AbgeordneteDietze hebt den Unterschied hervor, der zwischeu seiuem vou dem Aus¬

schusse angenommenenAntrage und dem deß Proviuzial-Nerwaltungsrathes bestehe. Er würde auch
beantragt haben, die Kosten des Ständehausbaues durch Proviuzial-Obligationeu aufzubringen,wenn
im vorigen Jahre uicht bereits der Beschluß gefaßt worden wäre, das Kapital zum Bau des
Ständehauses aus der Dotationsrente zu entnehmen.

Abgeordneter v. Kesseler: Er wolle den von Herrn Dietze fallen gelassenen Antrag
wieder aufnehmen, das Bancapital durch Ausgabe von Obligation«» zu beschaffen. Im Anfange

Bereitstellung
von Raten zur

Unterstützung und
Pra'mnrmia, uon
Straßenbauten.
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der Finanzperiode stehend, könne man noch nicht alles übersehen und müsse das Budget sehr vor¬
sichtig aufstellen. Sein Antrag gehe dahin:

„Das hohe Haus wolle beschließen, das Baucapital des Stäudehauscs uom Budget
abzusetzen uud durch Proviuzial-Obligatioueil zu decken,"

Abgeordneter Freiherr von Solcmacher: Herr Dietzc habe jene» Antrag nicht gestellt.
Derselbe gehe auch gcgeu die früheren Beschlüsse und sei daher unzulässig.

Abgeordneter Horst: Er müsse bemerken, daß keine Proviuzial-Obligalioucu z» Gebote
ständen, die vorhandenen seien für die Irrenhäuser bestimmt.

Referent Abgeordneter vou Heister: Prinzipiell liege es nahe, daran zu deute», außer»
gewöhnliche Mittel für einen solchen Zweck zn beschaffen. In dem gegenwärtigen Augenblicke Halle
er aber den Antrag vou Äcsseler uicht für zweckmäßig,- er bitte, den, Autrage des Proumzial-Ver-
waltungsraths und nicht dem Ausschuß-Anträge zu;ustimmcu. Es scheine ihn, bedentlich. sofort das
zugewiesene Capital anzugreifen, und es fei auch wirthschaftlich nicht richtig, eine Verpflichtung a»s
mögliche, wem, auch wahrscheinliche Ersparnisse hinzuweife».

l Der Marsch all schließt die Discussiou, recapitulirt die vorliegenden drei Anträge m,d
bringt zunächst den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung.

Der Autrag des Ausschusses wird augeuommcu, uud damit falle,! die andern Anträge.

^"^^^ ^'f"'"t des I. Ausschusses, betreffend den Antrag des Abgeordnete» Freiherrn vou
me Ritterschaft, deren ^ ^ ,,,.. < ^ ., ,,., ^ ^. . ^„ .

Einberufn»«. ^ o lc m a chcr Au tw ei l e r wegen Einberufung eines HtellverlreterS für den verhinderten Abgc
ordneten Freiherrn von Aonrscheidt.

Referent Abgeordneter Graf zu Stolberg.
Der I. Ausschuß, iu Erwägung, daß die Sitzuugeu des Proviuzial°«andlag.s in den nächsten

Tagen geschlossen U'crdcu uud für die Eiubcrufuug eiues Stellvertreters die Zeit zn kurz sein
würde, beantragt:

„Der hohe Vandtag wolle über den Antrag des Abgeordneten Frcihcrrn von Solcmacher
zur Tagesordnung übergehen."

Der Marschall stellt den Antrag deö Ausschusses zur Diöeussiou uud briugt dcuselbe»,
da Niemand sich zum Wort meldet, zur Abstimmung.

Der Autrag des Ausschusses wirb einstimmig augcuommeu.

ÄnMimgs Modns Referat des ss. Ausschusses, betreffend den Austelluugs-Modus der Direeloreu der Irren¬
der Directoreu drr Austalteu, uud der Directoreu und Vehrer der Taubstummen- uud BliudemAnstaltcu und Heb-

^rren AuMteu, und ^...... .) > ., ^
' ^, , ' ammcn Lehranstalt,der Directoreu uud / ' > '
Lehrer der Taub- Referent Abgeordneter W a ch t e r.

s.mnnicu u. «liudeu- Der Provinzial-Vcrwaltungsrath beantragt, der Provinzial-Vandtag wolle in einer Adresse

«mnien.^cbr.AuNalt̂ '' ^^"<^^t bitten, den folgenden Reglements Abänderungen die Allerhöchste Äcstätignug zu ertheilen.
.1. Der 2. Absatz des tz, ,°> des RrglcmenlS der in der Rheinprovin; vorhandenen Pro-

vinzial-Irren-Heil- nnd Pflege Anstalten, nach welchem die Direeloreu auf Porschlag
des Ministers der Medicinalangclcgcnhcilcn nach Anhörung des Provinzial Berwaltnngs-
raths vom Könige ernannt werden, wird aufgehoben.

An dessen Stelle tritt folgende Bestimmung:

„Die Directoreu werde» »ach Auhöruug des VandesdirectorS durch den Provinzial-
Berwaltuugsrath auf Zeit, höchstens 12 Jahre ernannt, die Anstellung auf Vcbcnszcit
unterliegt der Beschlußfassung des ProvinziabVaudtages."
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2. Der ß, 10 des Reglements über die Leitung und Verwaltung der Hebammen-Lehran¬
stalt zu Eöln, mich welchem die Ernennung des Anstallsdircetors durch den Minister
der geistlichen, Unterrichts^ uud MedieinalAngelegenheiten, diejenige der Oberhebammc
durch deu Anstaltsdireetor, iu beide» Fälleu »ach Auhöruug des Proviuzial Perwal
luugsraths erfolgt, wird aufgehoben.

An seine Stelle tritt folgende Bestimmung:
„tz. 10. Die Eruennnng des Anstaltsdireetors erfolgt auf Zeit durch deu Provinzial
Verwaltuugsrath, auf Lebenszeit durch deu Proviuzial Vaudlag. Die Oberhebammeu
werdeil durch deu Provinzial Verwaltuugsrath nach Anhörung des Direetors angestellt.

Zu Dircetorcu sind nur Persouen wählbar, welche nach den Anforderungen des Staates
als Aerzte ausgebildet sind."

'!. Im K. 11 des Reglements über die Leitung uud Verwaltung der Rheinischen Pro
uiuzial-Bliudcuaustalt zu Düreu wird der 2. Satz, welcher lautet: „^usbesoudcrc
erfolgen die Anstellungen des Direelors und der Lehrer der Anstalt nach vorheriger
Anhörung des Proviuzial.Schuleollegumis und die Feststellung des Lehrplaues uud der
Lehrmethode im Einverständnisse mit demselben," aufgehoben.

Au seine Stelle tritt folgende Bestimmung:
„insbesondere erfolgt die Feststellung des Lehrplanes uud der Lehrmelhodc im Einver¬
ständnisse mit demselben."

Dem lj. 12 des Reglements wird zugesetzt:
„Der Director uud die Lehrer der Austalt müsse» mindestens die Qualisiealiou zum
Elemeular-Lehramte mich den Anforderungen des Staates haben."

4. Im ß. 5 des Reglements betreffend deu Uebergang der in der Rhciuproviuz vorhau-
deueu Taubstummeu-Schulen zu Brühl, Kempen, Mors uud Neuwied iu die stäudischc
Eentralvcrwaltuug und deren Leitung uud Verwaltung, wird der zweite Absatz,
welcher lautet:
„Iusbesoudere erfolgt die Anstellung der- Lehrer der Anstalten nach Anhörung des
Prouinzial-Schulcollcginms uud die Feststellung des Lehrplans uud der Lehrmclhode im
Einvernehmen mit demselben," aufgehoben.

An dessen Stelle tritt folgende Bestimmung:
„Insbesondere erfolgt die Feststellung des Lehrplaues uud der Lehrmelhodc im Einver¬
nehmen mit dem Proviuzial-Schnlcollcgium.
Die Lehrer der Austalt habe» vor der definitiven Anstellung die vorschriftsmäßige Ab¬
leistung der Tanbstummcn-Lehrerprüfuug nach den Anforderungen des Staates nach¬
zuweisen."

Der II. Ausschuß, nach eingehender Erwägung der von dem Provinzial-Verwaltuugsrathc
^getragene» Gesichtspunkte, beschließt: dem Antrage des Provinzial-Vcrwaltungsrathö beizutreteu
Und denselben dem hohen Landtage zur Annahme zn empfehlen, indem der Ausschuß gleichzeitig den
^'"lwurf em^. Adresse au des Kaisers uud Köuigs Majestät iu diesen, Siuue vorlegt.

Der Marsch all eröffnet über den Antrag des Ausschusses die Geueral-Dismssion.
Abgeordneter Bremig: Die Reglemeuts müßten den allgemeiuru gesetzlichen Bestiim

"ungeu augrpaßt werde», dies sei der Zweck der Borlage, u»d er bitte, den Antrag des Ausschusses
"'znnehmeu.

Auf den Borschlag des Abgeordneten Dietze werden die vorgelegte» Abänderungen
^u KIdL augeuomme».
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Der Abgeordnete Wachter verliest hierauf eine diesen Gegenstand betreffendeAdresse an
3c. Majestät den Kaiser und König.

Die Adresse wird genehmigt.
Nach einer Pause vou 20 Minute» wird die Sitzung um 11 ^l, Uhr wieder aufgenommeu.

3eckar,,e der Vaud Referat des II. Ausschusses, betreffeud die Ertheiluug der Decharge der Landarmen-
«r.nen Rechnn»., ^ch„M,g, pro 1878.

^"' '"' Referent AbgeordneterIcntges.
Der II. Ausschußmit der Vorlage einstimmig einverstandeu,beantragt die Decharge zu

ertheilen.
Der Marsch all stellt den Antrag des Ausschussesauf Ertheiluug der Decharge zur

Diseussio» und bringt den Antrag, da Niemand sich zum Wort meldet, zur Abstimmung.
Die Decharge wird ertheilt.

?ech«ge "r «>>>«>" Referat des !l. Ausschusses, betreffeud die Ertheiluug der Decharge bezüglich der Rech
"ll «'i«^'?4'^" uungcu über deu Uutcrhaltuugsfonds der Proviuzial-Bliudeuaustalt zu Düreu pro 18?:; u. 1874.

Referent AbgeordneterIentges.
Bezüglich der Rechuuugeu über den llnterhaltungs-Zonds der Provmzial Nli»demA»slalt

zu Diireu pro 1873 uud' 1871 beschloßder Provi»zial-Vcrwallu»gsrath, dieselben dem nächsten
ordentlichenLandtage zur Ertheiluug der Decharge vorznlegru.

Der Marsch all bringt den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung.
Die Decharge wird ertheilt.

Nn,be!,«mn, d« g^^ ^>s in. Ausschusses,Antrag des Provinzial - Verwaltnugsraths, betreffend eine
eer^mer-S^ieMs' Aufbcfseruugder Gchaltsverhältnisseder Beamten der Proviuzial-Feuersozietät. Referent: Abgeord-

Neamten. ucter Graf von Hompesch.
Der Ausschuß schlägt in Gemeinschaftmit dem Proviuzial-Vcrwaltnngsralhe vor, der hohe

Landtag wolle befchließen, daß eine Summe von 3000 Mark aus deu Fonds der Feue»Sozielät
jährlich zur Verfügung des Provinzial-Vcrwaltungsraths gestellt werde, um diesen Betrag nach
seinem Ermessen,ans Vorschlagder Direction der Proviuzial-FeuerSocietät au Beamte der Societät
zu eiuer jährlichenAufbesserung der Gehälter zu verwenden,und zwar für die Zeit vom 1. Octobcr
nächsthinbis zu der Zeit, wo der jetzige Etat der Sozietät Gültigkeit hat.

Der Antrag wird ohne Discussion einstimmigangenommen.
Verwtnwnsss-Nach-. Derselbe Referent bringt Namens des III. Ausfchusfesdie von dem Herr» Ober-
««isunssm lcher we ^.^^^ eingegangenenVcrwenbuugs-Nachweisuugenüber die zur Vervollständigung der Pro-

der Prouiunat-Archiue "ül^al-Archive zu Eobleuz »ud Düsseldorf bewilligtenBeihülfe zur Kenutuiß des Landtages. Der
z» Loblenz «»d Herr Oberpräsidcut nehme an, daß der gegenwärtigeLandtag wie auch der in dicfem Frühjahre

lüsseldolf bewilligten versammeltgewesene Landtag sich als ein außerordentlicherqualificire, uud daß es jedeufalls in der
Beihülfen. Absicht des 22. Provinzial-Landtages gelegen habe, die Bewilligung des fraglichen Zuschusses bis

zum nächsten ordentlichenLandtage eintreten zu lassen, uud daß daher eiu Antrag auf weitere Bc-
williguug dieses Zuschusses gegenwärtignicht gestelltwerbe.

Der Landtag nimmt von diesen Verwendungs-NachweisungenKenntniß.
Belchassunc,einer ^^ des III. Ausschusses,betreffeuddie Beschaffungeiner Meute zur Vertilgung des

'" b"' Rheiuprovinz. Referent: AbgeordneterGraf von Spee.
in »er Rheinprovinz. ^" Crwägnng, daß die Kosten der Anschaffungund der Unterhaltung einer Meute iu

keinem Verhältniß ;n dem vou derselben zu erwartendenNutzen stehe, glaubt der III. Ausschuß dem
Vorschlageder Kouigl. Staatsregierung nicht beipflichtenzu töuneu.

Per Marschall stellt den Antrag zur Discussion.
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Der Abgeordnete Richter beantragt:
„Der hohe Landtag wolle bei der Staalsregierung beantragen: es möge den

königlichen Förstern die Erlaubniß zur Jagd in den Staatsforstcu als dem Haupt'
sächlichsten Sitze des Schwarzwildes Behufs Erlegung desselben ertheilt werden, mit
der Befugnis;, das erlegte Wild statt Schußprämie zu behalten; ferner auzuordnen,
daß sowohl in Königlichen wie Oemcindewaldnngen neben den Iagd-Schnenßen, auel,
das von dem Kgl. Jagd-Amte empfoblenc Aushauen von Spürbahnen ausgeführt werde."

Der Marsch all stellt dieseu Antrag zur Discussion.
Der Abgeordnete Wachter glaubt nicht, daß die Regierung auf deu in dem Antrage

enthaltenen Vorschlag eingehen werde, den Förstern die Erlaubniß zur Jagd auf Schwarzwild mit
der Befugnis, zur Sclbstverwerthung desselben zu geben Wohl aber würde es sich empfeblen die
Königl. Staatsregieruug in Bezug auf die dein Provinzial-Landtage gemachte Vorlage zu bitten
daß sowohl in den Königlichen Waldungen wie in deu Eommuualwaldungen Iagdschucnßcn angelegt'
werden, um in dieser Weise den Uebelstand zu beseitigen.

Der Abgeordnete Nichter erwidert, es komme wesentlich darauf an, daß die Förster
durch die ihnen gewährten Vortheile zur Erlegung dieses der Landwirthschaft so schädlichen Wildes
'»ehr angeregt würden.

Der Marsch all stellt zunächst den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung.
Der Antrag des Ausschusses wird angenommen und somit ist der Vorschlag der Regierung

abgelehnt.

Hierauf wird der Antrag des Abgeordneten Richter als Resolution des Landtages
"»genommen.

Der Marsch all erklärt die Tagesordnung für erschöpft, schließt die Sitzung und beraum
die Schlußsitzung auf Freitag l l Uhr an.

(Schluß der Sitzung um 12^/2 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied.
Lcmbtags-Marscha«.

Elfte Sitzung.
Verhandelt in der Aula der Nealschnlc zu Düsseldorf am 17. September 1875,

Der Marsch all eröffnet die Sitzung um 11 Uhr.
Das Protokoll der zehnten Sitzung wird verlese,, uud genehmigt.
Als Protokollführer für'die heutige Sitzung fnngirt der Abgeordnete Conrth.
Der Marfchall theilt mit, daß gestern ein Schreiben des Königlichen Landtags Eommissars

eingegangen ist, wonach der Abgeordnete Freiherr von Böselager sich entschuldigt, daß er ver¬
hindert sei, den Sitzungen des Provinzial-Landtages für diese Session ferner beiwohnen zu können.

Es wirb'in die Tagesordnung eingetreten.
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Uebernahme Vcr Referat des IV. Ausschusses, betreffend die Uebernahme der Straße von dem Boekel über
Straße "°" ^>"u Auratb, Borst bis zur Einmüuduug in die Vossruhof-Mülhauseuer Bczirtsslraße bei Brimpterhof.

3v" b^,nO^ '"^""'^ 'lbgeordueter v o u B ö u u i u g h a u s e u.
"'miwdnu/iu die" ^"' Ausschuß beehrt sich das hohe Haus zu bitteu, es möge sich für die Aufnahme der
H'üswilM Miilhausc i,'« Meilen langen Straßenstrecke von Boekel über Anrath uud Vorst bis znr Einmündung in die
un Bezirtsstraßebei Bossenhof - Mülbauseuer Bezirtsstraße bei Brimpterhof auf den betreffenden Straßenbaufonds

Brimpterhofauf anösprechen.
AeiirtMraßeufmids, ^^ M^^fH^^l eröffnet hierüber die Discussiou und bringt, da sich Riemand zum

Wort meldet, den Antrag des Ausschusses zur Abstimmnug.
Der Autrag wird einstimmig angenommen.

Neunmeratwüm für Es folgt das Referat des III. Ansschnsses, betreffend die an das Bureau- uud Dienst-
das ständische Bureau p^soual zu gewährende Oratification.

und Dieustpersoual. ^ Referent Abgeordneter Graf von HomPesch.
Der Ausschuß schlage vor, das hohe Haus wolle dem Bureau- uud Dieustpersouale des

Landtages wiederum eiue Gratificatiou und zwar in Rückficht anf dir lange Dauer der Session im
Betrage von W0 Mark bewilligen.

Es erfolgt kein Widerspruch uud der Marsch all erklärt die vou dem Ausschüsse vorge-
schlagcue Gratifilatiou im Betrage von 86l» Mark an das Bureau- nnd Dienstpersonal des Land¬
tages für genehmigt.

Hiermit ist die Tagesordnung erschöpft.
Schluß der Tesswu. Der Marsch all fährt fort: „Meine Herren! Ehe ich die Sitzung schließe, fühle ich

mich gedrungen, Ihnen von Herzen zn danken für die große Rachsicht nnd das Vertrauen, welches
Sie mir entgegen gebracht haben. Ich taun Sie versichern, daß dnrch dieses Vertrauen die schwere
Aufgabe, die mir zu Theil gewordeu ist durch die Berufung Seitens Sr. Majestät zum Landtags-
Marschall, sehr erleichtert worden ist uud daß ich ohne Ihre Rachsicht uumöglich diese Aufgabe hätte
durch führen tönneu. Ich danke Ihnen, meine Herren."

Der Abgeordnete von Eynern nimmt das Wort nnd glaubt dem Gefühle aller An-
wesenoen Ausdruck zu gebe», weuu er dieselben bitte, dem Herrn Marschall als Auerkeuunng für
seine gewandte und unparteiische Führung der Geschäfte ein dreimaliges Hoch auszubringen.

lDie Versammlung erhebt sich vou den Sitzeu uud bringt ein dreimaliges Hoch aus.)
Der Marschall dankt nochmals und erklärt die Sitzung für geschlossen.
Um 12 Uhr trat der königliche Vaudtags-Eommissar, geleitet von einer Deputation, in

den Saal nnd hielt folgende Ansprache an die Versammlung:

„Meine hochgeehrtesten Herren!

Wenn Sie am heutige« Tage, au welchem Sie Ihre Arbeiten zum Abschluß gebracht
haben, das Ergebuiß der fast dreiwöchentlichen Sitzuugszeit überblicke«, so werdcu Sie fiudeu, daß
dir Zahl der Vorlage», die Ihucn gemacht wordeu wareu und welche Sie erledigt haben, zwar
nur eine geringe war, daß aber unter diesen Vorlagen sich solche befanden, die von höchster Wich¬
tigkeit für die Provinz uud insbesondere von großer Bedeutung für die Fortentwickelnng der pro-
vinzialrn Srlbstvrrwaltnng sind. Ich gebe mich der zuversichtlichen Erwartuug hiu, daß die von
Ihnen gefaßten Beschlüsse zum Besten unserer Provinz gereichen werde».

Die sehr erhebliche Dotation an Capital und Reute, welche Ihnen aus Staatsfonds zu¬
geflossen ist, hat Ihne» die Möglichkeit geboten, einen erheblichen Theil der Ausgaben Ihrer Ver-
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waltnng daraus m entuehnic» und verschiedeneAusgabetitel den, Bedürfniß entsprechend, zu erhöhen,
Sie sind dadurch iu erwünschter Weise der Nothwendigkeit überhoben worden, für jene Zwecke
Steuer-Umlage» auszuschreibe».

Auch die bisher stets vergeblich in Angriff gcnomincue Frage wegen Bereinigung der Bc-
zirtsstraßcufonds zu einem Proviuzialstraßeufouds- ist jetzt durch Ihren Beschluß zu dem Abschlüsse
gefördert worden, welchen, wie Sie wissen, die Staatsregiernug stets erstrebt, und die sie als eine
Forderung der Zweckmäßigkeit nicht nur, sondern auch der Gerechtigkeit jederzeit bezeichnet hat.
Die Staatsregiernug taun ans die endliche Negulirung dieser Angelegenheit nur mit Befric
dignng blicken.

Vor allem aber freue ich mich, daß Sie jetzt die Wahl eines Vandesdirectors vollzogen
haben, welche, wie ich annehme, zu keinen weiteren Schwierigteitru Anlaß geben wird. Die Aufgabe
welche dieseu erste» Beamte» Ihrer vroviuzialstäudischen Verwaltung erwartet, ist eine schöne, aber
große »nd schwierige, znmal in dem gegenwärtigen Stadium der Ueberleitung wichtiger Verwaltung^
zweige iu die provinzialständische Administration, Zch hoffe, daß der von Ihueu gewählte Landes
direetor diese Aufgabe in glücklichsterWeise zu lösen im Staude sein wird.

Und nnn gestatten Sie mir, hochgeehrteste Herreu, Ihnen meiueu herzlichsten Dauk aus-
zusprechen für das Vertrauen, welches Sie mir auch diesmal wiederum bei unserem Zusammensein
entgegcugetragen haben, und die Bitte daran zn knüpfen, diese Gesinnung auch für die Zulnnst
mir zu bewahren. Denn nur durch eiu einmüthiges und verständnißbolles Zufammenwirlen der
ständischen Organe mit denen d^r Staatsregiernug kann es gelingen, die Interessen unserer Provinz
im vollen Umfange zu fördern.

hiermit erkläre ich im Namen Sr. Majestät des Kaisers und Königs den 24. Rheinischen
Proviuzial-Vaubtag für gcschlosseu."

Nachdem der Herr Landtagö-Commissar den Landtag geschlossen hatte, brachte der Marschall
eiu dreimaliges Hoch ans Se. Majestät den Kaiser und König aus, in welches die Versammlung
begeistert einstimmte,

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marfchatt.

W
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